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Beschluß 
vom 8. Iebruclr 1888, 

betreffend 

die Ersatzwahl eines Abgeordneten auf 
den Großen Rath. 

Der Staatsraih des Kantons Wallis, 

Eingesehen den Hinschied des Herrn Alexis Ället, 
Abgeordneten auf den Großen Rath für den Bezirk 
Lenk; 

Eingesehen den Artikel 41 biv Kantonsverfassung; 

Auf den Antrag des Devarteinentes des Innern, 

MeschNoßt: 

Art . 1. Die Uruersanunlungen der Geineinden des 
Bezirkes Lenk sind auf S o n n t a g , dcii'2<i. laufenden 
Monats zur Wahl eines Abgeordneten auf den 
Kroßen Rath einberufen. 

Art . 2. Die Wahl sowie die Ueberniittelung der 
Wahlakte hat, nach Vorschrift des sachbezüglicheu 
Neselzes vom 24. Mai 187(5, zn geschehen. 

I 
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Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 8. Februar 
1888, um an den Sonntagen, den 19. und 26. lau-
feuden Monats, in allen Gemeinden des Bezirkes Lenk 
ueröffentliäit und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

Z. ObappeX. 

Der Staatsschreiber-Abjunkt: 
ist. lUofen. 



Verordnung 
vom 8. gfcßruar 1888, 

betreffend 

Die öffentlichen Arbeiten in den Gemeinden. 

Ter Staatsrath des Kantons Wallis, 

Eingesehen die Wichtigkeit der öffentlichen Arbeiten 
in den Gemeinden; 

I n der Absicht, Sparsamkeit mit zweckentsprechender 
Anssiihrnng der Arbeiten zu verbinden; 

Eingesehen den Art. 27 des sachbeznglicheu Gesetzes 
vom 29. November 188« ; 

Ans den Antrag des Ariicken- und Straßendeparte-
mentes, 

MeschNeßt: 

A r t . 1. Als Mnnizipallasten sind folgende öffent-
liche Arbeiten in den Gemeinden zu betrachten: 

; i . Der Van und Unterhalt der klassifizirten Straßen 
und der Zugänge der Vahnstationen; 
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b. Der Bau uud Unterhalt der Brücken und Flur-
straßen; 

c. Die Eindämmung der Rhone, Flusse und Bäche; 

d. Die Kanalisations- und Entstimpfungsarbeiten; 

e. Die Schutzarbeiten gegen die Lawinen; 

!'. Der Bau und Unterhalt der Bewässerungskanäle 
und Wasserfuhren der Gemeinde; 

g. Der Bau uud Unterhalt der öffentlichen Ge-
bände, der Gassen, der Pflaster, der Abzugskanäle 
und der Brunnen; 

li. Die Telegraph- und Fernsprech-Verbindung. 

A r t . 2. Diese Arbeiten werden in jeder Gemeinde 
nach vorangegangener Berathung des Ätuiuzipalrathes 
und unter der Leitung eines besondern Aufsehers aus-
geführt. 

Zu diesem Behufe hat die Munizipalität dem Brücken-
nnd Straßendepartement einen geeigneten Mann vor-
zuschlagen. 

Die Wahl desselben ist der Gutheißung des Staats-
rathes unterworfen. 

Es kann nöthigenfalls zur Unterstützung oder Ver-
tretung des Aufsehers auf gleiche Weife ei» Unterauf-
feher ernannt werden. 

A r t . 3. Die Arbeiten für Eindämmung der Rhone, 
Flüsse uud Wildbäche, sowie jene für Urbarmachung 



sumpfigen Bodens und für Anbau der von Kies über-
deckten Gegenden werden voin Staatsrathe angeordnet. 
(Gesetz vom 23. Mai 1833.) 

A r t . 4. Der Gemeindepräsident und der Arbeits-
aussehet haben die mit der Aufsicht der Dämmung be-
ladene kantonale Kommission bei der Besichtigung der 
Dämme uüd Kauale zu begleiten. 

Sie haben auf Einladung des Brücke»- und Straßeu-
Inspektors ebenfalls der Besichtigung der Straßen 
beizuwohnen. 

A r t . 5. Die Anordnung von Eindammuugsarbeiten 
wird vom Brücken- und Straßeudepartemeute dem 
Präsidenten der Gemeinde, welcher die Ausführung 
dieser Arbeiten obliegt, vor Aufstellung des Iahres-
kosteuanschlages Übermacht. 

A r t . 6. Bei öffentlichen Arbeiten, die auf dritten 
Personen lasten, wird der Befehl gleichwohl der Ve-
Horde derjenigen Gemeinde, auf dere» Gebiet diese 
Arbeiten ausgeführt werden sollen, zugestellt. 

Die Munizipalität hat deren Ausführung zu über-
wachen und nöthigenfalls, unter Vorbehalt des Re-
kurfes gegen wen Rechtens, felbst au die Haud zu 
nehmen. 

A r t . 7. Innert den zwanzig auf den Empfang der 
Befehle folgenden Tagen haben der Munizipalrath oder 
die Betheiligten ihre allfälligen Bemerkungen dem 
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Staatsrathe einzureichen, widrigenfalls ihre Zlistini-
mung als erfolgt betrachtet wird. 

A r t. 8. Verweigern oder unterlassen es Gemeinden 
oder andere Verpflichtete, die anbefohlenen Arbeiten 
auszuführen, so kann das Departement nach einer In-
verzugsetzung, welche die Frist bestimmt, nach deren 
Verlauf die Ausführung zu geschehen hat, die Zuer-
kennung dieser Arbeiten anordnen. 

Der Rekurs an den Staatsrath ist vorbehalten. 

A r t . 9. Die Steuerpflichtigen, sowohl in der Ge-
meiude wohnsässige, als auswärtige, können nach 
M a ß g a b e des Gesetzes ihr Vetreffniß an den 
öffentlichen Arbeiten der Gemeinde durch Leistungen 
in Natura abtragen. 

A r t . 10. Für größere und wichtigere Arbeiten 
kann eine Ausnahme eintreten. Dieselben werden zur 
öffentlichen Bewerbung ausgeschrieben und auf Grund 
von Angeboten an denjenigen vergeben, der den größten 
Rabatt und die erforderliche Gewähr bietet. 

Der Unternehmer ist in diesem Falle verpflichtet, 
unter übrigens gleichen Bedingungen bei der Anstel-
lung von Arbeitern und der Vergebung von Material-
liefernngen den Steuerpflichtigen den Vorzug zu geben. 

A r t 11. Die Handarbeit bei den Neubauten von 
Dämmen, Kanäle», Straßen und Gebäuden u. f. w.. 



sowie die Haupt-Ausbesserungen solle» in der Regel 
mittelst Pailschalakkord vergeben werden. 

Um den Stenerpflichtigen die Leistung ihres Ve-
treffnisses zu erleichtern, können dagegen für dieselben 
die Materiallieferungen ausbedungen werden. 

Die einfachen Unterhaltungsarbeiten werden ebeil-
falls von denselben in Frohnen ausgeführt. 

A r t . 12. Die Arbeitsausschreibung soll ein Mal 
wenigstens acht Tage vor der Versteigerung und das 
zweite Mal am Versteigeruugstage selbst veröffentlicht 
werden. 

Wenn die auszufiihreude Arbeit 500 Fr. übersteigt, 
hat die Ausschreibung im Amts blatte zu geschehen. 

A r t . 13. Die während der Woche in Frohnen 
auszuführenden Arbeiten werden am Sonntage am 
gewöhnlichen Ausrufsorte bekannt gegeben. 

Hieuon find jedoch die dringlichen Arbeiten und 
solche von ganz unbedeutender Wichtigkeit ausge-
nominell. 

A r t . 14. Das Frohntagwerk wird nach Arbeits-
stunden bezahlt. 

Dasjenige eines Arbeiters mit 15 bis 25 Ct. p. St . 
Dasjenige eines Saumthieres 

sammt Führer mit . . . 30 „ 40 „ 
Dasjenige eines einspännigen 

Wagens mit 40 „ 50 „ 
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Dasjenige eines zweispännigen 
Wagens mit 70 bis 80 Ct. p. St . 

Wer nicht gehörig arbeitet, erleidet eine Verhältniß-
mäßige Lohnherabsetzung. 

A r t . 15. Der Gemeinderath hat für jeden wichti-
gern Neubau der ersten Kategorie des Gesetzes das 
Programm oder den Älisführnugsentwlirf sammt dein 
Iahreskostenanschlag vorerst dein Staatsrathe zur Ge-
nehmigung zu unterbreiten. 

Durch dieses Programm soll möglichst genau 6e= 
stimmt werden, in welchem Verhältniß die in'Pauschal-
Unternehmung auszuführenden Arbeiten und die Natural-
leistungen der Steuerpflichtige» zu vertheilen sind. 

A r t . 16. Alljährlich wird über die öffentlichen 
Arbeiten eine besondere Rechnung gehalten. 

Diese Rechnung, in welcher die in Unternehmungen 
mib Frohnen ausgeführten Arbeiten einzeln anfgezählt 
sind, soll die Iahresrechmmg der Gemeinde beige
schlossen und ebenfalls veröffentlicht werden. 

A r t . 17. Der Arbeitsaufseher hat folgende Be
fugnisse : 

1) Er sorgt für die Vollziehung der ihm durch Ver
mittlung des Gemeindepräsidenten übermachten Arbeits-
Verordnungen. 

2) Ebenso für die pünktliche Ausführung der Vor-



0 -

schriften des Voranschlages bei Arbeits-Ueberilahmen auf 
Gewinn und Verlust. 

3) Er leitet die in Frohnen angestellten Arbeiter 
nild Fuhrwerke, werthiget und schreibt, unter Vorbe-
halt des Rekurses an den Ainnizipalrath, täglich und 
»ach Stundenzahl in ihrer Gegenwart die Arbeit eines 
Jeden ein. 

4) Er bringt die erforderlichen Ausbesserungen an 
den Straßen, Brücken, Däimnen, Wasserleitungen und 
öffentlichen Gebäuden zur Anzeige. 

5) Bei Ungewittern und in Zeiten von Hochwasser 
wacht er Runden längs den Straßen »lud Wuhren und 
fordert nöthigenfalls uom Geüieindepräfidenten die er-
forderlichen Arbeiter und Materialien, um Unglücks
fällen zu steuern. 

(>) Er »erzeigt der zuständigen Behörde die Zuwider
handlungen gegen die Gesetze, wie da sind: 

->. Die längs den Straßen, im Innern der Dörfer 
oder auf dem freien Felde ohne staatsräthliche 
Bewilligung vorgenommenen Bauten oder Neu-
erstellnng von allerartigen Gebäuden oder Mauer-
werken; 

b. Die im Rhonebette und in den Betten der 
Bäche obwärts und abwärts der Brücken vor-
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kommenden Ausbeutungen von Steinen, Kies und 
Sand, sowie jede andere Arbeit, welche die 
Brücken - Pfeiler und -Widerlageu beschädige» 
köuute; 

c. Die Uebergriffe und Beschädiglingeu an den 
Straßen und Dämme», sowie die verbotenen 
Ablagerungen auf denselben. 

A r t , 18. Der Arbeitsaufseher wird ans zwei Jahre 
ernannt. Er leistet den Eid i» die Ha»de des Nichters. 
Er bezieht von der Gemeindekaffa eine gebührende 
Besoldung. 

A r t . 19. Jede Gemeinde besitzt ein für ihre Ort-
schaft ausgestelltes Reglement über die öffentlichen 
Arbeiten; neben andern Bestimmungen enthält das-
selbe den Preis der Arbeitsstuude »ach Maßgabe des 
Art. 14. Dieser Tarif kann ohne staatsräthliche Be-
willignng nicht erhöht werden. 

Dieses Regleinent muß der vollziehenden Behörde 
zur Genehmigung unterbreitet werden. 

A r t . 20. Die Streitigkeiten betreffend die Voll-
ziehung gegenwärtigen Neglementes werden vor den 
Staatsrath gebracht und durch dessen Entscheid erledigt. 

A r t . 21. Das fachbezügliche Reglement vom 1, 
März 1853 ist widerrufen. 
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Gegeben im Staatsrathe zu Sitte», den 8. Februar 
1888, um Souutag deu 11. März in allen Gemeinden 
des Kantons veröffentlicht nnd angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

I . GtzappSX. 

Der Staatsschreiber-Adjunkt: 



Beschluß 
vom 17. jfisormmg 1888, 

betreffend 

die Vollziehung der Vorschriften über die Organisation 
des Landsturms. 

Ter Staaisrath des Kantons Wal l is , 

I n Vollziehung der in der Bekanntmachung beziig-
lich die Organisation des Landsturins enthaltenen Vor-
schrifteil ; 

Ans den Antrag des Militärdepartementes, 

Meschließt: 

A r t . 1. Die zur Organisationsmusterung des Land-
stnrms aufgebotene Mannschaft welche dabei nicht er-
schienen ist, ohne durch gesetzliche Gründe davon ent-
hoben zu sein, wird mit einer Buhe von Fr. 5 oder, 
im Nichtbezahlungsfalle, mit 48 Stunden, in der Ma-
jorie-Kaferne auf ihre Kosten zu bestehenden Arrest 
bestraft. 
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A r t . 2. Das Militärdepartement ist mit der Voll-
ziehung dieses Beschlusses beauftragt. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 17. Fe-
bruar 1888, um in allen Gemeinden des Kantons 
öffentlich verlesen und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes! 

I . Otzappex. 

Der Etaatsschreiber-Adjuutti 
Sn. Noten. 



Beschluß 
vom 20. März 1888, 

betreffend 

Abänderung des Neschluffes vom 24. März 1887 
über die Gesundheitspolizei der Hausthiere. 

Der Staatsrath des Kantons Wal l is , 

I n Vollziehung der Bnndesuerordnung voni 14. 
Oktober 1887 betreffend polizeiliche Älaßregeln gegen 
Viehseuchen; 

Ans den Antrag des Departenientcs des Innern, 

Meschcießt: 

E i n z i g e r A r t i k e l . Der Artikel 8 des Vc-
schlusses vom 24. März 188? betreffend die Kefnnd-
beitspolizci der Hausthiere wird abgeändert wie folgt: 

Die Geineindc-Viehinfpektoren beziehen für die Ge-
fnndheitsscheiiie folgende Tare, worin der feststehende 
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Stempel von 20 Stoppen für die Scheine A und 10 
Rappen für die Scheine B und C einbegriffen ist. 

1. Formular A: 50 Nv.; 
2. Formular L : 20 „ für 1 oder 2 Stück. 

25 
30 
35 
40 
45 
50 

3. Formular C: 20 

30 
40 
50 
60 

„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

„ 
„ 
„ 
„ 

3 
4 
5 
C 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 

it. mehr. 

„ it. mehr. 

Die Gebühr für das Vifum der Gesnndheitsfcheine 
für Groß^ und Kleinvieh in Ztückkehr beträgt 20 Rp. 

Die Gesnndheitsfcheine für weniger als fechs Wochen 
alte, zu fchlachteude Kälber kosten mit Inbegriff des 
Stempels 40 Rp. 

Der vorstehende Tarif darf unter keinem Vorwande 
abgeändert meiden. Die unter der Bedingung der 
Herabfetzling der Taxe getroffene Wahl von Gemeinde-
Viehinfpektoren ist von Rechtswegen nichtig und die 
betreffende Gemeindeverwaltung überdies mit einer 
Strafe zu belegen. 
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Gegeben im Staatsrathe zu Sitte», den 20. März 
1888, um am Sonntag, den 1. nächsten April, in 
allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht und an-
geschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes-

I . OtznppeX. 

Der Stnatsschreiber-Adjunkt: 

A. ~Z\otcn. 



Beschluß 
vom 23. März 1888, 

über die U n f a l l - S t a t i f t i t . 

Der StaatZrath des Kantons WaNis, 
I n Vollziehung des Bundesbeschlusses vom 23. De-

zember 1887, betreffend die Aufnahme und statistische 
Verwerthung der in der Schweiz vorkommenden Unfälle, 
sowie der Verordnung vom 17. Januar 1888 über die 
Unfall-Statistik; 

Auf den Antrag des Departementes des Innern, 

A r t. 1. Die üivilstandsbeamten und, in deren Ver-
tretung, ihre Ersahmänner werden zum Amte der im 
Art. :•> der vorgenannten Verordnung vom 17. Januar 
1888 vorgesehenen Unfallzähler ernannt. 

A r t . 2. Zu diesem Behufe wird das Gebiet in 
Nnfallzählkreife zerlegt, die mit den bestehenden Civil-
standskreisen zusammenfallen. 

A r t . ;i. Die Aufnahme beginnt mit dem 1. näch
sten April. 
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Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 23. März 
1888, um mit der Bundesverordnung vum 17. Januar 
1888, Sonntag den 1. nächsten April, in allen Ge-
meinden des Kantons veröffentlicht und angeschlagen 
zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

I . OtzappeX. 

Der Staatsschreiber-Adjuukt: 

A. "gloten. 



Beschluß 
vom 29. Mcirz 1888, 

betreffend 

Ersatzwahl eines Abgeordneten ans den Großen Rath 
in Sitten. 

Siehe Va»d XV, Seite 17, der französischen 
Kesetzessammlung. 



Beschluß 
vom 10. Apri l 1888, 

betreffend 

Anordnung einer Liebesgabensummlunss zu Gunsten 
der im Laufe des Frühlings 1888 im Kanton 
Wal l is van Lawinenschaden betroffenen Opfer. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 

Willens, den während des Frühlings 1888 von 
Lawinenschaden betroffenen zahlreichen Familie» nach 
Kräften zu Hülfe zu kommen ; 

Auf den Antrag des Departementes des Innern, 

MeschNeßt: 

A r t . 1. I n allen Gemeinden des Kantons soll 
nach Veröffentlichung des gegenwärtigen Beschlusses 
eine Liebesgabensammlung vorgenommen werden, die 
bis spätestens zum 30. laufenden Aprils beendigt fein 
muh. 

A r t. 2. M i t der Vornahme dieser Kollekte, die von 
Haus zu Haus zu geschehen hat, werden die Munizipal-
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rathe beauftragt. Es werde» sowohl Gaben au Baar, 
als an Getreiden entgegengenommen. 

A r t . 3. Die Munizipal- und Burgerpräsidenten 
lassen die Höhe der von ihnen zu ziehenden Beisteuer 
durch ihre resuektiven Räthe bestimmen. Die Munizipal-
behörben sollen überdies die Korporationen nnd reli
giösen Genossenschaften znr Betheiligung an dieser 
Kollekte einladen. 

A r t. 4. Die Verwendung des Ertrages der Saunn-
lung, sowie die Vertheiluug desselben unter den Ge-
meindeu wird von einem vom Staatsrathe zu ernen
nenden kantonalen Ansschuß bewerkstelligt. 

Mit der Vertheiluug unter deu Beschädigten der
selben Gemeinde wird ein vom Munizipalrathe zu er-
nennendes, fünfgliedriges Ortskomite, iu welchem sich 
der Ortspfarrer uud der Gemeindepräsident befinden 
sollen, beanftragt. 

Die Entwürfe für die Vertheiluug iu den Gemein-
den uuterliegeu der Genehmigung des Regieruugs-
statthalters des Bezirkes. 

A r t . 5. Die Gaben an Baar sind nnmittelbar an 
das Departement des Innern zu richten; ebenso das 
Verzeichniß der gesammelten Getreide, welch' letztere 
in den Gemeinden aufbewahrt uud zur Verfügung des 
kantonalen Ausschusses gehalten werden sollen. 
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A r t . 6. Das kantonale Konnte veröffentlicht eine» 
einläßlichen Bericht über die Sammlung und Ver-
wendung der Liebesgaben. 

A r t. 7. Das Departement des Innern ist mit der 
Vollziehung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitte,:, den 10. April 
1888, um Sonntag den 15. laufenden Monats in 
allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht und am 
gewöhnlichen Ausrufuugsorte angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

J . OtzappSX. 

Der Staatsschreiber-Adjnnlt: 

A. flöten. 



Aufruf 

&taatävatl)eä an das Volk von Wallis. 

Liebe M i t b ü r g e r ! 
Der außerordentlich reichliche Schneefall in unsern 

Vergen hat im Laufe dieses Winters durch zahlreiche 
Lawinenstürze über mehrere Ortschaften unseres Kantons 
Schrecken und Verderben gebracht und heute noch konneu 
wir nicht sagen, alle Gefahr sei verschwunden, denn 
die auf den Höhen liegenden Schneemassen können 
neue Opfer verschliuge«, neuerdings unzählige Faun-
lien um die Frucht ihrer Mühen und Arbeiten bringen 
und neue Katastrophen herbeiführen. 

Die traurige Lage einer großen Anzahl unserer 
Mitbürger macht es uns zur Pflicht, auf Mittel und 
Wege zu sinnen, um ihnen nach Kräften zu Hülfe zu 
eilen. 

Familien, die ein bescheidenes Einkommen, Vieh und 
Wohnung besahen und die ein glückliches Hauswesen 
ihr eigen nannten, wurden innert wenigen Minuten 
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zu Grunde gerichtet. Da sind sie nun, im Elend, 11111 
feab und Glit gebracht, und einige von ihnen trauern 
gar am offenen Grabe ihrer nächsten Anverwandten. 

Den amtlichen Erhebungen zufolge sind elf Menschen-
leben zu beklagen und wurden zwanzig Wohnhäuser 
sammt hundertundsiebenzig Vurratsgebauden verschüttet 
und hundertundachtzehn Stück Vieh begrabe»!. 

Abgesehen von diesem Schaden, der leider eine 
menge Familien trifft, wurde nahezu uennzig Hektare 
Wald vollständig zerstört. 

Dieses ohnehin düstere Bild wird unglücklicher Weise 
noch durch zahllose andere Verheerungen ergänzt, deren 
Ermittelung wegen der ungeheuren Schneemasse und 
den Gefahren im Hochgebirge gegenwärtig noch un-
möglich ist ; wir sprechen dabei noch gar nicht von 
dem, was die Zukunft für uns im dunkeln Schooße 
bergen kann, wenn, wie alljährlich, beim Eintritt der 
Schneeschmelze die bis jetzt nur schlummernde» Lawinen 
erwachen werden. 

Am härtesten wurden in unserm Kanton mitge-
nommeu: der Weiler Wildi bei 3ianda, Sans, Bin» 
im gleichnamigen Thale, Grengiols und Burg -S t -
Peter. 

Liebe M i t b ü r g e r ! 

Als Kinder desselben Vaterlandes ftir einander ein-
stehend, sollen wir, wenn irgend ein Theil des Landes 
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von Schicksalsschlägen getroffen wird. Alle zur Unter-
stütznxg unserer Brüder bereitwillig die Hand aufthnn, 
auf daß sie, trotz harter Prüflingen und Heimsuchungeil 
gleich einein Jeden aus uns, zufrieden unsere schönen 
Thäler bewohnen mögen. 

Zur Linderung der bitter» Nothlage, in welcher ein 
großer Theil unserer Mitbürger sich befindet, glaubt 
die Regierung au den Brudersiuu des Wallifervolkes 
appelliren zu sollen, überzeugt wie sie ist, daß die 
Bevölkerung des Kantoils, getreu ihrer bekannten 
Hochherzigkeit und Theilnahme, mit Freuden diesem 
Rlife Folge leisten wird. 

Gegebeil iin Staatsrathe zu Sitten, den 10. April 
1888, um Sonntag, den 15. laufenden Monats in 
allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht und am 
gewöhnlichen Ausrufungsorte angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

I . Otzappex. 

Der Staatsschreiber-Adjunkt: 

A. "gtofc«. 



Dekret 
vom 26. Mai 1888, 

betreffend 

Verleihung von Aufmunterungs-Prämien an daS 

Lehlpersunnl der Primärschulen. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 

I » der Absicht, diejenigen Mitglieder des Lehr-
Personals der Primärschulen, welche sich durch getreue 
Pflichterfüllung ganz besonders ausgezeichnet haben, zu 
belohnen und aufzumuntern, in ihren: Berufe fortzu-
fahre» ; 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 

Meschl'ießt: 

A r t . I . Die Lehrer und Lehreriuneu,.welche sich 
durch getreue Pflichterfüllung ganz besonders aus-
gezeichnet haben, erhalten vo>n Staate Auftuunterungs-
prämien. 



A r t . 2. Auf die im vorhergehenden Artikel vor
gesehene Pränne haben nur diejenigen Lehrer und 
Lehrerinnen Anspruch, welche im Besitze eines defini-
tiven Patentes sind, und im Berichte des Schul-
iusuektors in jeder Hinsicht die erste Note erhalten. 

Auf den Voranschlag der Inspektoren-Konferenz 
können auch diejenigen Lehrer und Lehrerinnen, deren 
Schlile nur die zweite Note im Fortschritte erreicht 
hat, eine Prämie erhalten. I n diesem Gutachten hat die 
Inspektoren-Konferenz hauptsächlich die Verdienste des 
Lehrpersonals zu berücksichtigen. 

Vor Feststellung der Prämirungsnoten soll der I n -
spektor sich mit der respektive» Schulkommissiou in's 
Einvernehmen setzen. Bei Äieinungsverschiedenheit wird 
deren Ansicht dem Departemente zum Eutscheid über-
tragen. 

A r t . 3. Diese Prämie beträgt für die Lehrer 30 
Franke» und für die Lehrerinnen 25 Franken und 
wird denselben für jedes Jahr, in welchem sie die 
vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen, verabreicht. 

Für diejenigen Lehrer und Lehrerinnen, welche, 
begründete Hindernisse vorbehalten, während fünf auf-
einanderfolgenden Jahren prämirt worden sind, wird 
diese Prämie erhöht, und zwar für die Erstem auf 
50 Franken und für die Letztern auf 40 Franken. 

Um eine Prämie zu erhalten, müssen die Lehrer 
und Lehrerinnen das folgende Jahr den Unterricht 
fortsetzen. 
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So gegeben im Großen Rathe zu Sitten, den 2(5. 
Mai 1888. 

Der Präsident des Großen Rathes: 

J . W . O r a v e n . 

Die Schriftführer: 
•g\ <H. Jn-Awon. — ^>ad. H'ottier. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis 

Meschließt: 

Vorstehendes Dekret foll am Sonntag, den 15. lau-
senden Juli in allen Gemeinden des Kantons öffentlich 
ausgernfeir nnd angeschlagen werden. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitte», den 3. Juli 
1888. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

A . v . M o r r e n t e . 

Der Staatsschreiber-Adjunkt: 
I . Voten. 



Dekret 
vom 2. J u n i 1888, 

betreffend 

Tieferlegunss und Gewässtl-Regulirung 
des Merjelen-Sees. 

Ter Große Rath des Kantons Wallis, 

Willens, den nachtheiligen Folgen nach Möglichkeit 
vorzubeugen, welche ein plötzlicher Durchbruch der 
Gewässer des Äterjelen-Sees für die Rhonekorrektions-
und Trockenlegungsarbeiteu, sowie für das Privatei-
genthui» haben kann; 

Erwägend, daß dafür die Tieferleguug und Negu-
lirung dieser Wasserfläche das wirksamste Mittel 
bildet; 

Eingesehen den Bundesbeschluß vom 14-20 Dezember 
1884 betreffend Znsicherung eines Buudesbeitrages 
von 50 % an die Kosten dieses Unternehmens: 

Auf de» Antrag des Staatsrathes, 



30 — 

MeschNsßt: 

A r t . 1. Die Tieferlegung nnd Gewässer-Negulirung 
des Merjelen-Sees werden als Werke öffentlidjen 
Nutzens erklärt. Die Ausführung der Arbeite» geschieht 
unter der Leitung des Staates. 

A r t . 2. Die sich nach Abzug des Buudesbeitrages 
ergebenden Kosten werden vom Staate und den Ufer-
gemeinden der Rhone und Massa zur Hälfte getragen. 
Dieser Antheil der Gemeinden wird dein sogenannten 
„ F o n d s der Uebe rschwemmten " entnommen. 

A r t . 3. Der Staatsrath ist mit der Vollziehung 
des gegenwärtigen Dekretes beauftragt. 

So gegeben im Großen Rathe, zu Sitten, den 2. 

Nrnchmonat 1 «88. 

Der Präsident des Großen Rathes: 

Z. M . O r a v e n . 

Die S ch r i f t f ii h r e r : 

"2?. J<. pn-mbon. - -Si-uSioCac .Vottier. 
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Der Swatsrath des Kantons Wallis, 

MeMießt: 

Vorstehendes Dekret soll am Sonntag, den 15. 
laufenden Juli in allen Gemeinden des Kantons öffent-
lich ausgerufen und angeschlagen werden. 

Gegeben im Staatsrathe 511 Sitten, den :•>. Inli 
1888. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

A. v. ^ovxertte. 

Der Staatsfchreiber-Adjnnkt: 

S\. Noten. 



Beschluß 
vom 3. §itCi 1888, 

sictrcffcitb 

M n ß » nh «l e n ss c ss c n W a j \ c r |* dj c i t . 

Siehe Band XV, Seite 30, der französischen 

Gesetzessammlung. 



Polizei-Beschluß 
vom 24. ZuN 1888, 

betreffend 

d i e K o n t r o l l e über d ie Hunde . 

Ter Staatsrath des Kanton Wallis, 

Eingesehen den Art. 31 des Bundesgesetzes vom 8. 
Februar 1872 über polizeiliche Maßregeln gegen Vieh-
feuchen, und die Art. 57, 58 und 59 der Vollziehungs-
Verordnung vom 14. Oktober 1887; 

Auf den Antrag des Departementes des Innern, 

MeschNeßt: 

A r t . 1. Die Hunde haben jederzeit ein Halsband 
mit einer Metallvlatte zu tragen, auf welcher der Name 
und Wohnort des Eigeuthiimers eingezeichnet find. 

A r t . 2. Sogenannte „he r reu lo feu" Hunde find 
in Bcfchlag zn nehmeil und, sofern sie nicht innert 
sechs Tagen zurückverlangt werden, amtlich zu beseitigen. 

3 
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Als „ h e r r e n l o s " gelte» : 

a. Huude, welche fein Halsband oder ein solche« 
ohne die vorgeschriebene Bezeichnung tragen; 

!>. Hunde mit Halsband, welche ohne ihren Eigen-
thünier in einer Entfernung nun wenigstens fünf 
Kilometer vom 2'ßolmort dieses i'cljtern herum: 
streichen. 

A r t. 3. Die ttesnndheitspolizeiorgane und die 
Polizeiangestelltcn sind verpflichtet, verdächtige Hnnde, 
welche nicht aufgefangen n'erden tonnen, zu todten. 

,Ä r t. 4. Der Eigenthümer, der feinen in Beschlag 
genommenen Hund zurückverlangt, hat der (Gemeinde-
Verwaltung die Beköstigung und eine vom Munizival-
Präsidenten auszusprechende Buße von ~> bis 20 Fr. 
zu bezahlen. 

Diese Buße fällt zur einen Hälfte der Kemeindekasse 
und zur andern dem Agenten zu, der das Thier ans-
gefangen hat. 

A r t . 5. Der Eigenthümer eines Hundes hat den-
felbeu bei der ttemeindebchördc einschreibe» zu lasseü. 
Zu diesem Zwecke wird in jeder Gemeinde eiu eigenes 
Register geführt. 

91 r t. <!. Die Muuizipnlräthe habe» die zur Boll-
ziehung des gegenwärtigen Beschlusses erforderliche» 
Maßnahmen zn treffe». Derselbe tritt niit dein V2. 
August 1888 i» .Straft. 
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Gemeindebehörden, welche den Bestimmungen des 
vorhergehenden Artikels zuwiderhandeln, verfallen in 
eine vom Staatsrath auszusprechende Buße vou 10 
bis 5,0 Fr. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 24. Ju l i 
1888, um Sonntags, den 12. nächsten August in allen 
Gemeinden des Kantons veröffentlicht und angeschlagen 
zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

A. v. Horrente. 

Der Staatsschreiber: 

M . ~S><x0icx>ea. 



Beschluß 
vom 31. August 1888, 

betreffend 

Aufhebung des über die Bezirke Monthey und Mnrtinach 
verhängten Hundebannes. 

Sieln" Band XV. Seite 3fi, der ftaiiziisischei, 
Gesetzesfanimlllng. 



Beschluß 
vom 7. gcptembev 1888, 

betreffend 

die Vorbercitungsschuleu für die Netruten. 

2>er Stll l ltsrath des Kantons Wal l is, 

Erwägend, dast die in Genmßheit des Beschlusses 
vom I I. Juni 1884 aus 1(> Unterrichten bestehende 
Vorbereitnngsschnle, welche die Reimten vor der päda-
Logischen Prüfung besuchen sollen, vorn Großen Rathe 
als ungenügend befunden wurden; 

Ans Einsicht des letzten Absatzes des Artikels 14 des 
Gesetzes vorn i. Juni 187i>; 

Auf den Antrag des Erziehungs-Departeineiltes, 

Meschl'ießt: 

A r t . I. Die Genieindebehörden haben die erforder-
lichen Verfügungeu 51t treffen, dast jeder in ihrer Ge-
ineinde wohnsässige oder sich aufhaltende Rekrut jedes 
Jahr, beuor er sich zur pädagogischeu Prüfung stellt. 
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bei einem pcitentirien Lehrer ober sonst Jemanden, der 
dazu befähigt ist, einem Vorbereitungsknrse beiwohne. 

A r t. 2. Dieser Kurs umfaßt 24 Unterrichte, welche 
in der Regel zu je zweien des Tages ertheilt werden. 
Mit Oenehmignug des Schnlinspektors jedoch können 
die Unterrichte innert 24 Tagen mit je einem Unter-
richte täglich ertheilt werden. 

Jeder Unterricht soll im Verhältniß zur ^tekrnten-
zahl, jedenfalls aber nicht weniger als zwei Stunden 
dauern. 

A r t. 3. Der Unterricht erstreckt sich über folgende 
Fächer: 

ii) Lesen ; 

b) Aufsatz; 

c) Rechnen, mündlich und schriftlich; 

d) Vaterlandskunde, 

A r t. i. Die Gemeindebehörden haben den Hrn. 
Schnlinfpektoren vor Eröffnung des Kurses anzuzeigen, 
weil sie mit der Abhaltung des Kurses betraut haben, 
und wie derselbe eingerichtet ist, sowie auch, wenn 
derselbe beginnt. 

A r t. 5. Von diesem Wiederholnngonnterrichte sind 
eilthoben: 

Diejenigen, welche schon in einem frühereil Jahre 
die Prnfnng in genügender Weise bestanden haben. 
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"K x t. <>. Sie jitm Besuche biefeo UiUcrachtcs uer= 
pflichteten Rekruten können durch die Gemeindebehörde» 
polizeilich dazu angehalten werden. 

A r t. ,7. Jeder Rekrut hat bei der Rekrutiruug dem 
kantonalen Prüfungserperten eine uoni Präsidenten der 
Schulkoniniission und demjenigen, der den Unterricht 
ertheilt, unterzeichnete Vescheiniaung uorzulegen, wie 
manchen Unterricht er besucht hat. Die Rekruten, welche 
diese Bescheinigung nickt uurweisen, werden durch den 
Kreiskommandanten mit Arrest bestraft. 

A r t. S. Vor Eröffnung des Kurses oder spätestens 
in den ersten Tagen desselben, werden alle Rekruten 
des Jahres bezirksweise zu einer pädagogischen Vor-
Prüfung durch den Hrn. Schulinspektor einberufen. Der-
selbe führt dabei den Vorsitz und wird uon einem 
kantonalen Experten bei dieser Prüfung unterstützt. 

Die Relrnte», welche ohne triftigen Grund bei dieser 
Vorprüfung nicht erscheinen, werden mit 5 Fr. gebüßt, 

Ä r t. l». Die Gemeindebehörden, welche den Vor-
schriften dieses Beschlusses nicht nachkommen, verfallen 
iil eine Buße uon 5 bis 50 Franken. 

Die nämliche Vnsie wird gegen die Gemeindebe-
Horden uerhängt, deren Rachlässigkeit das schlechte Er-
gebnis; der Prüfung zur Schuld gelegt werden könnte. 

A r t . l<>. Der betreffende staatsrnthliche Beschluß 
uom 11. Juni 188-l ist widerrufen. 
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Gegeben im Staatsrathe zu Sitte», den 7. September 
1888, um in allen Gemeindeil des Kautons uerüffent-
licht und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

<$. v . G o r r e n t e . 

Der Staatsschreiber: 

Hl. ~§af£evez. 



Beschluß 
vom 23. Oktober 1888, 

betreffend 

die Beigabe eines finanziellen Administrators an den 
Gemeinderath von Gradetfch. 

Siehe Band XV, Seite 42, der französischen 
Gesetzessammlung. 



Beschluß 
vom L'S. TClovenx&cv iööt^, 

betreffend 

Anordnung einer Liebcsgllbeusnmmlunn zu (Dunsten 
der Wasser und Brandbeschlidiizten 

.des Kantons WalliS. 

Ter Staatsrath des Kantons Wallis, 

Eillgefehen den durch die letzteil llet'erschn'eniniungen 
in unserm Kauton angerichteten und sich auf ungefähr 
5(3,000 Franken belaufenden Schaden, sowie die von 
mehrern armen Familien durch Feuersdrüuste erlittenen 
Verluste im Betrage uou beiläufig l6,000 Fr. 

Willeus, den von diese» Unglücksfällen betroffene» 
Opferu uach Kräften zu Hülfe zu kommen; 

Auf den Antrag des Deparlemeuteü des Innern, 

MeschNsßt: 

A r t. l . I n alleil Gemeinden des .ftmitonö soll 
nach Veröffeutliä)ung des gegenwärtigen Befchlnssec, 
eine Liebcsgabensammlung uorgenommen werden. 
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Dieselbe muß bio spätestens zum 15. nächsten De
zember beendigt sein. 

A r t . •!. M i t der Vornahme dieser Kollekte, die 
uon Hana zu Hans zu geschehen hat, werden die 
Munizipalräthe beauftragt. Es werden sowohl Gaben 
an Vaar, als ail Getreiden entgegengenommen. 

Ä r t. 2. Die Verwendung des Ertrages der Sammlung, 
sonne die Vertheilung desselben unter die Gemeinden 
wird uon einem vom Staatsrathe zu ernennenden 
kantonalen Ausschuß bewerkstelligt. 

Mit der Vertheilnng unter den Beschädigten der-
selben Gemeinde wird ein vom Munizipalrathe zn er
nennendes fünfgliedriges Ortskomite, in welcher sich der 
Qrtspfarrer und der Gemeindepräsident befinden sollen, 
beauftragt. 

Die Entwürfe für die Vertheilnng in den Gemeinden 
unterliegen der Genehmignng des ^Ilegiernngsstatthalters 
des Bezirkes. 

Derselbe entscheidet ebenso über allfällige diesbe-
zügliche Reklamationen. 

A r t, 4. Die Gaben an Baar find nnmittelbar an 
das Departement des Innern zn richten; ebenfo das 
Verzeichnis; der gesammelten Getreide, meld)' letztere in 
den Gemeinden aufbewahrt und zur Verfügung des 
kantonalen Ausschusses gehalten werden. 
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31 r t. 5. 3)us fantoimle ftontite ueröffeiültdjt einen 
einläßlichen Bericht über die Sammlung nnb Ver
wendung der Liebesgaben. 

Ä r t. (i. Das Departement deo Innern ist mit der 
Vullziehnilg des gegenwärtigeil Beschlusses beauftragt. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 13. No
vember 1888, um Sonntag den 18. laufenden Manato 
in allen Gemeinden des Rantons ueröffentliä)t und am 
gewöhnlichen Äusrufungsorte angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

$>. v . H o r r e n t e . 

Der Staatsschreiber: 



D e k r e t 
vom 26. Mintermonat 1888, 

betreffend 

3jtltheilunst des Beitrages des Kantons Wallis an 
die TieferleMNst und Regnlirnng der Wafferstände 

des Oenfersee's. 

Te r Große Rath des Kantons W a l l i s , 

Eingesehen seineu Beschluß vom 2(>. November 1884, 
gemäß welch«» der Kautou Wallis an die Korrektion 
und Regulirunq der Wasserstäude des Geufersee's einen 
Beitrag von 15,000 Franken zusichert; 

Auf den Antrag des Ttaatsrathes, 

MeschNoßt: 

A r t. I. Die Beisteuer des Kantons Wallis an die 
Korrektion und Regulirnng der Wasserstände des 
(ileufersee's im Betrage von 15,000 Franken wird be-
stritten: 

Durch den Staat; 
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Durch die Ufergemeinden des Kantons Wallis und 
diejenigen Gemeinden, deren' Gebiet aus der Tiefer-
legung der Wasserstände stutzen zieht; 

Durch die Eiseilbahngesellschaft der Westschweiz und 
des Simpluns und durch die allgemeine Schifffahrts-
gesellschaft auf dem Genfersee. 

A r t. 2. Zur Vtitsteuer au diesem Veitrage werde» 
fdlgeude Gemeinden herangezogen: 

1. St . Gingolvh, 
2. Port-Valais, 
3. Vouvry, 
4. Vionnaz, 
5. Lollomben-Vluraz. 

A r t. 3. Die Vertheiluug der Kosten und das Ve-
treffuiß der eiuzelue» Ätitwirkenden wird folgender-
Maßen festgesetzt: 
•' :>. Der Staat übernimmt (>5 % oder Fr. 0,750 

I). Die genannten Gemeinden über-
nehmen 20 % oder „ 3,000 

c Die Eifenbahngesellschaft S.-O.-S. 
10 % oder „ 1,500 

il. Die allgemeine Schifffahrtsgesell
schaft aus dem Genfersee 5 % oder „ 750 

Total Fr. 15,000 

A r t. 4. Das Vctreffuiß der Gemeinden wird unter 
ihnen auf gütlichem Wege vereinbart und Mangels 
einer Verständigung vom Staatsrathe festgesetzt. 
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A r t. 5. Die betheiligten Parteien haben ihr Be-
treffniß an füllenden Zeitpunkten nusznbezahlen: 

Die Eisenbahn- und die allgemeine Danipfschiff-
fahrtsgesellschaft am I. Januar 1881). 

Die Gemeinden die eine Hälfte am 1. Januar 1890 
und die andere Hälfte am 1. Iannar 1891. 

Der Staat entrichtet den nach Abzug der bereits 
gemachteil Abzahlungen schuldigen Saldobetrag an den 
zwei lcl)tgenannten Daten. 

A r t. l!. Der Etaatsrath ist mit der Vollziehnng 
des gegenmärtige» Dekretes beauftragt. 

S O gegeben im Großen Rathe zu Sitten, den 20. 
Wiutermouat 1S,XS. 

Der P r ä s i d e n t dco Gr oßen JHa t h t ö : 

Die 3 ch r i f t f ii l> r e r: 
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Ter Staatsrath des Kantons Wallis, 

Beschließt: 
Gegenil'ärtiges Dekret soll am (Sonntag, den 23. 

laufenden Dezember in allen Gemeinden des Kantons 
veröffentlicht und angeschlagen werde». 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 14. Christ-
monat 1888. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

A . x>. ^ovvente. 

Der Staatsschreiber: 

Hl. PrtlTcpcD. 



D e k r e t 
vom 27. Minter tnonat 1888, 

betreffend 

Anlegung von Obftbllumschnlen. 

Der Große Rath des Kantons WaNis, 

, I n Erwägung der Nützlichkeit des Obstbaues und 
der Nothwendigkeit, denselben in« Kanton zu verbreiten; 

I n der Absicht, der mit der Einfuhr ausländischer 
Bäume verbundenen Gefahr einer Verbreitung der 
Neblaus auszuweichen; 

Auf den Antrag des Stnatsrathes, 

Msschließt: 

A r t . 1. Soweit es das Klima gestattet, sind in 
allen Gemeinden eine oder mehrere Obstbaumschulen 
anzulegen. 

Den dazu erforderlichen Boden hat die Bürgerschaft 
z»i liefern; die Bestellung«- und Unterhaltungskosten 
sind von der Gemeinde zu tragen. 

4 
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A r t. 2. Die Pflege dieser Baunischulen wird eine»! 
von der Gemeinde gewählten sachkundigen Angestellten 
übertragen. 

A r t . 3. Das Departement des Innern ist niit der 
Oberaufsicht der durch dieses Dekret vorgeschlagenen 
Baunischulen betraut. 

Diese Baunischulen werde» regelmäßig durch Fach-
männer inspizirt, welche darüber Bericht geben. 

Ä r t. 4. Die rechtzeitige Lieferung des Samens 
(Kernen und Obststeine), sowie der Pfropfreiser obliegt 
den Gemeinden. I m Unterlassungsfälle besorgt das 
Departement des Innern dir Lieferung auf Kosten der, 
Gemeinde. 

A r t. 5. Das nämliche Departement wird noth-
wendigen Falls zur Unterweisung der vorgenannten 
Angestellten, sowie zur öffentlichen Belehrung, Obstbaum-
kurse abhalten lassen. 

Die Gemeinde-Banmschulen werden unter deren Auf-
ficht zum Unterricht der Schüler benutzt. 

A r t . s>. Die Nichtbeachtung der Verftignngen des 
gegenwärtigen Dekretes zieht für die Bürgerschaften 
oder Gemeinden, je nach der Schwere der Übertretung, 
eine Buße von 5 bis 50 Franken noch sich, zn Gunsten 
des Fiskus. 
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Diese Buße wird vom Departement des Iimeru 
ausgesprochen unter Vorbehalt des Rekurses an den 
Staatsrath. 

A r t . 7. Der Staat kann eine oder mehrere Baum
schulen in den verschiedenen Kantonstheilen mit Bei-
steuern unterstützen. 

Diese Baumschulen sollen den in einem Pflichtenheft 
aufzustelleudeu Bedingungen, betreffend Anzahl, Quali-
tät und Preis der Pflanzen, entsprechen. 

Ar t . 8. Das sachbezügliche Dekret vom 18. No-
uember 1880 ist widerrufen. 

A r t . !>. Dieses Dekret tritt mit dem I. Januar 
1889 iu Kraft. 

So gegeben im Großen Natbe zu Sitten, den 27. 
Wintermonat 1888. 

Der Präsident des Kroßen Rathes: 

J . 2?. E»raven. 

Die Schriftführer: 
"2)\ H. 3n JlCPon. Aeinrich Zumoffen. 
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Gegenwärtiges Dekret soll am Sonntag, den 23. 
laufende» Dezember in alle» Gemeinden des Kantons 
veröffentlicht und angeschlagen werden. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 14. Christ
monat 1888. 

Für den Präsidenten des Saatsrathes, abwesend: 

Der Vize-Präsident: 

Mallber. 

Der Staatsschreiber: 

Tl. DaÜVtu»». 



D e k r e t 
vom 30. Min te rmona t 1888, 

betreffend 

dir Wnhltrcise fiir die Amtsdnuer 1 8 8 9 - 1 8 9 3 . 

Ter Große Rath des Kantons Wallis, 

Eingesehen den Artikel 09 der Verfassung und die 
Artikel (>, 7 uud 8 des Gesetzes vom 24. Mai 1875, 
über die Wahlen uud Abstinuuuugen; 

Aach Einsicht der Verbal-Prozesse der Beschlüsse der-
jenigen Gemeinden, welche die Nildung getrennter 
Kreise begehrt haben, sowie der übrigen auf diese Ab-
stimmnngen bezüglichen Urkunden; 

Erwägend, daß die in jedem Wahlkreise zu eruen-
neude Anzahl der Abgeordneten und ihrer Ersatzinänner 
durch die nächste eidgenössische Volkszählung, welche iil 
dem Zwischenraume von der gegenwärtigen Session 
bis zu den nächsten Groß-Raths-Wahlen stattfinde» 
wird, bestimmt werden soll; 

Aus den Antrag des Staatsrathes, 
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MeschNsßt: 

A r t . 1. ßö finb für die nächste Amtsdauer zur 
Bildung getrennter Wahlkreise ermächtigt: 

1. I m Bez i rke E n t r e m o n t : 

a) Die Gemeinde Orsieres; 

b) Die Gemeinde« Liddes, Semdrancher und 
Burg-St-Peter vereinigt, 

2. I m Bezi rke M a r t i n ach: 

c) Die Gemeinde Fülln. 

3. I m Bezirke M o n t h e y : 

d) Die Gemeinden Troistorrents, Bald'Illiez und 
Viounaz vereinigt. 

A r t. 2. Die Kreise erhalten den Wanten der in der 
Auszählung des vorhergehenden Artikels zu erst ge-
naunten Gemeinde. 

Diese Gemeinde ist der Hanptvrt des Kreises. 

A r t . 3. Ein Beschluß des Staatsrathes wird die 
Zahl der Abgeordneten und Ersatzmänner für jeden 
Bezirk und jeden Kreis auf Grundlage der wohusäßigen 
Bevölkerung nach dem Ergebniß der bevorstehenden 
eidgenössischen Volkszählung festsetzen. 

Sollte das amtliche Ergebniß der Volkszählung nicht 
rechtzeitig bekannt sein, so wird der Staatsrath die 
Volkszählung vom Jahre 1880 zur Grundlage nehmen. 
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Gegeben im Großeil Rathe zu Sitte», den 3U. 
November 1888. 

Der Präs ident des Großen R a t h e s : 

I . M Qvavexx.. 

Die Schriftführer: 

Ter Staatsrath des Kantons Wallis, 

Meschl.'ießt: 

Gegenwärtiges Dekret soll am Sonntag, den 30. 
laufenden Dezember, in allen Gemeinde!! des Kantons 
veröffentlicht und ailgefchlageil iverden. 

Gegeben im Staatsrathe zli Sitten, den 17. Christ
monat 1888. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

A . r>. G o r r e n t o . 

Der Staatsschreiber: 
"2*. I>ctiTeiu>». 



Beschluß 
wom 16. J a n u a r 1889, 

mit welchem 

die Gemeinde Iermatt unter Staatsverwaltung 

gestellt wird. 

Ter Staatsrath des Kantons Wallis, 

Eingesehen den Eiltscheid des Staatsrathes vorn 3. 
April 1874, dein zufolge die Gemeinde Zerinatt siel) 
nicht weigern kann, den Herrn Alexander Seiler sammt 
Familie in die Burgerschaft aufzunehmen; 

Eingesehen den Entscheid des Großen Rathes vom 
26. Mai 1874, den Rekurs der Gemeinde Zermatt 
verwerfend; 

Eingesehen, daß die an die Bundesbehörden ge-
richteten Rekurse abgewieseil wurden, und zwar vom 
Bundesrathe untern 25. November 1874, und von den 
eidgenössischen Räthen unterm 11. und 10. März 1873; 
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Eingesehen den Beschluß des Staatsrathes vom 21. 
April 1875, der die Einbürgerung des Herrn Alexander 
Seiler sammt Familie in die Gemeinde Zermatt aus-
spricht; 

Eingesehen die wiederholten Aufforderungeil des 
Staatsrathes an die Gemeinde Zermatt auf Aushändi-
gung der verlangten Vurgerurknnde; 

Eingesehen die beständige und hartnäckige Weigerung 
der Gemeinde Zermatt, ungeachtet der gegen sie an-
gewandten Zwangsmaßregeln, den Befehlen der Re-
gienmg nachzukommen; 

Eingesehe» den Entscheid des Graßeil Rathes vom 
30. November 1888, welcher der Uruersammlung und 
der Gemeiildebehörde am darauffolgenden 23. Dezember 
mitgetheilt wurde; 

Erwägend, das; die Gemeiude^Zermatt der ihr vom 
Großen Rathe gestellten peremtorischen Frist nicht 
Rechnung getragen hat; 

Erwägend, daß diese Haltung der^Gemeinde Zermatt 
einen Akt förmlichen Miderstandes gegen die Befehle 
der Ober-Behörde des Kantons bildet; 

I n Vollziehung des Art. 43, Rr. 8 der Verfassung, 

Auf den Antrag des Departsmentes des Innern, 
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MsschNeßt: 

A r t . 1. Der Gemeinderath von Zernintt ist in 
seinen Amtsuerrichtnngen eingestellt. 

A r t . 2. Ein Ausschuß von 6 Mitgliedern wird 
mit der Gemeindeverwaltung beladen. 

Alle Anitsbefugnisse des Geweinderatheo sind dem-
zufolge diese»! Ausschusse übertrage». 

A r t . 3. Alle uo»> Ge»,ei»derathe ernannten Be
amten und öffentlichen Angestellte», wie LLaisenamts-
behörde, Lehrperso»al, Flur- »ud Waldhüter, siud bei-
zubehalten. 

A r t. 4. Wenil die Gemeinde Zermatt sich linter-
zieht, Herril Seiler und Familie die Bnrgerlirtnnde 
auszustellen, wirb die Regie aufgehoben. 

Andernfalls wird die Burgerurkuude durch den Regie-
Ausschuß ausgestellt. 

A r t. 5. Der in seinen Amtsuerrichtuugeu eilige-
stellte Gemeinderath hat dem Regie-Ausschusse die 
Protokolle, die Rechnungs- und anderiuärtigen Ver-
waltuugsbücher, sowie das Gemeiudesiegel zu übergeben. 

A r t. 6. Die durch die Regie verursachten Kosten 
lasten auf der Gemeinde unter Vorbehalt ihres Re-
kurfes gegen die schuldbaren Verwalter. 



— 59 — 

A r t. 7. Ueber feine Verwaltung erstattet der Regie-
Ausschuß Bericht au das Departement des Iuueru. 

Gegebeu im Staatsrathe zu Bitten, deu 16. Januar 
1888, um in alleu Gemeinden des Kantons Sonntags, 
den 29. Ianilar 1889, ueröffeutlicht und in das 
Amtsblatt eingerückt zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

A . v . U o r r e n t e . 

Der Staatsschreiber: 



Beschluß 
x->om 12. gfeßruar 1889, 

bctrcffcub 

die Wahl der Abgeordneten in den Großen Nnth für 

die Amtsperiode 1889 bis 1893. 

Ter Staatsvath des Kantons Wallis, 

Eingesehen die Artikel 6U und 72 der Kantons-
uerfassung; 

Eingesehen das Gesetz uom 24. Mai 187«!, welches 
die Art und Weise der Wahl der Abgeordneten in den 
Großen Rath bestimmt; 

I n Vollziehung des Dekretes des Großen Rathe« 
uom 30. November 1888 über die Bildung der Wahl-
kreise für die Amtsperiode uon 1889 bis 18«):$ und 
insbesondere des Artikels 3 des genannten Dekretes; 

Eingesehen das Ergebniß der eidgenössischen Volks-
zählung uom 1. Dezember 1888; 

Alls den Antrag des Departenientes des Innern, 
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Meschlisßt: 

Ar t . 1. Die Urversammlungen sind auf Sonntag, 
den 3. März, einzuberufen, um in Gemäßheit des 
erwähnten Gesetzes oom'24. Mai 1876 zur Wahl der 
Abgeordneten auf den Großen Rath und deren Ersatz-
männer für die Amtsperiode 1889 bis 1893 zu 
schreiten. 

A r t . 2. Die Anzahl der Abgeordneten, die jeder Bezirk 
und jeder Kreis zu wählen hat, ist festgefetzt, wie folgt : 

Bezirke und .Simse. Beuölkmuin. 3"W'l>cr Slbncorbiicrnt-
Bezir 

„ 
„ 

„ 
,, 

„ 
,, 

„ 

/ tt 

Kreis 

k Goms 
ostlich Rarou 
Brig 
Viso 
westlich Naron 
Lenk 
Siders 
Ering 
Sitten 
Girnbio 
Entremont, außer 
den Gemeinden Dr-
sieres,biddes, Sein-
brancher ». Nnrg-
St.-Peter 
Orsiereo 

4192 
2149 

5582 
7026 

3760 

(»474 
10130 

6537 
9933 
8385 

5198 
2343 

3« übertragen 

4 
•> 

i; 

7 

•I 
6 

10 

7 

10 

8 

5 

2 

71 
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Bezirke und Kreise. Beuölkerimg. Zahl der Absscordnete». 
Nebertrag 7 1 

Kreis Liddes, Sembrau-
cher lind Burg-St.-
Peter 2349 2 

Sämmtlicher Bezirk für 
die Bruchtheile von 890 l 

Bezirk Martinach anßer 
d. Gemeinde Fülln 102(17 IN 

1 Kreis Fully 
Säninltlicher Bezirk für 

die Bruchzahl von 
Bezirk Tt. Moriz 

„ Monthey außer die 
Gemeinden Trois-
Torrents, Illicz 
und Vionnaz 

Kreis Troistorrents,Illiez 
und Viounaz 

1338 

s,nr> 
s>524 

s>909 

3224 3 

Total 103 

A r t . 3. I u jeden» Bezirke und in jedem Kreise 
werden ebenso viele Ersahiuänner gewählt als Ab-
geordnete. 

A r t . 4. Der je in den Bezirken Entremont und 
Martiuach von den sämmtlichen Gemeinden des be-
treffenden Bezirkes gemeinschaftlich zu ernennende Ab-
geordnete soll von den übrigen Abgeordneten getrennt 
und an die Spitze des Stimmzeddels gesetzt werden. 
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A r t . 5. Das Central-Schreibamt für die Stimme»-
zllsammeilzählliiig tritt am Hauptorte des Bezirkes oder 
des Kreises zusammen. 

Das Leutral-Schreibamt für die Stimmenzusammen-
zählung des Kreises Goms tritt in Niederwald zu-
sammen. 

A r t. s!. Die Kreise tragen den Name» der erste» 
im Art. 2 des qeqenwärtiqe» Dekretes bezeichnete» 
Gemeinde. 

Diese Gemeinde ist der Hauptort des Kreises. 

A r t . 7. I»»ert de» 24 Stunde» »ach de» Wahl-
ucrhandln»ssen werde» die Verbale a» den Regiernngs-
stattbalter des Bezirkes geschickt, der dieselbe» in»ert 
der gleichen Frist, uiit eine»» Sunnnarbestand der Ab-
stimunmq im Bezirke, dem Departe»ie»te des I»»er» 
übermittelt. 

Gegeben im Staatsrathe z» Sitte», de» 12, Februar 
1881), um a» de» So»»tage», 17. und 24. Februar 
und 3 März l 889, in alle» Gemeinde» des Ka»tons 
angeschlagen und verlesen zu werden. 

Der Präsident des S t a a t s r a t h e s : 

Sin. x>. H o r v e n t e . 

Der Staatsschreiber: 



Beschluß 
w m 5. Apr i l 1888, 

durch welche» 

dir «ber die Gemeinde Zermatt verhängte Ttaats-
Verwaltung anfgehoben wird. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 

Auf Einsicht des erste» Absatzes des Artikels 4 des 
staatsräthlichen Beschlusses vom IC. Januar 1889, 
durch welchen die Gemeinde Zermatt unter Staats-
Verwaltung gestellt wurde; 

I » Anbetracht der vom Kemeiuderath von Zermatt 
ausdrücklich übernommenen Verpflichtung, dem Herrn 
Alexander Seiler und dessen Familie die Nurger-
Urkunde auszustellen; 

I n Erwägung, daß erwähnte Gemeinde und deren 
Behörde sich durch diese Verpflichtung dein Gesetze und 
den Beschlüssen der Ober-Nehörden des Kantons unter-
worfeu haben; 

Auf den Antrag des Departementes des Innern, 
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MsschNsßt: 

A r t . 1. Die über die Gemeinde Zermatt verhängte 
Staatsverwaltung ist aufgehoben. 

A r t . 2. Ein Kommissär wird für einstweilen mit 
der Prüfung der Finanz-Verwaltling der Gemeinde 
beauftragt werden. 

A r t . 3. Die durch die Laudjäger-Vefatzung und die 
Stenerverwaltung verursachten Kosten lasten auf der 
Gemeinde Zermatt uuter Vorbehalt des Rekurses gegen 
die schuldbareu Verwalter. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 5,. April 
1889, um i» allen Gemeinden des Kantons öffentlich 
verlesen und angeschlagen zu werde». 

Der Vize-Präsideut des Stantsrathes: 

Walther. 

Der Staatsschreiber: 



Gesetz 
r o m 26. M n t e r r n o n a t 1888, 

betreffend 

Abündernnst des Art. 83 der Verfaffunst toom 20. 
Wintermonat 1875. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 

I n Eriongulig, das; es angemessen ist, die in Kraft 
des Artikels 83 der Verfassung ausgestellten Unver-
träqlichkeiten auf die ordentlichen Richter und Gerichts-
schreibet* zn beschranken; 

Einqeselie» die Artikel 88 und 8!» der Verfassung; 

Aus den Antrag des Staatsrathes, 

Mevovdnet: 

A r t. 1. Der Artikel 83 der Verfassung wird ad-
geändert, wie folgt: 

Die vatentirten Advokaten dürfen nicht Älitglieder 
eines Gerichtes fein, noch vor dein Gerichte, bei dem 
sie als Schreiber angestellt sind, einen Handel führen. 
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Diese Bestimmung ist auf die Suppleanten der 
Nichter und die Stellvertreter der Schreiber der Ge-
richte nicht anwendbar. 

A r t . 2. Das gegenwärtige Gesetz wird der Volks-
abstimmnng unterbreitet. 

A r t . 3. Der Staatsrath besorgt die Vollziehung 
dieses Gesetzes. 

So gegeben im Großen Rathe zu Titten, den 20. 
Wintermunat 1888. 

Der Präsident des Großen Rathes: 

I . M. (§>Yav>en. 

Die Schrif t führer: 

V . JL. Zn-Z^won. - ^a&teto» Koll ier. 
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2>er &taat%vatf) des Kantons Wallis, 

Eiilgeseheil das Gesetz vom 24. Mai 187(5 über die 
Al'stiiiiinllügeii der Urversmnililiingen; 

Auf den Antrag des Departementes des Innern, 

MeschNeßt; 

A r t . 1. Das obgenannte Gesetz vom 2(5. November 
1888, betreffend Abänderung des Artikels 83 der Ver
fassung vom 2(5. November 1875, wird in allen Ge-
meinden des Kantons, Sonntags, den 14. laufenden 
Aprils, angeschlagen, und am selben Tage wie auch 
am 12. nächstfolgenden Mai, veröffentlicht und dem 
Volke au diesem letztern Tage zur Abstimmung unter-
breitet werden. 

A r t . 2. Die Uruersammlungen sind ans den 12. 
nächsten Ma i in ihrem gewöhnlichen Abstimmungsorte 
einberufen, um sich über die Annahme oder Verwerfung 
des oberwähnten Gesetzes anszusprechen. 

A r t . 3. Die Abstimmung hat in Gemäßheit der 
Vorschriften des Wahlgesetzes in geheimer Stimmabgabe 
zu erfolgen und die anwesenden Bürger, welche das 
Gesetz annehmen, haben ein „ J a " , und diejenigen, die 
es verwerfen, ein „Nein" in die Urne zu legen. 
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A r t. 4. Stimmberechtigt ist jeder in den für tan-
tonale Angelegenheiten aufgestellten Stimmregister ein
getragene Bürger. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 9. April 
1889, um in allen Gemeinden des Kantons, am Sonn-
tag, den 14. laufenden April, veröffentlicht und ange-
fchlageil zu werden. 

N a m e n s d e s S t a a t ö' r a t h c s : 

I n Abwesenheit des Präsidenten, 

Der Vize-Präsident: 

Der Staatsfchreiber: 



Beschluß 
NO»« 16. A p r i l 1889, 

betreffend 

Ersatzwahl eines Abgeordneten auf den Grüßen Rath 

in Martinach. 

Siehe Vaild XV, Seite ~cl, der frcmziisifcheu 
Gesetzessnülinlliug. 



Beschluß 
woiit 17. Aprir 1889, 

betreffend 

Muhuahmc» zum ochuljc der Wriuberge pgen den 

falschen Mehlthll«. 

Tcr Staatsrath des Kantons Wallis, 

Behufs Vekäiupflinss der Ausdeljmiinj, welche der 
falsche Mehlthail wahrend der letzten Jahre in den 
Weinbergen des Kantons genommen; 

I m Hinblick anf den ansteckenden Charakter dieser 
Krankheit und auf die Gefahren, denen fäninitliches 
Rebgelände durch die Nachlässigkeit der Eigenthümer 
ausgesetzt sein könnte; 

Willens die Schäden abzuwenden, welche diese Krank-
heit, sowohl bezüglich der Quantität als auch der 
Qualität der Ernte zur Folge hat; 

Auf deu Antrag des Departeineutes des Innern, 
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Moschließt: 

2i r t . 1. Die Rebbergbesitzer sind gehalten, zur 
Vekäliipfliilg des falschen Mehlthaues, die vom De-
vartemente des Innern vorgeschriebenen Mittel an 
den bezeichneten Zeitpunkten in Anwendung zu bringen. 

A r t. 2. Die Munizivalbehörden haben mittelst 33e--
sichtigung aller auf dein Gebiete ihrer Gemeinde ge-
legenen Weinberge an den vom Departemente des 
Innern angegebenen Zeitpunkten die Vollziehung da
vorstehende» Verfüguugeu zu überwachen. 

Zu diesem Behufe bestellen sie einen Ausschuß von 
3 bis 7 Mitgliedern, welche, so viel möglich, der Neb-
lauskoimnission der Gemeinde zu entnehmen sind. 

A r t . o. Die Munizivalbehörden stellen der genann-
teil Kommission kundige Arbeiter zur Verfügung, welche 
an den von ihren Besitzern nicht nach Vorschrift und 
rechtzeitig oder nur ungenügeud behaudelteu Weinbergen 
die vorgeschriebene Behandlung vornehmen. 

A r t . 4. Die Munizipalkasse macht die erforder-
lichen Vorschüsse ftir die Bezahlung der Arbeiter, die 
Beschaffung der Werkzeuge und der zu uerweildeudeu 
Mittel . 

Diese Auslagen werden im Verhältnisse des Flächen-
raums der behandelten Nebberge von den betreffenden 
fehlbaren Besitzern zurückgefordert, wozu, in Ermangelung 
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sofortiger Bezahlung, eine Buße 0011 10 Prozent tritt, 
die bcn Muuizipaleinzieheru als Eiuzugsgebühr zu gute 
konliut. 

A r t . '>. Die Mitglieder der Äufsichtskoininission 
sind für ihre Mühewaltung aus die Munizipalkasse ent-
schädigen, 

A r t . G. Ueber die auf ihrem Gebiete znr Be-
käinpfung des falschen Mehlthaues getroffenen Maß-
nahmen haben die Muuizipalbehördeu in den gewöhn-
lichen Berichten der Orts-Reblauskommiffion dem De-
partemente des Innern Mittheilung zu machen. 

A r t . 7. Die Munizipalbehörden, welche den Ver-
fügungen des gegenwärtigen Beschlusses nicht nach-
kommen, verfallen in eine, vorbehaltlich des Rekllrfes 
an den Staatsrath, vom Departemente des Innern 
auszusprechende Buße vou 20 bis 100 Fr. 

Gegeben im Staatsrathe, zu Sitten, den 17. Apri l 
1889, um in allen Gemeinden des Kantons ueröffent-
licht und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

A . v. Gorrente. 

Der Staatsschreiber: 

W. 5»ctircv>co. 



Dekret 
w m 23. M a i 1889, 

bcurfuiibcnb 

die Abänderung des Artitels 83 der Verfassung durch 
die Volksabstimmung. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 

Eingeseheil das Ergebniß der Stinunenzusaiuüien-
zählnng »orn 12. laufenden Mai, aus welchem heruor-
geht, daß das Gesetz vom 2(J. Wiuterinunat 1888 be-
treffend die Abänderung des Artikels 83 der Verfassnng 
durch die Volksabstiininnng angenommen wurde, näin-
lich: mit 4354 Stimmen gegen 2732 Verwerfende; 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 

MefchNeßt; 

A r t. 1. Da das Gesetz vom 2«. Wiutermonat 
1888, welches den Artikel 83 der Kautonsuerfassung 
vom 26. Wintermonat 1875 abändert, durch das Volk 
angenommen wnrde, tritt dasselbe in Kraft, unter 



— 75 — 

Vorbehalt der Genehmigung durch die Bundesuersamm-
liilig. Durch dieses Gesetz wird der Art. 83 der Ver-
fassuilg auf folgende Weise abgeändert: 

„Die uatentirteu Advokaten dürfen nicht Mitglieder 
„eines Gerichtes fein, noch vor dein Gerichte, bei dein 
„sie als Schreiber angestellt sind, einen Rechtshandel' 
„führen." 

„Diese Bestimmung ist auf die Snppleanten der 
„Richter nnd die Stellvertreter der Schreiber der Ge-
„richte nicht anwendbar." 

A r t. 2. Der Staatsrath ist mit der Bekanntmachung 
des vorliegenden Dekretes beauftragt. 

So angenommen im Großen Rathe zu Sitten, den 
•23. Mai 1880. 

Der P r ä s i d e n t des G r o ß e n R a t h e s : 

D ie S c h r i f t f ü h r e r : -
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Ter Staatsratl) des Kantons Wallis, 

Gegenwärtiges Dekret soll am Sonntag, den 30. 
laufenden Juni in allen Gemeinden des Kantons uer-
öffentlisit und angeschlagen werden. 

Gegeben im Staatsrathe zn Sitten, den 21. Inni 
1889. 

Der Präsident des Staatsratheo: 

Mpb. Matthor. 

Der Staatsschreiber: 

Hl. Zciller>o». 



Beschluß 
v><?m 4. J u n i 1889, 

betreff cnb 

Ersatzwahlen von Abgeordneten aus den Großen Rath. 

Ter Staatsrath des Kantons Wal l is , 

Eingesehen die Artikel 41 nnd 45 der Kantons-
Verfassung; 

Eingesehen, daß der Große Rath in seiner Tagung 
vom letzten Maimonat drei Abgeordnete auf den Großen 
Rath, nämlich einen vom Bezirke Goms, einen vorn 
Bezirke Westlich-Rarou und einen vorn Bezirke Sitten, 
zu Ätitgliedern des Staatsrathes ernannt hat; 

Eingesehen, daß die durch die Sßcchl benannter 
Großräthe zu Äiitgliedern der Vollziehnngsgewalt frei 
gewordeneu Aintsstellen in Gemäßheit vorerwähnter 
Artikel wieder besetzt werden müssen; 

Eiugesehe«, daß Hr. Ios. Ritz sich für Annahme der 
Stelle als Abgeordneter im Bezirke Oestlich-Naron 
entschieden hat und demzufolge diejenige eines Ersatz-
mannes im Bezirke Goms frei geworden ist; 
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Eingesehen den Hinscheid des Hrn. Moriz Evequoz, 
der für die Aintsdauer von 1889 bis 1893 zum Ab
geordneten des Bezirkes Gundis ernannt worden war; 

Auf den Antrag des Departementes des Innern, 

MeschNeßt: 

A r t . M . Die Nrversammlungen der Gemeinden der 
Bezirke Goms, Westlich-Raron, Sitten und Gundis, 
sind auf Sonntag den 10. lanfenden Iuui eiuznbe-
rufen, um zur Wahl eines Abgeordneten anf den Großen 
Rath, und im Bezirke Goms, ebenso zu derjenigen 
eines Erfahmannes zu schreiten. 

A r t. 2. Die Wahl, sowie die ilebermittlung der 
auf die Abstimmung bezüglichen Akten hat nach Niaß-
gäbe des sachbezüglichen Gesches vom 24. Mai 1870 
zu erfolgen. 

A r t, 3. Das Central-Schreibamt für die Stimmen-
abzählnng des Bezirkes Goms wird sich, unbeschadet 
der spätern Bezeichnung des Hauutortes dieses Ne-
zirkes, in Niederwald versammeln. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitte», den 4. Iuui 
1889, um Sonntags, den 9. und 10. laufenden Brach-
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iiionats in alle» Gemeinden der Bezirke Goms, Westlich-
Narcm, Titten und Gundis veröffentlicht und ange
schlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsratheö: 

Alptz. Watther. 

Der Staatsschreiber: 

V . 5>attV»es. 



Beschluß 
t iom 6. A u g u s t 1889, 

betreffend 

Errichtung eines Spezialtnrses um kantonalen Lyceum 
zur Vorbereitung der Tchiiler auf den Eintritt 

ins Polytechnikum. 

Ter Staaisrath des Kantons Wallis, 

Willens, den Schülern des kantonalen Lneeurns den 
Eintritt in die polytechnischen Schulen 511 erleichtern; 

Eingesehen den Art . 7 des Gesetzes über den öffent-
liche» Unterricht; 

Ans den Antrag des Erziehnngs-Departeinentes, 

v. 

Melchttoßt: 

Ä r t. 1 . Ani kantonalen Lyceum wird für die 
Schüler, welche an das Polytechnikun, überzutreten 
wünschen, ein spezieller Kurs errichtet. 
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A r t . 2. Der Unterricht dieses zweijährigen Spezial-
turses umfaßt folgende Fächer: 

E r s t e s J a h r : 

Philosophie: Einleitung, Anthropologie, Logik, An-
thologie, Kosmologie, Theodicee, Psychologie, Moral. 

Geschichte der Philosophie; 
Weltgeschichte; 
Geschichte der deutschen oder französischen Literatur; 
Zoologie; 
Wiederholung der Algebra; 
Ebene Trigonometrie; 
Wiederholung der Planimetrie; 
Stereometrie; 
Elemente der darstellenden Geometrie; 
Mechanik; 
Zeichnen. 

Zusammen wöchentlich 30 Stunden. 

Z w e i t e s J a h r : 

Physik; 
Chemie; 
Apologie und Naturrecht; 
Weltgeschichte; 
Geschichte der deutschen und französischen Literatur; 
Mineralogie und Geologie; 
Höhere Algebra; 
Sphärische Trigonometrie; 
Analytische Geometrie; 
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Darstellende Geometrie; 
Mechanik; 
Zeichnen. 

Zusammen wöchentlich 32 Stunden. 

A r t . 3. Ein vom Erziehungsdepartemente ausgc-
arbeitetes Reglement setzt für jeden Zehrgegenstand die 
Stundenzahl fest. 

A r t . 4. Die Schüler, welche diesen Kurs besuche», 
sind dem Studienreglemente unterworfen und mit den 
übrigen Zöglingen des Lyceums auf die gleiche Linie 
gestellt. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den fl. August 
1889, um öffentlich verlesen und angeschlagen zir 
werden. 

Der Vicc-Präsident des Staatsrathes: 

M o r i z öo Ca P i e r r e . 

Der Staatsschreiber: 

"2*. 5>cttTcv>ea. 



Beschluß 
vom 80. August 1889, 

betreffend 

Anordnung einer Liebesgubensammlung der Brand-

beschädigten von Persegeres, Gemeinde Vagnes. 

Der S taa ts ra th des Kantons W a l l i s , 

Willens, nach Kräften den Opfern jener Feuersbrunst 
zu Hülfe zu kommen, die unterm ?>0. Juli in Verfe-
geres durch Eiuäfcherung vou 17 Wohnhäusern, 37 
Scheunen, Ställen und Stadel, durch Zerstöruug des 
Mobiliars, der Heu- und Getreide-Vorräthe einen 
amtlich auf 77,837 Fr. geschätzten Gesammtschaden 
verursacht und ungefähr 150 Personen um einen 
großen Theil ihrer Habe gebracht hat: 

Auf den Antrag des Departementes des Innern, 
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MesMeßt: 
A r t . 1. Zu Gunsten der Brandbeschädigten von 

Versegeres soll durch die Gemeinderäthe in allen 
Gemeinden der Bezirke Entreinont, Martinach und 
St . Moriz eine Hauökollekte und in den übrigen 
Bezirken des Kantons eine Gabensammlung in den 
Pfarrkirchen vorgenommen werden. I n den drei 
genannten Bezirken hat die Kollekte innert dem 1. bis 
15. Oktober stattzufinden. Es werden Gaben in Natur 
und in Baar entgegengenommen. Die Kollekte in den 
Pfarrkirchen findet Sonntag den 15. September 
während des vormittägigen Gottesdienstes statt. 

A r t . 2. Das Ergebniß der Kollekte soll sammt 
einem Verzeichnisse desselben unter der Aufschrift 
„Liebesgaben für die Brandbeschädigten von Versegeres" 
und unter Angabe des Absenders an den Präsidenten 
der Gemeinde Bagnes geschickt werden. 

A r t . 3. Die Verwendung und Vertheilung des 
Ertrages der Sammlung wird unter der Leitung des 
mit der Vollziehung des gegenwärtigen Beschlusses 
beladenen Departementes des Innern, durch einen vom 
Staatsrathe zu ernennenden kantonalen Ausschuß 
bewerkstelligt. 

A r t . 4. Das kantouale Konnte veröffentlicht einen 
einläßlichen Bericht über die Sammlung und Verweil-
düng der Liebesgaben. 
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Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 20. August 
1889, um Sonntag den 1. und 8. nächsten September 
in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht und 
am gewöhnlichen Ausruforte angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

Mptz. Walltzsr. 

Der Staatsschreiber: 



Beschluß 
v>om 12. September 1889, 

betreffend 

die am Sonntag den 17. November 1889 ftnttfindendt 
Volksabstimmung zum Zwecke der Annahme oder 

Verwerfung des Bundesgefetzes vom 11. Apr i l 1889 
über Schnldbetreibung und Konkurs. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 

Eingesehe» das Bundesgesetz mim 19. Ju l i 1872 
über die Wahlen und eidgenössischen Abstimniuugen, 
sowie dasjenige «crni 20. Dezember 1888 betreffend 
Abänderung des Artikels 4 des vorgenannten Gesetzes; 

Eingesehen den Artikel I I des Bundesgefetzes uom 
17. Jun i 1874 betreffend die Bolksabstiimnungen über 
Gesetze und Bundesbeschlüsse, welcher jeden Kautou 
mit der Anordnung der Abstimmung auf seinem Gebiete 
beauftragt; 

Auf den Antrag des Depärtementes des Innern, 

MeschNeßt: 
Art. 1. Die Uruersammlnngen sind auf Sonntag 

den 27. 3tovember 1689, nm 10 Uhr morgens ein-
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berufen, um sich über die Annahme oder Verwerftlug 
des oberwähnten Vundesgesetzes vom 11. April 1889 
allszusprechen. 

Art. 2. (Stimmberechtigt ist jeder Schweizer mit 
zuri'ickgelegtem zwanzigsten Altersjahre und welcher 
übrigens vom Aktiu-Bürgerrecht durch die Gesetzgebung 
des Kantons nicht ausgeschlossen ist. 

Wenn in dieser Beziehung begründende Zweifel vor-
liegen, so muß jener, welcher an der Abstimmung Theil 
nehmen will, beweisen, daß er dieses Recht besitzt. 

A r t . 3. Der Schweizerblirger übt sein Wahlrecht 
Orte aus, wo er sich aufhält, sei es als Kantons-

bürger, fei es als niedergelassener oder sich aufhalten-
der (wohnfähiger) Bürger. 

A r t . 5. Stimmberechtigte, welche sich im Militär-
dienst befinden, sowie Beamte und Angestellte der Post-, 
Telegraphen- und Zollverwaltung, der Eisenbahnen und 
Dainpfschiffe, kantonaler Anstalten und Polizeikorps, 
können ihre Stimmabgabe in versiegeltem Umschlag 
dem Schreibamte derjenigen Gemeinde, wo sie als 
stimmberechtigt eingetragen sind, übermitteln, und zwar 
vor der Stimmenzusammenzählung. 

Der deu Stinunzeddel umschließende Umschlag muß 
mit derjenigen Adresse des Wahlschreibamtes derjenige» 
Gemeinde, wo die Stimmabgabe erfolgt, fowie mit der 
Angabe des Vor- und Geschlechtsnamens und der 
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Eigenschaft oder Anstellung des Wählers «ersehen 
werden. 

Die derart eingelaufenen Umschläge werden vom 
Wahlschreibamte vor der Stinunenzusanunenzählnilg er-
brechen und die Stiinwzeddel ungeöffnet in die Urne 
gelegt. Die Naineil solcher Stiinmenden weiden uuter 
Vornierkuug dieser Abstinunungsart in die Liste ein-
getragen. 

A r t . 5. Der Bundesbeschluß, welcher den Gegen-
stand der Abstimmung bildet, sowie die Stiminzeddel 
sind bei den Gemeindepräsidenten hinterlegt, welche zur 
gehörigen Zeit jedem stnnmfähigen Bürger ein Exem-
plar zustellen müssen. 

Die Exemplare des Vundesgefetzes müssen wenigstens 
vier Wochen vor dem Abstimnmngstage unter die 
Bürger vertheilt werden. 

A r t . 6. Jeder Schweizerbürger, welcher in einer 
Gemeinde wirklichen Wohnsitz hat, muß von Amts-
wegen auf die Wahlliste dieser Gemeinde eingeschrieben 
werden, und, wenn er übergangen wurde, muß er 
nichtsdestoweniger zur Abstirnmuug zugelassen werden, 
wofern die kompetente Behörde nicht den Beweis be-
sitzt, daß er dilrch kantonale Gesetzgebung uoin Aktiv-
bürgerrecht ausgeschlossen ist. 

A r t . 7. Die Listen oder Wahlregister müssen 
wenigstens während einer Woche vor der Abstimmung 
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öffentlich ausgestellt werde», damit die Wähler genü-
gende Kenittniß davon nehmen können. 

A r t. 8. Das Stimmen dllrch Vollmacht ist unter-
sagt. 

A r t . 9. Die Abstimmung hat geheim und durch 
Abgabe eines gedruckten Stimmzeddels zu erfolgen, auf 
welchem man entweder ein I a für die Annahme oder 
ein N e i n für die Verwerfung schreibt. 

A r t . 10. I n jeder Gemeinde oder Sektion wird 
geinäß dem vom Devartemente des Innern vorge-
schrieben«» Formular ein Abstimmungsverbal ausge
fertigt, dessen Genauigkeit die Mitglieder des komve-
tenten Schreibamtes durch ihre Unterschrift bezeugen. 

Wenn die auf die eine oder die andere Kolonne des 
Verbals eingetragenen Zahlen korrigirt oder ausge-
strichen wurden, müssen sie, um keinen Zweifel übrig 
zu lassen, unten gänzlich in Buchstaben wiederholt 
werden. 

Sogleich nach vollendeter Abstimmung wird ein 
authentisches Doppel dieses Verbals an das kantonale 
Departement des Innern gesandt, während entzweites 
Doppel sogleich dem Negiernngsstatthalter des Bezirkes 
zu übermitteln ist, welcher dasselbe ohne Verzögerung 
mit einer Zusammenstellung des Gesammtergebnisses 
dem gleichen Departeinente des Innern einzusenden 
hat. 
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Die Verzögerung der Siitfetioima, der Verbale wird 
mit einer Geldbuße, welche sich auf 10» Frankeil be-
laufen kann, bestraft. 

A r t . 11. Die Stiimnzeddel müssen sorgfältig auf-
bewahrt werden. Dieselben werden durch die betreffen-
den Schreibämter gehörig in versiegelte Umschlage ge-
legt und an das Departement des Innern geschickt, 
um daselbst zur Verfügung der Buudesbehörden ge-
halten zu werden. 

A r t . 12. Die Gemeindebehörden müssen sogleich 
durch telegraphische Depesche das Departement des 
Innern über das Abstimmungsergebniß benachrichtigen. 

A r t . 13. Die Beschwerden, welche sich in Betreff 
der Abstimmung erheben könnten, müssen innert der 
Frist von sechs Tagen, von jenem Tage an gerechnet, 
wo das Resultat aintlich veröffentlicht wird, schriftlich 
an den Staatsrath gesandt werden. 

Die nach der bezeichneten Frist überschickteil Ve-
schwerden werden nicht mehr berücksichtigt. 

A r t . 14. Für alle durch gegenwärtigen Beschluß 
nicht vorgesehenen Fälle hat man sich nach der ein-
schlägigeil Vundesgesetzgebnug und nach dem kantonalen 
Gesetze über die Abstimmungen und Wahlen durch die 
Urversammlungen vom 24. M a i 1876 zu richten. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 12. Sep-
tember 1889, um Sonntag den 3., 10. und 17. 
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nächsten November in allen Gemeinden des Kantons 
öffentlich «erlesen und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

Al'pH. Matttzer. 

Der Staatsschreiber: 
Hl. ZalleoeQ. 



Gesetz 
xiont So. Winterrnonat 1889, 

betreffend 

Vezeichnung des Appells- und Kussutionsgerichtshofes 
als Gerichtsstelle für die Erkenntniß über civil-
rechtliche Streitigkeiten wegen Nachahmung 
patentirter Gegenstände. 

Te r Große Rath des Kantons W a l l i s , 

I n Vollziehung des Art. 30 des Bundesgesetzes vom 
29. Juni 1888, betreffend die Eifindungspatente, welcher 
vorschreibt, daß die civilrechtlichen Streitigkeiten wegen 
Nachahmung patentirter Gegenstände durch eine einzige 
kantonale Instanz zu entscheiden sind; 

Eingesehen das Gesetz vom 24. Mai 1876 über die 
Gerichtsorganisation; 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 

~gfevov&net: 

A r t . 1. Die civilrechtlichen Streitigkeiten über 
Nachahmung patentirter Gegenstände, vorgesehen iin 
Art. 30 des eidgenössischen Gesetzes vom 29. Juni 1888, 
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werden in erster Instanz, welcher immer deren Werth 
sein mag, durch den Appells- und Kasiations-Gerichts-
Hof erkannt. 

A r t . 2. Der Präsident des Appellations- und 
Kassations-Gerichtshofes, oder ein anderer von ihm 
eigens hiezu bezeichueter Richter, hat als Instruktions-
richter den Prozeß zu leiten, und wird sammt den 
Tchlüssen darüber Bericht ertheilen. 

A r t . 3. Der hiefür zu befolgende Nechtsgang ist 
jener, welcher durch das Gesetz vom 1. Christmonat 
1877, I I I . Titel, über die Gerichtsorganisation und die 
Amtsbefugnisse des Gerichtshofes über Verwaltungs-
streitigkeiteil vorgeschrieben wird. 

Jedenfalls sind die mündlichen Verhandlungen an-
genommen. 

A r t. 4. Der Staatsrath ist mit der Vollziehung 
des gegenwärtigen Gesetzes beauftragt, welches mit dem 
I. Januar 18!>0 in Kraft tritt. 

So gegeben im Großen Rathe zu Titten, den 25. 
Wintermonat 188!». 

Der Präsident des Großen Rathes: 

J. Auntschsn. 
Die Schriftführer: 

"2?. J£. M-Mwon. — Gyrille Jo r i s , ad hoc. 
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Der Staatsrath des Kantons Wallis, 

MsschNeßt: 

Vorstehendes Gesetz soll am Sonntag, den 22. 
laufenden Dezember, in allen Gemeinden des Kantons 
veröffentlicht und angeschlagen weiden. 

Gegeben im Staatsrathe 51t Sitten, den 13. Christ-
monat 1889. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

Wallbsr. 

Der Staatsschreiber: 



Gesetz 
vom 26. Wintermonat 1889, 

betreffend 

die Wohlthat des unentgeltlichen Rechtsbeiftandes. 

Ter Große Rath des Kantons Wallis, 

I i l Vollziehuilg der Vestilnmlüigen des Art. l i , § 1 
des Bilndesgesetzes vom 2ü. Apri l 1887, betreffend die 
Ausdehnung der Haftpflicht; 

Willens die Verfügungen der bürgerlichen Prozeß-
Ordnung, betreffend das Armenrecht niit den Beftini-
mutigen des obgenannten Bundesgefetzes in Einklang 
zu bringen; 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 

l&evov&net: 

A r t . 1. Im 3. Abschnitte des IX. Hauptstückes 
der bürgerlichen Prozeßordnung vom 20. Mai 185C 
werden zwei Artikel beigefügt. 
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„Art . 351 a). Den bedürftigen Personen, 
„welche nach Maßgabe der Bnndesgesetze vom 1. 
„Juli 1875 über die Haftpflicht der Eisenbahn-
„und Dampsschifffahrt-Unternehmungen, vom 25. 
„Juni 1881 über die Haftpflicht aus Fabrik-
„betrieb, und vom 20. April 188? über Aus-
„dehllung der Haftpflicht, Klage erheben, wird 
„auf ihr Begehren vom Justiz- und Polizei-
„departemente die Wohlthat des unentgeltlichen 
„Rechtsbeistandes gewährt, sowie auch zugesichert, 
„der Erlaß von Sicherheitsleistungen, Erperten-
„kosten, Gerichtsgebühren, Stempeltareu, Gebüh-
„ren für Zeugen, Ortsbesichtigungen und andere 
„im Verlaufe der Einleitung des Handels ge-
„machten Auslagen." 

Der Staat hat diese Kosten für diejenige 
Partei, welcher die Wohlthat des uneutgeltlicheu 
Rechtsbeistandes gewährt worden, vorzuschießen. 

Falls diese Partei in der von ihr angestreng-
ten Klage unterliegt, hat der Staat die genau»-
teil Vorschüsse auf sich zu nehmen. 

Wird die Gegenpartei in die Prozeßkosten 
uerurtheilt, so hat sie dem Staate alle Vorschüsse 
zu vergüten. 

Art . 351 b). Der Gesuchsteller hat seinem 
Begehre» ein in Gemähheit des Art. 345 aus-
gestelltes Zeugniß beizufügen. 



— 97 — 

Das Justiz- mib Polizei-Departement ver
weigert das Armenrecht, wenn ihm die Klage 
nach vorläufiger Prüfung zum voraus sich als 
unbegründet herausstellt. 

A r t . 2. Der Staatsrath wird mit der Veröffent-
lichung uud der Vollziehung des gegenwärtigen Gesetzes 
beauftragt, welches mit dein 1. Januar 1890 in Kraft 
tritt. 

So gegeben im Großen Rathe zu Sitteu, den 26. 
Wintermonnt 1889. 

Der Präsident des Großen Rathes: 

I . A«rrtschen. 

Die Schriftführer: 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 

MeschNeßt; 

Vorstehendes Gesetz soll am Sonntag, den 22. lau-
senden Dezember, in allen Gemeinden des Kantons 
veröffentlicht uud angeschlagen werden. 
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Gegeben im Staatsrnthe zu Sitte», den 13. De-
zember 1889. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

W a l l t z e r . 

Der Staatsschreiber: 



Dekret 
»om 30. Wintermonat 1890, 

I betreffend 

den Gehalt der Gcrichtsbehörde» und die an die 
Itaatstl l f fe zu entrichtenden Gerichtsgebnhren. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 

Erwägend, daß es auf Grund der gemachten Erfahr-
«»gen geboten erscheint, an die Stelle des fixen Gehaltes 
der Ersatzmänner für deren Amtsuerrichtnnge» ange
messene Gebühren treten zu lassen. 

Eingesehen den Art. 48 des Gesetzes vom 1. De-
zember 1883 betreffend den Gehalt der Gerichts-
behörden und den Tarif der Gerichtskosten; 

Ans den Antrag des Staatsrathes, 

vpevcvönet: 

A r t . I . Der fixe Gehalt der Ersatznmnner der 
Einleit»»gsrichter ist abgeschafft. 
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A r t . 2. Die Ersatzmänner erhalte» von der Staats
kasse auf Zlechiuing der Richter, welche sie ersetzen, 
folgende Entschädigung: 

a) Franken 8 nebst der Neisegebi'chr, wenn sie außer-
halb ihres Wohnortes walten; 

!^ Franken 4 für jeden halben» Tag, wenn sie 
ihren Aintsuerrichtuugen obliegen. 

Wenn ein Nichter einen solchen aus einein andern 
Bezirke ersetzt, erhält er von diesem die gesetzliche 
Neisegebühr. 

A r t . 3. Die Einleitungsrichter und die Gerichts-
schreibet beziehen von der Staatskasse, gemäß der 
Anzahl und der Wichtigkeit der Geschäfte in ihren 
Bezirken und Kreisen, ein fixes Gehalt wie folgt: 

Viiilcitmigsrichtcr. Gcrichtsschrcibcr. 
Gorns 
Oestl. Naron 
Vrig 
Vifp 
Westl. Naro» 
Lenk 
Siders 
Ering 
Sitten 
Gundis 
Martinach 
Entremont 
St. Moriz 
Monthey 

900 Fr. 
700 

1400 

1000 

(500 

1000 
1300 

1400 

2500 

1000 
2500 
1500 

1400 

2500 

200 Fr. 
200 • 
800 
liOO 

' 200 

(JOO 

700 
«00 

1200 

600 
1200 
(100 

(iOO 

1200 
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Art . 4. Die Staatskasse bezieht nebst den durch den 
Artikel 6 des Gesetzes vom 1. Dezembre 1883 fest
gesetzte» Gerichtsgebühren: 

;i) Für jede Einleitungsdenkschrift und die daherige 
Gegen-Denkschrift Fr. 3 ; 

1J) I n den Anweisungsdekreten wird 1 % von der 
Äktivmasse erhoben. 

Art . 5. Am Ende jeden Trimesters erstellt der 
Gerichtsschreiber ein Verzeichnis; der Gegenwart der 
Nichter und der Ersatzmänner des Gerichtes, bei 
denen sie ihres Amtes walten. Er wird anch ihre 
Reisegebtthr verzeichnen. 

Art . ü. Der Staatsrath wird nnter Zngmndlegnng 
der in gegenwärtigein Dekrete, welches mit dem 1. 
nächsten Januar in Kraft tritt, enthaltenen Abände-
rnngen mit der Umarbeitung der Vollziehungsverord-
uuug zum Gesetze vom 1. Dezember 1883, betreffend 
den Gerichtskosten-Tarif, beauftragt. 

So gegeben im Großen Rathe zu Sitte», den 30. 
Winternionat 1889. 

Der Präsident des Großen Rathes: 

I . A«ntfchen. 

Die Schriftführer: 
H'. g. In°Awc>n. 



— 102 — 

Der Staatsrath des Kantons Wallis 

MefchNeßt: 

Vorstehendes Dekret soll am Sonntag den '22. lau-
senden Dezember in allen Gemeinden des Kantons 
öffentlich ausgerufen und angeschlagen werden. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 13. Dezember 
1889. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

Malther. 

Der Staatss6)reiber: 



Reglement 
für die 

S t u d i r c u d t n an den S t a n t s t o l l e g i e n . 

fgrom 17. Zezcmber 1889.) 

Her Staatsrath des Kautons Wallis, 

Auf den Antrag des Erziehuilgs-Departeiiienteo, 

K a p i t e l I. 

Eröffnung und Schluß der Aollegien. 
Aufnahme. 

Ar t . 1. Das Kollegium von Sitten wird alljährlich 
am zweiten Montag im September, das Kollegilim 
von Vrig am dritten Montag und dasjenige vom 
St. Moriz am vierten Montag desselben Monats 
eröffnet. 
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Das Kollegium von Sitten wird ani ersten Sonntag 
I n l i , dasjenige von Brig ain zweiten und dasjenige 
von St . Ätoriz ain dritten Sonntag des gleichen 
Monats geschlossen. 

I n Ostern werden acht Tage Ferien gegeben. 

A r t . 2. Um zum Besuche der Kurse an diesen 
Anstalten aufgenommen zu werden, ist es unerläßlich, 
sich beim Präfekten zu stellen, der über die Aufnahme 
entscheidet. 

Wenn der Präfekt gegen die Aufnahme eines Schü-
lers Gründe zu haben glaubt, fo legt er die Frage 
der Professoren-itoufereuz vor, die darüber endgültig 
entscheidet. 

A r t . 3. Die Schüler, welche, entweder bei Beginn 
des Schuljahres oder nach den Osterferien, sich erst 
nach der Eröffnung der Kurse stelle», ohne ihre Ver-
spätung rechtfertigen zu können, werden auf dem 
Disziplinarwege bestraft. 

A r t . 4. Bei feiner Aufnahme hat jeder Schüler 
dem Präfekten seinen Namen, seine Bornamen, sein 
Alter, seinen Heimatsort, sowie den Namen, Vornamen, 
und Wohnort seiner Eltern oder deren Stellvertreter 
anzugeben. 

Ebenso hat er die Wahl seiner Pension und Woh-
nung dem Präfekten zur Genehmigung zu unter-
breiten, 
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Art . 5. Jeder Schüler, der nicht schon im vor
gehenden Jahre das Kollegin!» besucht hat, an de»i 
er sich, zlir Aufnahme mclbct, ist gehalten, ein Sitte»-
lind Studienzeugniß vorzuweisen. 

Hat er a» einer Anstalt außer dem Ka»to» studirt, 
oder bloß Priuatuuterricht erhalten, so muß er überdies 
eine Prüfung bestehen. 

Art . 6. Die Schüler, welche die erste oder zweite 
Note erhalte», dürfen in eine höhere Klasse steige». 
Diejenige» dritter Note müsse» i» allen Fächern, in 
de»e» sie nicht die erste oder zweite Note erhalte» 
habe», geprüft werde». Die Zöglinge uüt vierter oder 
fünfter Note sind um» Uebertritt i» eine höhere Klasse 
ausgeschlosse». 

Die bei der Schlußprüfung a»l Ende des Jahres 
erhaltene» Note» sönnen für die Beförderung eines 
Zöglings ebeilfalls berücksichtigt werde». 

A r t . 7. Der Präfekt bezeichnet jedeni Schüler die 
Klasse, bei der er eintreten kann. 

Art. 8. Die Eiuschreibung findet aui Vröffnungs-
tage statt und a»i folgenden Tage beginnen die 
Kurse. 

Ar t . ',». Ein Schüler, der, nachdem er zwei Jahre 
in der gleichen Klasse gebliebe», nicht als tauglich 
erachtet wird, eine» höher» Kurs mit Erfolg besuche» 
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zu können, wirb von der Anstalt weggewiesen, ohne 
daß er an eines der andern Staats-Kollegien aufge-
nommen werden kann. 

K a p i t e l II. 

WefucH der «£cßrfäc$cv. 

A r t . 10. Der Besuch aller im Studienplan de-
zeichneten Lehrfächer ist obligatorisch. 

Das Linealzeichnen ist fi ir alle Schüler obligatorisch; 
die andern Zeichuungszweige sind fakultativ. 

A r t . 11. Hospitanten dürfen zu den Lycemnkursen 
zugelassen werden. Sie können aber von dein Präfekten 
oder dein betreffenden Professor dauon ausgeschlossen 
werden, wenn einer derselben die Anwesenheit dieser 
Hospitanten für die andern Schüler nachtheilig erachtet, 

A r t . 12. Ohne triftigen Grund darf keine Unter-
richtsstunde versäumt werden. 

Für eine vorgesehene Abwesenheit auf bloß einen 
Tag hat der Schüler an seine betreffenden Lehrer ein 
begründetes Begehren zn stellen. 

Dmiert die Abwesenheit länger als einen Tag, so 
muß die Erlaubniß dazu beim Präfekteu eingeholt 
werden. 

Jedes unvorhergesehene Ausbleiben soll der Schüler 
bei seinem Wiedererscheinen in der Lehrstunde bei seinen 
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betreffenden Lehrern entschuldigen. Für ein zweites 
unbegründetes Ausbleiben wird der Schüler beim 
Priifekten angegeben. 

Die Bestimniungen dieses Artikels sind auch auf das 
Wegbleiben uoin Gottesdienst anwendbar. 

A r t . 13. Während des Schuljahres wird der Be-
such von Nekrutenschuleil nicht gestattet, es sei denn, 
daß eine solche wahrend der Ferien stattfinde. 

K a p i t e l III. 

"Ufl'icHten bcv ZcHüler gegen Aehuer unb Schule. 

A r t . 14. Jeder Schüler hat durch sein Benehmen 
den Lehrern nnd Vorsteher» der Anstalt die schuldige 
Achtung lind Ehrerbietung auszudrücken. 

A r t. 15. Zur bezeichneten Stunde soll sich jeder 
Schüler in seinem Schulzimmer einfinden, an dem ihm 
angewiesenen Platze, den er ohne Erlaubniß nicht 
ändern darf, und da mit Stillschweigen den Lehrer 
abwarten. 

A r t. 16. Während des Unterrichts hat er sorgfältig 
jede Zerstreuung zu uermeiden. Die Venierkungeil deo 
Lehrers soll er unterwürfig annehmen und die fleißige 
Vorbereitung zum Unterricht sich zur Pflicht und Ehre 
machen. 
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Die aufgegebenen Pensa wird er zur bestimmten 
Zeit reinlich und gut besorgt eingeben und die Hefte, 
so er je »ach Art der Fächer zu halten hat, besorge». 
Von diesen Heften können die Lehrer nach Gutdünken 
Einsicht nehme». 

A r t . 17. Vor Schluß der Schule darf sich ohne 
Erlaubniß des Lehrers kein Schiller entfernen. So-
bald aber dieselbe geschlossen ist, verlassen sogleich 
sämmtliche Schiller das Zimmer, um nach Hause zu 
gehen, ohne im Schulgebäude oder auf der S t r a h l 
sich aufzuhalten. 

K a p i t e l IV. 

Mesonöorc Veligion»-, Sitten- uni» Ktuöien-
-Uflichten. 

Ä r t. 18. Die Studireude» sind gehalteil, dem 
Gottesdienste uud andern religiöseil Haildlungen mit 
Pünktlichkeit und Anstaud beizuwohnen. 

A r t . 19. Die zum Orgel- oder Lhordienste ge-
wählten Schüler habeil diesem Rufe Folge zu leisten 
und den hiezu nöthigen besondern Uebungeil beizn-
wohnen. 

A r t . 20. Jeder Schüler hat monatlich ein Mal 
seine Beichte abznlegen uud sich durch Abgabe eines 
Zettels an seineil Beichtvater über die Erfüllung dieser 
Pflicht auszlliveiseu. 
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Zur österlichen Zeit werde» die Schüler am uorqe-' 
schriebeueil Tasse gemeinsam das hl. Altarssakrainent 
empfangen. 

A r t . 21. Den Schülern ist verboten: 

a) die Bälle, Kaffeehäuser, Wirthshäuser, Schänken 
und andere derartige Orte zu besuchen; 

>>) sich an verbotenen Stellen und ohne gehörige 
Vadkleidung zu baden; 

c) sich zu vermummen; 

il) zu rauchen; 

0) außer in dringenden Fällen nach dem Abend-
zeichen aus dem Hause zu gehen; 

1) öffentliche Gebäude oder Privateigenthum zu be-
schädige», unter Strafe des Schadenersatzes. 

A r t . 22. Der Präfekt soll jede Unehrerbietung in 
der Kirche, jedes unsittliche oder irreligiöse Benehmen, 
wo immer es vorkommt, unnachsichtlich bestrafen. 

K a p i t e l V. 

^lerslHieöen,.' Mestirnmungon. 

A r t . 2.'i. An den Sonn- und Festtagen, an den 
Prüfungstagen und bei den Spaziergängen tragen die, 
Studenten eine Uniform, die durch das Erziehungs-
departement bestimmt wird. 
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Das Tragen der reglemeiltarifchen Kopfbedeckung 
ist fiir alle Tage vorgeschrieben. 

A r t . 24. Die Studenten sind, außer in begründe-
teil Verhinderungsfällen, verpflichtet, die ihnen zu 
Theateraufführungeu ain Ende des Schuljahres zuge-
theilten Rollen zu übernehmen. 

A r t . 25. Wegen schweren Zuwiderhandlungen 
gegen das gegenwärtige Reglement können die Studi-
renden, namentlich im Nückfalle, durch die Professoren-
Konferenz vom Kollegium weggewiesen werden. 

A r t . 26. Das Reglement vom 13. September 1871, 
sowie die frühern sachbezüglichen Verordnungen sind 
widerrufen. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 17. Christ-
monat 1889. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

Der Staatsschreiber: 



Beschluß 
vom 21. J a n u a r 1890, 

betreffend 

Vlsutzwnhl eines Abzealdneten auf den Großen Nnth. 

Der Staaisrath des Kantons Wallis, 

Vingefeheil den Hinscheid des Zerrn Ignatz Jen-
Nufsinen, Abgeordneten anf den Großen Rath für den 
Bezirk Lenk; 

Eingesehen den Artikel 41 der Kantonalverfassnng; 

Auf den Antrag des Departeinentes des Innern, 

MeschNeßt: 
A r t . 1. Die Urversammlungen der Gemeinden des 

Bezirkes Lenk sind auf Sonntag, den 2. näch'sten 
Februar, zur Wahl eines Abgeordneten auf den Große» 
Rath einberufen. 

A r t. 2. Die Wahl, sowie die Uebermittelung der 
Wahlakte hat, nach Vorschrift des fachbeziiglichcn Ge-
fetzes vom 24. Mai 187G, zn geschehen. 
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Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 21. Januar 
1890, um au den Sonntagen, den 20. lanfendeu 
Januar und 2. nächsten Februar, in allen Gemeinden 
des Bezirkes Leuk veröffentlicht und angeschlagen zu 
werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

Der Staatsschreiber: 
•jK. T>aff(?i><.*ö. 



Beschluß 
w m 11. 3t(?6rum: 1890, 

Ersatzwahl eines Abgeordneten ans den Großen Rath 

in Onndis. 

Siofic Band XV bcv französische» C^Jcietjcafninnisiinfl. 

8 



Nttchtrags-Verordmmg 
vom 18. I-ebrunr 1890, 

zum 

Vllllzithnngs-Nestlemtut Dorn 1. Tezembcr 1883 zum 
Oesetze über den Gehalt der Gcrichtsliehürden 

«nd den Tarif der Oerichtslosten. 

Ter Staatsrath des Kantons Wallis, 

Eiiil^schl'u bt'ii Artikel <> des Dekretes »oni 0. No
vember 1880, betreffend beii Kehalt der Kerichtsbe-
lliirdeii und die an die EtantöÜisse zu entrichtenden 
Gerichtsssebnhren; 

Auf den Antraq des Justiz- und Polizeidepnvtenientes, 

MeschNeßt: 

A r t . 1. Die Kerichtsqebühr von "> 5vi\ für jede 
Vinleitxnlis-Dentschrift und die daheriiu' blegendenkschrift 
wird in die Hände des ^jerichtosckrribero entrichtet. 

Die Kontrolle der Zahlnnq dieser tterichtsgebübr 
geschiebt vermittelst einer Gerichtsstenipelniarke von 
3 Fr., welche aiif dein beim Echreibainte hinterlegt 
bleibenden Doppel der Dcntsä)rift beigesetzt wird. 
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A r t . 2. Der Gerichtsschreiber hat die Eteinpct-
marke im Augenblicke der Hinterlegung der Denkschrift 
beim Tchreil'arnte aufzukleben. 

Die Parteien und Advokaten können sich jedoch 
Stenlpelmarken von 3 Fr. zum Voraus auf den Ge-
richtsschreibämtern verschaffen, wenn sie dies vorziehen, 
ihre Denkschrift schon mit der Etempelmarke versehen, 
dem Schreibamte oder Einleitungsrichtor zu uuterbreiteu. 

A r t. 3. Wenn der Einleitungsrichter behufs Fest-
setzung der Gebühr des Aduokateu, der die Denkschrift 
abgefaßt hat, von derselben Einsicht nimmt, vernichtet 
er die Etempelmarke in der im Artikel 12 der Voll-
ziehungsverordnuug uorgesthriebeueu Weise. 

A r t. 4. Die gegenwärtig für die Erscheiuuugeu vor 
dem Einleitnngsrichter gebräuchliche Etempelmarke wird 
ebenfalls für die Einleitungs-Denkschrift und die da-
berige Negcudenkschrift verwendet. 

A r t. ">. Wenn eine dritte Partei, sei es zur Ke-
währleistuug, sei es uuter jedem ander» Rechtsgruude 
im Handel iuterueuirt, so braucht dereu Denkschrift die 
Etempelmarke nicht beigesetzt zu werben, sofern die 
beiden Gegenparteien die Gebühr bereits entrichtet 
haben. 

Wenn mehrere Personen als Kläger oder Beklagte 
an einem Prozesse betheiligt sind, so wird die Etempel-
marke nur eiu einziges Ä!al beigesetzt, sosern der Wort-
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laut der Denkschrift für alle der Gleiche ist. Lauten 
die Denkschriften verschieden, so wird jede derselbe» 
mit der Stempelmarke versehen. 

A r t . 6. Der Art. 29 der Vollziehnngsverordnuna, 
wird dahin abgeändert, daß die Liqnidatianen dem 
Staate eine feststehende Gebühr von 1 % des Aktiv-
bestandes der Masse bezahlen. 

A r t . 7. Am Ende eines jeden Trimesters erstellt 
jeder Gerichtsschreiber ein Verzeichniß der 3tichter und 
der Ersatzmänner des Gerichtes, bei dem er seines 
Amtes waltet. 

Die Gerichtsschreiber haben dieses Verzeichniß am 
letzten Tage jeden Trimesters, d. h. am 31. März, 
30. Jun i , 30. September und 31 . Dezember, dem 
Justiz- und Polizeidepartemente zu iibermachen. 

A r t. 8. Die Bestimmuugen der gegenwärtigen Ver-
Ordnung sind anf die seit dem 1. Januar 18!)0 ge
tragenen Anweisungsdekrete, sowie anf die nach diefem 
Datum hinterlegten Denkschriften anwendbar. 

A r t. 0. Das Justiz- und Polizeidepartement wird 
besonders beauftragt, die geeigneten Maßnahmen zu 
treffen und die erforderliche Aufsicht auszuüben, nm 
die Vollziehung der gegenwärtigen Verordnung zu 
sicher». 



— 117 — 

Gegeben im Staatsrathe 511 Sitte», den 18. Februar 
1890, 11111 Sonntags den 2. nächsten März in allen 
Oe»ieinden des Kantons ueröffentlicht und angeschlagen 
zu werden. 

Der Präsident des Staatoratyto: 

W a l l t z e r . 

Der Staatsschreiber: 



Beschluß 
vom 21. März 1890 

eine Tllmmlung für die Nraullbeschlldigten turn 

Gilmpel verordntnd. 

Ter Staatsrath des 5tantons Wallis, 

Willens so viel wie möglich den Opfer» der Fenero-
brüllst, welche in der Nacht vorn 15. auf den I i i , 
März den größten Theil des Dorfes Oampel verzehrt 
hat, zu Hülfe zu eilen; 

Auf den Antrag des Deuarlenientes des Innern, 

MefcHUeßt: 

Ar t . I. (5s soll zu Gunsten der Vraudbeschädigteu 
uou Ganipel durch die Muuizipalräthe iu allen Ge-
rneinden des Kantons eine Kollekte uon Hans zu Haus 
veranstaltet werden. 

Diese Kollekte wird vorn 30. laufende» März bis 
zum 14. nächsten Apri l stattfinden. 



— 11!) — 

Art. 2. 3)ie Gaben werden sowohl an Naturalien 

(Kleidern, Ledensniitteln ic.) als auch an Geld ange-

nominen. 

Ar t . 3. Sogleich nach Empfang des gegenwärtigen 
Beschlusses werden die Präsidenten der Mnnizipalitäteil 
und Vurgersckiafteu ihre respektiurn Räthe zusammen-
berufen, um über den Betrag der von denselben zu 
uerabfolgenden Beisteuer zu berathen. 

Art. 4. Die Gemeindepräsidenten werden ssch überdies 

au die Korporationen und religiösen Brnderschaften, 

wie auch an die bürgerlichen Gesellschaften wenden, 

um ihre Gaben entgegenzunehmen. 

Ar t . ">. 2er Ertrag der Kollekten, begleitet uum 
Bordereau, wird mit der Aufschrift: „Gabei l für 
die Brandbeschädigten uon Gampe l " »nd mit 
der Angabe des Absenders an das Departement des 
Innern übermittelt werden. 

A r t . 6. Die Verkeilung und Auwendung der ge-
sammelten Gaben wird dnrch ein uom Staatsrathe 
ernanntes üentralkomite ausgeführt. 

Das Komite wird eine detaillirte -Itechuung aller 
erhaltenen Gaben und ihrer Änwendnug ueröffentlichen. 

A r t . 7. lieber die Wiederaufbauung deo abgebrann-
te» Dorfes wird ein eigener Beschluß gefaßt werden. 
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Art. 8. Das Departement des Iiliieril wird mit 
der Ausführung des gegenwärtigen -Beschlusses beauf-
tragt. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitteil, deu 21. März 
1890, um au deu Souutageu, deu 23. uud 31). lau
fenden März, in allen Gemeinden des ftautoiis uer-
öffeutlicht und augefchlageu zu werdeu. 

Der Präfideut des Staatsratheo: 

Der Staatsschreiber: 



Pslheiverordmlug 
uom 4. April 1800 

für die Badanstalten in ^euterbad 

Der Staatsrath 

Eingeseheil das Gesetz uom 5. Dezember 1825 über 
die Polizei in den Väderil uon Lenk; 

Auf den Alltrag des Departements des Innern, 

Me schließt: 
Art . I. Die Oberaufsicht über die Heilquellen und 

die Polizei der Väder sind einein durch den Staats-
rat!) ernannten Inspektor auuertraut. Die Arntsuer-
richtuugeu desselben beginnen mit dem 1. Juni und 
enden am 15. September. 

A r t . 2 Der Inspektor hat folgende Kompetenz und 
Amtsbefngilisse: 
;i) Er versammelt alljährlich beim Anfange der Vade-

zeit die Badeärzte, um deren Beinerkuilgen entgegeu-
zunehinen und die nothiueudig beflindene» Gesund-
heitsmaßregelu zu ergreifen; 
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b) Er entscheidet, unter Vorbeyalt des Rekurses au die 
Verwaltuugs- oder Gerichtobehörde je »ach der Art 
und Aeschaffeuheit der Zuwideryaudluug, über all-
fällige Streitigkeiten zwischen den Badenden und 
den Verwaltungsausschüssen der Bäder: 

c) Er ist mit der Oberaufsicht über Alles, was deu 
^ieisendentransport und den Fnhrerdienst betrifft, 
beauftragt; 

cl) Er überwacht, im Einverständnisse mit der Gemeinde-
behorde, die Vollziehung der Bestimmungen über 
Ortspolizei bezüglich der Fremdenpolizei, der Unter-
drückung des Bettels, der Reinlichkeit und guten 
Instandhaltung der Zugänge zu den Bndanstalten, 
der Spaziergänge, der Wege und öffentlichen Plätze; 

e) Er erkennt über Klagen »nd Einsprachen bezüglich 
Nebertretung der Verordnungen, entscheidet snm-
inarisch sowohl über die eingelaufeneu Strafen, als 
auch über die Entschädigungen und Rückerstattungen, 
zudenen die llebertreter Anlaß geben können, und 
nimmt deren Beträge in Empfang; 

l') I n seiner Eigenschaft als Vertreter der Regierung 
ist er uon Rechtswegen Mitglied des mit der Ver-
waltnng des Spitals »nd der an die armen 
Badenden 511 «ertheilende» Unterstützungen beauf
tragten Ausschusses ; 

\i) Er bestimmt, mit den übrigen Mitgliedern i>eo 
Ausschusses, die Vertheilnng der Unterstütznngobei-
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träge imb überwacht deren Verwendung. Er nimmt 
Einsicht voil der Buchhaltliog der Urnieickasse und 
schickt eine Abschrift der Rechnungen an das De-
partemeitt des Immeril; 

!>) Er sorgt für die Vollziehiiüg der Vestiiiuiuiiigeii 
des llachsteheilde» Art. (>. 

Art. 3. Die Landjagerei und die Polizeibeamten 
haben dein ihnen uorn Inspektor kraft der gegenwärrigen 
Verordnung ertheilten Befehlen pünktlich Folge zn leisten. 

Art . 4. Der mit der Verwaltung des Spitals und 
der Arinenbädcr betraute Ausschuß wird gebildet aus 
dein Inspektor, dein hochw. Ortspfarrer, dein Genleinde-
Präsidenten und dem Spitalarzte. Der derart bestellte 
Ausschuß ergänzt sich durch zwei freinde Vadegäste. 
Er uerfügt über die Ergebnisse der Kollekten und führt 
Protokoll über seine Sitzungen. Seine Rechnnugen 
sind alljährlich dein Staatsrathe zu übermitteln. 

Ar t . ö. Vor Beginn der Kur hat jeder Vadende sich 
beim Inspektor in ein eigens hiezn bestimmtes Register 
eintragen zn lassen und erhält uon demselben eine 
^egitimationskarte ausgestellt. 

Der Preis dieser Karte beträgt Fr. 5; armen Na-
denden wird dieselbe unentgeltlich verabfolgt. 

Art . <j. Jede Zuwiderhandlung gegen die Vestim-
mungen der gegenwärtigen Verordnung, sowie gegen 
die vom Inspektor in Ausübung seiner Amtsuerrich-
tuugcn ertheilten Vefehle wird, je nach der schwere 

', 
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beö Falles, und imkfdjabet allfälligen Schadenersatzes, 
mit einer Buße uou 10 bis 20 Franken bestraft. 

Die gleiche Vilße trifft die Verwaltungen der uer-
fäiiedenen Bäder, welche die nicht mit der Legitim«-
liunskarte «ersehenen Badenden zum Eintritt in die 
Vadebecken ermächtigen. 

Die Bußen werden, unter Vorbehalt des Rekurses 
an das Departement des Innern, uom Inspektor aus
gesprochen. 

Art . 7. Der Inspektor Übermacht jeweileu am 
Schlllsse des Jahres dem Departement des Inner» 
einen Rechenschaftsbericht über feine admiuistratiue uud 
finanzielle Geschäftsführung, sowie einen Bericht über 
die Haltung und den Gang der Badanstalteil der Ort-
schaft. Er bezeichnet darin die im Interesse der kranken 
nnd der öffentlichen Ordnung in der Organisation und 
Verwaltung der Bäder abzuschaffenden Älißbräuche und 
einznführenden Verbessernngen. 

Ar t . 8. Der Staatsrathsbesä)luß vom 15. April 
1882 ist anßer Kraft erklärt. 

Gegeben im Staatsrathe zn Sitten, den 4. April 
18!)0, um in den Badanstnlten, Gasthöfen und Kost-
Häusern von Leukerbad angeschlagen zu werben. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

Al'ptz. Matttzsr. 
Der Staatsfs>reiber: 

, 



Beschluß 
vom 22. Mni 1890 

betreffend 

den Wiederaufbau des Torfes Gampel. 

Der Staatsrath 
öes Aantons Mall io, 

(iiogesehen, daß das Dorf Gampel in der Nacht vom 
15. auf den 10. März abhin durch eine Feuersdrunst 
fast aallstnudiss zerstört wurde; 

I n Erwägung, daß Holzbau- und Holzbedachunq, 
allzu hartes Veieinander- und buntes Durcheinander-
sieben HO» Wohnhäusern und Oetonomiegebäuden dazu 
angetban sind, das rasche Uinsichgreifen eines Brandes 
zu fördern ; 

Willens, durch Verordnung von Eicherheitswaß-
regeln der Wiederkehr derartiger Katastrophen vorzn-
beugen; 
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Nach Einsicht des nach der Zerstörung des Dorfes 
aufgenommenen Grundrisses und des von der Ge-
meindebehörde genehmigten Planes für den Wieder
aufbau ; 

Auf deu Antrag des Departernentes des Innern, 

Beschließt: 

A r t . 1. Der niedergebrannte Theil des Dorfes 
Gampel wird nach den aufgestellten und vom Staats-
rathe genehmigten Plänen wieder aufgebaut. 

A r t. 2. Dieser Wiederaustau wird als Werk 
öffentlichen Nlitzens erklärt: alle im Baupläne ver
zeichneten Plätze und Dependenzen werden in Gemäß-
heit des Gesetzes vom I. Dezembre 1887 expropriirt, 
um zwischen deu Eigenthümern und der Oeffentlichkeit 
vertheilt zu werden. 

Diese Vertheilung erfolgt in der Weise, daß die 
Beteiligten, welche in dem abgebrannten Theile des 
Dorfes bauen müssen, foiveit möglich, ihr gleichgroßes 
Bodenloos an derjenigen Stelle zugewiesen erhalten, 
wo ihre frühern Gebäude gestanden. 

91 r t. 3. Die Oetonomieaebäude werden außerhalb 
des Dorfes und au den im Baupläne bezeichneten 
Baustellen errichtet. 

A r t. 4. Bor Inaugriffuahme des Baues bat der 
Eigenthümer der Baulommissiou Grundriß und Ein-



- -127 — 

theilungsplan zu unterbreiten und sich den, erhaltenen 
Weisungen zu fügen. 

A r t . 5. Die Wohnhäuser müsse» ans Stein ge= 
baut und mit Schiefern bedeckt werden. Vorbehaltlich 
besonderer Ermächtigung abseite der Vanleitnng sind 
die Dächer mit Steinen oder wohlbepflastertein Latt-
merke zn umfassen. 

Wenigstens die vier Eckseiten der Scheunen und 
Stallnngen müssen bis zur Dachhöhe aus Mauerwcrt 
bestehen und diese Oebänlichkeiten eine Schieferbedachung 
erhalten. 

A r t. s>. Es darf kein Van entgegen diesen' Vor-
schriften ausgeführt werden; eintretenden Falls sind 
die im (besetze, sowie im gegenwärtigen Beschlusse vor
gesehenen Repressiu-Maßregeln in Äuwcuduug zu 
bringen. 

A r t . 7. Ein eigens hiezu bezeichneter Anffeber wird 
die planmäßige Ausführung der Arbeiten leiten. 

Demselben steht zunächst die Aufsicht zu, über den 
Wiederaufbau, mit dessen Oberleitung, nnoorgreiflich 
der Befngnisse, Obliegenheiten und Verantwortlichkeit 
des Al'iinizipalrathes, der Bezirksausschuß beladen ist. 

A r t, 8. Der zum Zwecke der neuen Straßen-
anläge erpropriirte Boden wird, abzüglich des Flächen-
inhaltes der im Ortsplanc verzeichneten früheru 
Straßen und Plätze, von dar Gemeinde bezahlt. 
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A r t . 9. Die Eigenthümer bezahlen oder erhalten 
eintretenden Falls je nach der größer» oder kleinern 
Ausdehnung des ihnen angewiesenen neuen Bauplatzes 
eine entsprechende Entschädigung. 

Selbstverständlich werden die nicht vom Vranduu-
glücke betroffenen Eigenthümer für den ihnen zum 
Zwecke des Wiederaufbaues des Dorfes expropriirteu 
Boden ebenfalls entschädigt und zwar ans Grund der 
Schätzung und des Gutachtens einer eigens hiezu er-
nannten Kommission von Sachverständigen. 

A r t . 10. I n Straßen, deren Breite 5 Meter und 
mehr beträgt, dürfen die Schirm-Dächer höchstens 80 
Centimeter herausrage». 

I n den weniger als 5 Meter breiten Straßen darf 
der fragliche Dachvorfprung 40 Eentimeter nicht über-
steigen. 

Dieser Dachuorbau verleiht kein Eigenthumsrecht au 
deu überragenden Boden. Es gehört der Letztere der 
Oeffentlichkeit. • 

A r t . 11. Der Munizipalrath hat noch vor Ablanf 
dieses Jahres eine Fener-Polizei-Ordnnng auszuarbeiten 
und dem Staatsrathe zu unterbreiten, welche nament-
lich die Auhäufuug von Holz oder andern leicht ent-
züudbaren Gegenständen zunächst den Wohnhäusern 
und Bersperruug der öffeutlicheu Wege» verbietet. 

A r t . 12. Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen 
dieses Beschlusses kaun für die Betreffenden den Per-
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lust des ihnen zitfoimiieitben Antyeils an den Liebes-
gaben nach sich ziehen und Uebertretungen, welche sich 
Solche, die Uitterstützungen erhalten haben, nach der 
Austheilung zu Schulden kommen lasse», könne» mit 
Rückforderung des empfangenen Betreffnisses bestraft 
weiden. 

Den Eigenthümern, welche ihre Gebäude wieder 
aufbauen, werden nach Maßgabe der dem Bezirksalls-
schusse ertheilten Weisungen, je nach dem Voranfchreite» 
der Arbeiten, Vorschüsse geinacht. 

A r t . 13. Das Departement des Iirnern wird mit 
der Vollziehung des gegenwärtigen Beschlusses beanf-
tragt. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 22. Mai 
1890. 

D e r P r ä s i d e n t des T t a a t s r a t h e s : 

Matther. 
Der Staatsfchreiber: 



Gesetz 
vom 24. M a i 1890 

betreffend 

die Anzeige der zivilrechtlichen Urtheile des 
Zlppellations- und Kassationsgerichtshofes. 

Der Große Rath 
des Aantons MaMs, 

Willens, den Vollzug der vom Appellations- und 
Kassationsgerichtshofe erlassenen Ziuilnrtheilc zu be-
schleunigen; , 

Enoägcnd, daß nach Ätaßgabe des Gesetzes voin 1. 
Juni 1877, betreffend Organisation- und Aintsbefugnisse 
des Gerichtes über Verwaltungsstreitigkeiten, die Anzeige 
der von diesen Gerichten gefällten Urtheile mittelst ans 
der Post eingeschriebener Zusendung derselben zu er-
folgen hat; 

•" Eingesehen den Art. 30 des Vnndesgefetzcs vom 
27. Juni 1874, über die Organisation der Bundes-
rechtsvflege; 
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Auf bm Antrag des Staatsrathes, 

~g}evoxönei i 

A r t . 1. Die uom Appellatioilsgerichte getragenen 
Zivilurtheile werden, wie diejenigen k s Kaffationsge-
richtes und des Gerichtes für Verwaltungsstreitigkeiten, 
den Prozeßparteien mittelst auf der Post eingeschriebener 
Zusendung eines,Hauvtdoppels, denselben augezeigt. 

Diese Zusendung geschieht durch de» Gerichtsschreiber 
und unter dessen eigener Verautiuortlichkeit iuuert 2<» 
Tagen, voin Schluße der Session an, in welcher da* 
Urtheil erlassen worden ist. 

Der das Urtheil enthaltende Unischlag trägt folgende 
Ueberschrift: 

Urtheil des Apvelations- und Kasfationsgerichtes 

erlassen den 

zwischen 

auf die Post gelegt deu 

Der Aktuar hat Postguittung zu nehineu uud soll 
in« Protokoll das Datum der Zusendung nnd Älitthei-
lung des Urtheils einschreiben, 

A r t. •>. Die hinterlegten Aktenstücke bleiben bis 
zum Ablauf der zur Beschioerdesiihrung bei»! Bundes-
gerichte cingeräunlten Frist im Verioabre des Schreib
amtes des Gerichtes, 

A r t. 3. Die in Geinäscheit des Art. 1 vollzogene 
Zufendung des Urtheils erzengt vom Tage der Mi!-
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theilung die gleichen rechtlichen Wirkungen, wie die nach 
Maßgabe der bürgerlichen Prozeßordnung gemachte 
Anzeige durch den Weibel. 

Gegeben im Großen Rathe zu Sitten, den 24. Mai 
1890. 

Der Präsident des Großen Rathes: 

I . Auntschon. 

Die Schriftführer: 
H». £. I n - M b o n . — Gyrille Ic>ri». 

Der Staatsrath deß Kantons Wallis 

Beschließt: 

Vorstehendes Dekret soll am Sonntag, den 29. lau-
senden Monats, in allen Gemeinden des Kantons 
öffentlich verlesen und angeschlagen werden. 

Gegeben im Staatsrathe z» Sit ten, den 17. Juni 
1890. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
M . öe l a P i e r r e 

Der Staatsschreiber: 



Dekret 
vom 27. M a i 1890 

betreffend 

Vollziehung des Artikels 3 deS Gesetzes vom 29. 
Wintermnnllt 1886 über die Vertheilung der Mun i -
zipallnsten und der öffentlichen Arbeiten in den Ge-

meinden. 

3er große Rath des Kantons Wallis 
I n Vollziehung des Artikels 3 des Gesetzes vom 

29. November 188(>, welcher lautet: 

„Handelt es sich um Aufführung eines Werkes, 
„welches einer Gruppe von Grundeigenthümern in 
„größerem Maße zu Nutze» kommt, können diese, 
„je nach Erhöhung des Werthes, welche» ihr Eigeu-
„thun, erhält, zu einer außerordentlichen Beisteuer, 
„gehalten werden." 

„Die Vollziehung dieses Artikels wird durch ein 
Dekret regulirt." 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 

MeschNeßt: 
A r t . I. Die Gemeinde, welche für ein Werk die 
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Bestimmungen beö Art. 3 bcä Gesetzes vom 29. Winter-
iitonat 1880 anzurufen wünscht, hat ihr daheriges bc= 
grünbctcö Gesuch, niit der Angabe der Zone der zu 
einer außerordentlichen Steuer heranzuziehenden Liegen-
schaften, an den Staatörath zu wenden. 

A r t . 2. Der Staatsrath wird die betheiligten Par-
teien anhören, wenn nöthig, eine Uiitersuchnng vor-
nehmen, dann aber das Unternehmen nicht eher als 
Werk öffentliche» A'ntzens erklären, und' dessen Er-
stellnng nur gestatten, wenn er sich überzeugt hat: 

;i) Das; das Wert ein höheres Interesse bietet ohne, 
streng genommen, einen Charakter öffentlichen 
Nutzen«, zu bilden-

IJ) Daß die Finanzlage der Gemeinde dadurch nicht 
gefährdet wird; 

v) Daß das in Frage stehende Werk mit den ordent-
lichen Biidgeteinnahmen nicht zu Stande gebracht 
werden kann; 

l!) Daß die Eigenthümer, welche wenigstens die Hälfte 
der Liegenschaften inne haben und zu einer außer-
ordentlichen Steuer gehalten werden, sich bereit 
erklären, an der Ausführung Theil zu nehmen. 

Ä r t. 3. Aachdeni das Werk als Gegenstand üffent-
lichen Nutzens anertannt worden und der Vollziehung 
kaun übergeben werden, bestimmt die Gemeinde innert 
festgestellter Abgrenzung das Betreffnis; an den Kosten 
der ersten Wcrkerstellnug. 
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3)ev Bertheilllngs-Ontiuurf muß beim Schreibamte 
der Gemeinde aufliegen und diese Hinterlegung mittelst 
Veröffentlichung am gewühnlicheilÄusruftmgsorte und 
Einrückuug iii's Amtsblatt bekannt gegeben werden. 

Iunert den 30 auf die Veröffentlichung folgenden 
Tagen, können die Vetheiligten gegen den Entscheid 
der Gemeindebehörde, betreffend die Bestimmung der 
Zone und die Skala der Vertheilung^ der Kosten Rekurs 
a>l den Staatsrath ergreifen. 

Ä r t. 4. I n Reülrsfällen entscheidet der Staatsrath 
entgültig, nachdem er, unter Beobachtung der im Ent-
eigilungsgefetze vorgefchriebeneil Forinen, eine Schätzung 
der Mehrwerthe hat vornehmeil lassen. 

A r t. 5. Die Gemeinde darf im Postenpreis für die 
erste Erstellung nie weniger als für die Hälfte eintreten. 

Die Unterhaltungskosten fallen ausschließlich der Ge-
meinde zur Last. 

A r t . 6. Die Bestimmungen des Art. 24 des Ge
setzes ooin '29. Wintermonat 1S8(>, betreffend die Ver
träge, find ausdrücklich vorbehalten. 

Gegeben im Großen Rathe zn Sitten, den 2',). Mai 
18!I0. 

Der Präsident des Großen Rathes: 

Die Schriftführer: 
"2?. <£. Zn-ZUbon. — Oyrilre-Jori». 
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Ter Staatsrath des Kantons Wallis, 

Meschtteßt: 
Vorstehendes Dekret soll am Sonntag, den 29. lau

fenden Monats, in allen Gemeinden des Kantons 
öffentlich verlesen und angeschlagen werde». 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 17. Juni 
1890. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

Der Staatsschreiber: 

Zalleves. 



Dekret 
vom 29. M a i 1890 

bctresicud 

den Tarif für die Amtsverrlchtungen der 

Waifenamts-Mitglieder. 

Der Große Ra th des Kantons W a l l i s , 

Erwägend, daß die gegenwärtig den Mitgliedern 
des Waisenamtes zuerkannten Gebühren der Wichtig-
seit ihrer Amtsverrichtuugeil nicht entsprechen; 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 

MeschNeßt: 

A r t . 1. Die Mitglieder des Waisenamtes sind 
für jede Sitzung zu folgenden Gebühren berechtigt: 

Der Präsident und der Schreiber jeder Fr. I. — 
Jedes der übrigen Mitglieder . . . „ 0. 80 

Dauert die Sitzung mehr als 2 Stunden, so be
ziehe» die Waisenamtsmitglieder für jede Stunde dar-
über 30 Rappen. 
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Ä r t. 2. Für jede Aufnahme eines I»ue»taro 
werden dem hiezu beorderten Wmsenamtcz-Mitglicde 
unter den gleichen Bedingungen die für den Präsi-
deuten vorgesehenen Gebühren bewilligt. 

A r t . 3. Fiir die Gegenwart bei Güteruersteige-
rungen von Aiinderjährigen und Interdizirtcn bezicht 
der Präsident oder das hiezu beorderteÄlitglied Fr. 1. 5s> 

Der Schreiber oder diesen Ersetzenden . Fr. 1, 50 
Der der Versteigerung beiwohnende Wcibel „ 0. 50 

Diese Gebühren sind von den Ankäufern zu eilt-
richten. 

A r t . 4. Für jede Einberufung und vom Waisen-
anite erlassenen Veröffentlichungen werden bezogen 

Fr. 0. 30 
Eö nnrd für alle Einberufungen, welche blos auf 

eine Sitzung Bezug haben, nur eine Gebühr bewilligt. 

A r t . 5. Für Abschriften beträgt die Gebühr 30 
-liavpen durch Seite, als solche durchschnittlich 20 
Linien mit 30 Buchstaben zn berechnen sind. 

A r t . 6. Als Reife-Entschädigung dürfen auf Eisen-
bahnfahrten 20 Rappen und auf jeder andern Straße 
30 Mppen durch iiiloineter bezogen werden. 

Zu dieser Reise-Entschädigung sind die Waisenawto-
Mitglieder nur berechtigt, wenn sie sich außerhalb 
ihrer Wohuorts-Gcmeinde verfügen muffen. 
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A x t. 7. Alle im Interesse armer Pupille» ge-
leistete» Amtsuerricht»»ge» des Waisenauttes, mit 
Ausnahme der im Art. 3 uorgesehene», sind »nent-
geltlich. 

A r t. 8. Das Waiseiuunt wird am Schlüsse des 
Protokolls die Dauer der abgehaltene» Eitz»>»; »»d 
die bezogene» Gebühre» uerzeichne». 

A r t. 9. Der provisorische Tarif uoin «. Ia»»ar 
1855 ist aufgehobe». 

Gegeben im Große» Rathe z» Titte», den 29. Mai 
1890. 

Der Präsident des Großen Rathes: 

J. Auntschen. 

Die Schriftführer: 

Ter Staatsrath des Kantons Wallis, 

MeschNeßt: 
Vorstehendes Dekret soll am Smmtag, den 29. la»= 

senden Monats, in alle» Gemeinde» des Kanto»s 
öffentlich verlesen und angeschlnge» werde». 
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Gegeben im Staatsrache zu Sitten, den 17. Juni 
1890. 

Der Präsident des Sta<,tsrathes: 

M . öe l'a H'ierre. 

Der Staatsfchreiber: 



Beschluß 
vom G. Juni 1890, 

betreffend 

die Viehspcrre gegen die Kantone Uri und Tessin. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
Eingesehen die ihm zugekommenen Berichte, daß die 

Maul- und Klauenseuche in den Kantonen Graubüuden, 
Uri und Tessin alisgebrochen ist; 

Eingesehen den Art. 33 der bundesräthlichm Ver-
Ordnung vom 14. Oktober 1887 bezüglich die gegen 
Viehseuchen zu treffenden Maßregeln; 

Auf den Antrag des Departeinentes des Innern, 

Beschließt; 
Art . 1. Jedes Stück Vieh aus den Kantonen Uri 

und Tessin ist, bevor dessen Eingang in den Kanton 
Wallis gestattet wird, einer Ivtägigen Quarantäne 
unterworfen. 

Art. 2. Die Zuwiderhandelnden werden mit einer 
Buße von 50 bis 200 Franken bestraft. 
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Art. 3. Die Gemeinde-Präsidenten, die Vieh-
Inspektoren, Landjäger und andere Polizeibeaniten sind 
speziell mit der Vollziehung • des gegenwärtigen Be
schlusses beauftragt. ; 

So gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den si. Juni 
1890, um in allen Gemeinden des Bezirkes Goms 
veröffentlicht, angeschlagen und in beiden Sprachen im 
Amtsblatt eingerückt zu werde». 

Der Präsident des Staatsrathes: 

. M . öo £a H ' i e r r o . 

Der Staatsschreiber: 

3>ctITer>t?s. 



Verordnung 
noitt 13. J u n i 1890, 

betreffend 

dns Reife-Zeugniß 

Der Staatsrath des Kantolls Wallis, 

Willens, den Vilduugsganc; an unsern höheren Lehr-
anstalten zu heben und dadurch den Schülern, welche 
das kantonale Lyceuin besticht haben, die sofortige Zu
lassung zu den Universitäten nnd polytechnischen Schulen 
zu ermöglichen; 

Auf den Antrag des Erziehungs-Departementeö, 

MeschNeßt: 

A l l g e m e i n e V e st i m m u » g e n. 

A r t . I . Zur Erlangung des Reife-Zeugnisses sind 
in der Regel zwei getrennte Prüflingen zu bestehen: 
Die erste findet an jedem der Staatskollegien nach 
Abfoluirung der zweiten Rhetorik statt nnd die zweite 
zu Sitten am Schlüsse der zwei Jahre Lycealstudien. 
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Ar t . 2. Die Prüfungen sind auf den Schluß des 

Schuljahres verlegt. An jedem Kollegium kann bei der 
Eröffnung eilte zweite Sitzung stattfinden für Schüler, 
welche in der ersten Prüfung nicht bestanden sind. 

A r t . 3. Die erste Sitzung ist unentgeltlich; die 
Kosten der zweiten sind von den Schülern zu tragen, 
dürfen sich aber fiir jeden Kandidaten nicht höher als 
Fr. 20 belaufen. 

Ar t . 4. Die Prüfungs-Kommission wird aus den 
Mitgliedern des Erziehungsrathes gebildet. Der Studien-
präfect führt den Vorsitz. I n derselben sitzen überdies 
jeweilen vom Vorsteher des Erziehungs-Departements 
bezeichnete Professoren oder andere fachkundige Per-
sonen. 

A r t . 5. Die Prüfungen sind theils schriftliche, theils 
mündliche. 

Schrif t l iche Prü fungen. 

A r t . 6. Die schriftliche Abtheilung der ersten Prü
fung umfaßt: 

a) Einen Aufsatz in der Vtuttersprache; 
b) Eine» lateinischen Aussatz; 
c) Eine griechische Uebersetzuug; 
d) Eine mathematische Aufgabe; 
e) Ein deutsches Pensum für die französisch sprechen

den und ein französisches für die deutsch sprechen-
den Kandidaten. 
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Art . 7. 6-<s uu'i'h'ii gewährt: 

M) Für bcii Aufsatz in bei- Muttersprache zwei 
Stunde»; 

h) Für den lateinischen Aufsatz anderthalb Stuudeu; 
<:) Für die mathematische Aufgabe anderthalb 

Stunde»; 
il) Für die griechische Uebersetzung eine Stunde; 
c) Für das deutsche «der französische Pensum eine 

Stunde. 

Art . 8. Die schriftliche Abtbeilnng der zweiteil Prü-
fung umfasst: 

;i) (5i»e lateinische Abhandlung über Philosophie; 
!') Eine natnrioissenschaftliche Arbeit (Physik und 

Cheniie); 
<•) Eine inatheniatische Aufgabe; 
<l) Ein deutsches Pensum für die Kandidaten fran-

zösischer u»d ei» franzosischeo für diejenigen 
deutscher Zunge. 

Art . !». (*8 werdeil eingeräumt: 
->) Für die lateinische Abhandlung 51001 Stunden; 
li) Für die natnr - wissenschaftliche Arbeit zwei 

Stunden; 
<;) Für die mathematische Anfgabe ziuei Stu»de»; 
<l) Für dao deutsche oder französische Pensum eine 

Stunde. 

Art . 10. Mit Aufnahme eines griechischen Wörter-
Inicheo und einer Vogarithmentafel dürfen die Kandi
daten keine Bücher oerwenden. 

>» 
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U r t. 11. (iiu Mitglied des Ausschusses diktirt die 
Themata oder Fragen ohne Kommentar und über- > 
wacht die Kandidaten. 

A r t . 12. Den Kandidaten ist untersagt, während 
der für jede schriftliche Arbeit angewiesenen Zeit den 
Saal zu verlassen und miteinander zu verkehren. 

Art . 13. Die schriftlichen Arbeite» werden je von 
einem Kommissions-Mitgliede korrigirt- und alsdann 
vom sämmtlichen Ausschüsse beurtheilt, der über die 
Zulassung der Kandidaten zu den mündlichen Prü
fungen entscheidet. 

Mündl iche P r ü f u n g e n . 

A r t . 14. Die mündlichen Prüfungen sind öffentlich. 

A r t . 15. Die mündliche Abtheilung der ersten 
Prüfung erstreckt sich über folgende Fächer: 

;i) Religionsunterricht; 
b) Muttersprache; 
c) Lateinische Sprache; 
d) Griechische Sprache; 
c) Deutsche Sprache für die Kandidaten französi-

scher und französische Sprache für die Kandi
daten deutscher Zunge; 

l) Mathematik; 
K) Geschichte und Geographie; 
li) Naturgeschichte. 
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A r t. H>. £iiv zweite: liiiiiiblichc Prüfimg umfasst: 

a) Philosophie; 

b) Physik; 

c) Chemie; 

d) Mathematik; 

(M (beschichte der griechische» Literatur und Ueber-
setzeil eines griechischen Tichterö und eines Pro-
saikers; 

I) (beschichte der lateinischen Literatur und Ueber-
setzen eines lateinischen Prosaikers und eines 
Dichter^. 

H) Geschichte der französischen Literatur für die 
Kandidaten frauzösischer Zunge und Geschi6)te 
der deutschen Literatur für die Kandidaten deut-
scher Zunge; 

li) Geschichte der Gegenwart; 

i) Naturgeschichte. 

Ar t . 17. 3Me mündliche Prüfung dauert für jeden 
Kandidaten eine Stunde. 

Art , 1*. Iedeo mit einem alphabetifchen Vuch-
slaben bezeichnete Fach wird folgendermaßen beurtheilt: 

,, bedeuteud: Sehr gut. 
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6 bedeutend: Befriedigend. 

? | „ Unzureicheild. 

21 ,, Schlecht. 

1 „ Sehr schlecht. 

Ar t . 19. Die für die niündliche lind die schrift-
liche Prüfung in einem und demselben Fache erhaltenen 
Noten werden zusammengestellt. 

A r t . 20. Die schriftliche Prüfung gilt doppelt fo 
viel als die mündliche in demselben Fache. 

Z u l a s s u n g u n d V e r t a g u n g . 

A r t . 21. Um zu den mündlichen Prüfungen zu
gelassen zu werden, muß der Kandidat für die schrift-
lichen Prüfungen mindestens die Durchschnittsnote (> 
erhalten habe». 

A r t. 22. Um den philosophischen Kurs als reget-
inäßiger Schüler besuchen zu rönnen, muß der Kan
didat bei der ersten Prüfung wenigstens die Durch-
fchnittsnote l> erhalten. 

A r t . 23. Um zum Reife-Zeugniß berechtig! zu sein, 
muß der Kandidat in der schriftlichen und mündlichen 
Abtheilung der beiden Prüfungen die Durchschnitts-
uote i> erhalte». 
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31 r t. 24. Die Ertheilung der Note 1 (sehr schlecht) 
für ei» beliebiges Fach, sei es bei der ersten oder der 
zweite» Prüfung, zieht das Zurückweisen zur Wieder-
holuug nach sich. 

Art . 25. Welches auch immer die Durchschnitts-
note sein mag, wird das Zurückweisen überdies b'ei 
Ertheilung der Note 2 und 3 (schlecht) in zwei Halipt-
fächern ausgesprochen. 

Ä r t. 26. Der zur Wiederholung verwiesene Kan-
didat hat die Prüfung in allen Fächern wieder zu 
bestehen. 

So gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 13. Juni 
1890, um Sonntag den 29. Juni veröffentlicht und 
angefchlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsraths: 

M . 6c l'a " A i e r r e . 

Der Staatöschreiber: 

M. JPCIITL'IU'S. 



Beschluß 
vom 1. August 1890 

betreffend 

die Niehsperre gegen die Kantone Uri nnd Tessin. 

Der Staatsrath 

Meschließt: 
Die mit Beschluß uom G. Juni 1890 gegen das 

Vieh aus oen Kantonen Uri und Tessin verhängte 
Sperre ist aufgehoben. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den I. August, 
lim in allen Gemeinden des Bezirkes Goius veröffent
licht und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

M . öe Ca H ' i e r r e . 

Der Staatsschreiber: 



Beschluß 
vom 5. August 1890 

betreffend 

Ersatzwahl eines Abgeordneten auf den großen Rath. 

3)er Staatsrath des Kantons Wallis, 

Eingesehe» den Hinscheid des Herrn Eduard Noten , 
Abgeordneten auf den Großen Rath für den Bezirk 
Westlich Raron; 

Eingesehen den Artikel 41 der Kantoilüverfassung; 

Ans den Antrag des Departementes des Innern, 

Mefchl'isßt: 

A r t. I. Die Uruersmmulungen der Gemeinden des 
Bezirkes Westlich Raroil sind auf Sonntag, den 17. 
laufende» Monats, zur Wahl eines Abgeordnete» auf 
den Großen Rath einberufen. 

Ä r t. ~>. Die Wahl, sowie die Uebermittelung der 
Wahlakte hat, nach Vorschrift des fachbezüglichen Ge-
ches vom 24. Mai 1*70, zu geschehen. 
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Gegeben im Staätsrathe zu Sitten, den 5. August 
1890, um an den Sonntagen, den 10. und 17. lau-
senden August, in allen Gemeinden des Bezirkes Raron 
ueröffeutlicht und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staat^rathes: 

M. öe l'a H'ierre. 

Der Staatsschreiber: 



Beschluß 
v>om 10. Hitcjftmcttaf 1890, 

betreffend 

den Ausschaut und dcu Kleinvertaus über dir Gnssc 

von gtbrllnntrn Wassern. 

Ter Staatsrath des Kantons Wallis, 

Eillgeseyen die Art. 31, 32 und 32llis der Vuudes-
uctfaffiiiig; 

I n Ausführung der Artikel 7, 8, 9 und 1(3 des 
Bundesgesetzes vom 23. Dezember 188(5 betreffend ge
brannte Wasser, und des Vundesrathsbeschlusses vom 
lö. Juli 1887 über den weitern Vollzug dieses Ge-
fetzes; 

Nach Einsicht des Finanzgesetzes vom 28. Mai 1874 
und der Nachtragsgesetze vom 2. Juni 1875 und 27. 
November 1883; 
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3laä) Einsicht des Kapitels II des Gesetzes uom 24. 
November 1880 betreffend die Gasthöfe, Wirthshäuser 
Kaffeehäuser und Schäukeu; 

Auf den Antrag seines Finanzdevartementes, 

Msschließt: 

Art. 1. Der Ausschank und der Kleinverkauf über 
die Gasse uon gebrannten Wassern sind nur auf Grund 
eiuer Beiuilliguug abseile des Ätunizipalrathes und 
eines Mi» Finanzdeparteinente gegen Entrichtung einer 
der iui Artikel 2 des Finanznachtragsgesetzeo umu 27. 
)taueniber 1883 uorgeseheueu Gcwerbetareu ausgestellte» 
Patentes gestattet. 

Ausgenommen davon si»d als freie Gewerbe: 

:>> Der Verkauf von gebrannten Wassern aller Art 
in Quantitäten oder Gefäßen von mindestens 
40 Litern zum mal »Großhandel); 

!>» der Verkauf vo» gebrannten Wassern dnrch 
Äre»»er, welche i>» »äi»liche» Jahre höchstens 
40 Liter nicht bundesste»erpsti6)tige» Vra»»twei» 
darstelle», sofern sie ihr Erzeuguih in Quantitäten 
uon mindestens "> Litern verkaufen. (Siehe Nun-
desgefrtz, Art. 8.) 
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Art. 2. Der Vuudessteueruug nicht unterworfen 
sind die durch Brennen von Wein, Traber, Obst und 
deren Abfällen, uon Enzinnunirzeln, Wachholderbeeren 
mid ähnlichen Stoffen hergestellten Erzeugnisse. (Art, 
ü21)iS der Bundesverfassung). 

Art. 3. Das Hausiren mit gebrannten Wassern jeder 
Art, sowie der Ausschaut, vuu solchen und der Klein.-
Handel mit denselben in Brennereien und solchen Ge-
schäfteu, iil denen der besagte Ausschaut uud Klein-
Handel nicht im uaturlichen Zusaunnenhaug mit dem 
Verkaufe der übrige» Handelsartikel stehen würde, siud 
uerbote». Vorbehalte» bleibt der Kleinhandel mit denn-
tnrirtem Sprit uud der Kleinhandel aus Brennereien 
nach lil. li dec> Art. I. (Siehe Bundesgesetz, Art. 7). 

Ar t . i . Die Gefäße der Schankstellen find eichpflich-
tig. (Siehe Vundesgesetz Art. 8, letztes Lenuna.) 

Art. 5. Jede Uebertretung dco gegenwärtigen Ve-
fchlnfseo nnrd »nt einer vom Fiuanzdepartemente auo= 
zusorechendcn Buße nein 20—500 Fr. bestraft. 

Von diesen Geldstrafen kommt ein Dritttheil deni 
Anzeiger, ein Dritttheil dem Kauton »»d ein Dritb 
theil der Gemeinde zu, i» welcher die Wiederha»dluug 
stattgefuudeu hat. (Siehe Vuudesgesetz, Art. 16.) 

Art. (i. Die ,^audjägerei und alle Geuieiude-Polizei-
beamten siud mit der Aufsicht über deu Handel mi* 
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den oom Bunde abgegebenen gebrannten Wassern, 
sowie über die Fabrikation und den Verkauf des nicht 
bundessteuerpflichtigen Branntweins beladen. (Siehe 
Vundesgesetz, Art. 9.) 

Art . 7. Bis zum Erlasse eines Gesetzes oder'Dekre-
tes bleibt der gegenwärtige Beschluß maßgebend. 

So beschlossen im Staatsrathe zu Titten, den IN. 
August 18!)0, um am Sonntag, den 7. nächsten Sep-
tcmber, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht 
und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsralhcs: 
M . öe ta H'ierre. 

Der Staatsschreiber: 



Beschluß 
vom 2. S e p t e m b e r 1890 , 

betreff 011b 

das Verbot der Einfuhr in den Kanton Wallis von 

Tafel-Trauben, welche aus den benachbarten Phylloxera-

tränten Ländern «der Kantonen bezogen werden. 

Ter Staatsrath des Kantons WaNis, 

Eingesehen die Phylloxera-FIecke», welche neuerdings 
in den an unsern Kanton grenzenden Ländern entdeckt 
wurde»! ; 

Eingesehen die Gefahren, welche durch das Heran-
nahen der Phyllorera für unsere Weiuberge eutstehen, 
und durch die Einfuhr in unsern Kanton uon Pro-
dukten, welche aus kranken Reben bezogen werden; 

Eingesehen den Art, 15 des Eidgenössischen Regle-
meuts vom '29. Januar 1886, betreffend die gegen die 
Phyllorera zu ergreifende» Mittel, wie auch die voiu 
Eidgenössischen Departemente ertheilte Ermächtigung 
uom 26. August 1890; 
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Eingesehen die Dringlichkeit, Vorsichtsmaßregeln zu 
treffen zum Schutze des Nebstandes unseres Kantons; 

Auf den Antrag des Departements des Innern, 

Art. I. Die Einfuhr von aus vhyllorerakranten 
Länder» oder Schweizer Kantonen bezogenen Tafel-
trauten ist untersagt. Ankauf, sowie Verknus dieser 
Prodilkte si»d gleichfalls verboten. 

Der Transit-Verkehr bleibt jedoch erlaubt unter den 
im Eidgenössische» Reglement vom 2!». Januar 188(5 
vorgesehenen Bedingungen betreffend deren Verpackung. 

A r t . -2. Die in Zmuiderhandlnng gegen vorliegen-
den Beschluß eingeführten Produkte werden durch die 
zuständige Behörde sammt Verpackung iu Beschlag ge-
nominell und vernicklet, und die Schuldbaren verfallen 
in eine Strafe von 10 bis 100 Fr., welche vorn De-
partemente des Innern ausgcfprocheil wird. 

A r t. 3. Die Gemeiilde-Behördcn, Die mit der Kon
trolle über den Verkauf geistiger Getränke und Nahrungs-
mittel beauftragten Kommissionen und die Landjägerei 
haben die Anwendung obgenannter Bestinnnnngen zu 
überwachen. 

A r t. 4. Gegenivärtiger Beschluß tritt alsogleich in 
Kraft. Das Departement des Innern ist mit dessen 
Ausführung beladen. 
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Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den -2. Sep
tember ]8l)0, um am Sonntag, den laufenden 7. Sep-
tember in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht 
und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

M. öc l'a H'ierro. 

Der Staatsschreiber: 



Beschluß 
nom 2. September 1890. 

durch welchen 

dir Gemeinde St. Leunhard bezüglich der Finanz-
Verwaltung «nter Regie geftelltlwird. 

(Siehe Band XV, der fraiizüsischeli 'Gesetzessaininluiig.) 



Beschluß 
vom 11. Februar 1890, 

betreffend 

(5rsn<Mhl eines Absseardneten auf den Großen Rath 
im Vezirlc Gundis. 

(Siebe Va»d XV, Seite -Ion der französischen Gesetzes-
(Sammlung.) 

w 



Beschluß 
»om 9. J u n i 1890, 

betreffend 

das öffentliche Verbot, die für die Oisenbahnarbeiten 

bestimmten Züge zwischen 3>isp und Z e r m a t t 

zu besteigen. 

Ter Staatsrath des Kantons Wattis, 

Auf die Anzeige, daß das Publikum zu feiner Be-
förderung von Bifp nach dein Zennatterthale ohne Er-
mächtigling die Arbeits-Eifenbahnzüge benutzt; 

I n der Absicht, das Publikum gegen die mit dieser 
Fahrt verbundenen Gefahren zu sichern; 

Auf den Antrag des Brücken- und Etraß'en-Departe-
mentes, 

MeschNoßt: 

A r t . 1. Das Besteigen der Arbeitsbahnzüge wird 
Jedermann, der nicht vermöge seiner Anstellung oder 
besonderer Erlaubniß dazu ermächtigt ist, untersagt. 
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Art. 2. Jede Zuwiderhandlung wird mit 5 bis 
20 Franken bestraft. Der Uebertreter ist überdies für 
die ihm selbst oder durch seine Schnld Drittpersonen 
zugestoßenen Unfälle verantwortlich. 

A r t . 'S. Die Landjägerei hat diesem Verbote ins-
besondere Nachachtung zu verschaffen und die Fehl-
baren mittelst Verbal zu verzeigen. 

A r t . 4. Die mit der Handhabung der Polizei iu 
den Vahnzügen beladenenen und beeidigten Angestellten 
der Gesellschaft der Bahn V i s v - Z e r m a t t sind in 
Ausübung ihres Amtes den Polizeibeamten gleichgestellt 
und können gleichfalls für jede Uebertretung dieses 
Beschlusses Verbalprozeß aufnehmen. 

A r t . 5. Der gegenwärtige Beschluß soll in allen 
Gemeinden des Bezirkes Visp veröffentlicht und daselbst, 
sowie auf den Bahnhöfen von V i f p und S t a l d e n 
und an allen Bahnübergängen der Linie Visp-Zermatt 
in delitscher und französischer Sprache mittelst Anschlag 
bekannt gegeben werden. 

So gegeben im Staatsrathe zn Sitten, den 9. Juni 
1890. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
M . öe Ca H ' i e r re . 

Der Staatsschreiber: 



Beschluß 
vom 6. Scpfcmßcr 1890 

betreffend 

die am Sonntag den 26. Oktober 1890 sttattfindende 
Volksabstimmung über den Vundesbeschluß von 13. 
Juni 1890 betreffend Ergänzung der Vuudesder-
faffung von 29. 3)tai 1874 durch einen Insatz beziig-
lich des Gesetzgebungsrechtes über Anfall- und 
Krantendersicherung. 

Ter Staatsrath des Kantons Wattis, 

Eingesehen das Vnndesgefetz vom IN. Inli 1872 
nber die Wahlen und eidgenössischen Äbstininiungl'ü, 
sowie dasjenige vorn, 20 Dezember 1888 betreffend 
Abänderung des Artikels 4 des vorgenannten Gesetzes; 

Eingesehen den Artikel 11 des Bnndesgesetzes vom 
17. Jun i 1874 betreffend die Volksabstimmungen über 
Gesetze und Bundesbeschlüsse, welcher jeden Kauto« mit 
der Äuordnung der Abstimmung auf seinem Gebiete 
beauftragt; 

Eingesehen den Nundesrathsbeschluß von I . Iu l i 1890, 
welcher die Volksabstimmung auf den 20. Oktober 1890 
festsetzt; 
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Auf den Antrag des Departements bes Innern, 

Beschließt: 

A r t. 1. Die Urversammlunge» sind auf Sonntag 
den '26. Oktober 1890, uin 10 Uhr Morgens, einbe-
rnfen, nin sich über die Annahme oder Verwerfung des 
obenerwähnten Bnndesbefchlnsfes vom 13. Inni 1890 
auszusprechen. 

Ar t . 2. Stimmberechtigt ist jeder Schweizer mit 
zurückgelegte!» zwanzigsten Altersjahr und welcher übri-
gens uom Aktiu-Vürgerrecht durch die Gesetzgebung des 
.«antons nicht ausgeschlossen ist. 

Wenn in dieser Beziehung begründete Zweifel uor-
liegen, so muß Jener, welcher an der Abstimmung 
Theil nehmen will, beweisen, daß er dieses Recht be-
sitzt. 

Ar t . .'>. Der Schweizerbürger übt sein Wahlrecht im 
Drlc ans, wo er sich aufhält, fei es als Kantonsbürger, 
fei es als sich aufhaltender (wohilsässiger) Bürger. 

Ar t . 4. Stimmberechtigte, welche sich im Militär-
dienst befinden, sowie Beamte uud Angestellte der Post-, 
Telegraphen- und Zollverwaltung, der Eifenbahnen und 
Dampfschiffe, kantonaler Anstalten und Polizeikorps 
köuueu ihre Stimmabgabe iil versiegeltem Umschlag dein 
Schreibamte derjenigen Gemeinde, wo sie als stimm-
berechtigt eingetragen sind, übermitteln und zwar vor 
der Ttimmenzusaniinenzählung. 
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Der den Stimmzeddel umschließende Umschlag muß 
mit der Adresse des Wahlschreibamtes derjenige» Ge
meinde, wo die Stimmabgabe erfolgt, sowie mit der 
Angabe des Vor- uud Gefchlechtsuahmeus und der Ei-
genschaft oder Anstellung des Wählers versehen werden. 

Die derart eingelaufenen Umschläge werden vom 
Wahlschreibamte vor der Stimmenzusammenzähluug er-
brachen nur die Stimmzeddel ungeöffnet in die Urne 
gelegt. Die Namen solcher Stimmenden werden unter 
Vormerkling dieser Abstimmungsart in die Liste einge-
eingetragen. 

A r t . 5. Der Nundesbeschluß, der deil Gegenstand 
der Abstimmung bildet,-sowie die Stimmzeddel sind bei 
den Gemeindepräsidenten hinterlegt, welche zur gehörigen 
Zeit jedem stimmfähigen Bürger ein Exemplar zustelleil 
müssen. 

Die Exemplare des Vuudesbeschlilsses müsse» wenig-
fteils vier Wochen vor dem Abstimmungstage unter die 
Bürger vertheilt werden. 

Art . 6. Jeder Schweizerbürger, welcher in einer 
Gemeinde wirklichen Wohnsitz hat, muß voll Amts-
wegen auf die Wahlliste dieser Gemeiilde eingeschrieben 
werden, uud, wenn er Übergänge» wurde, muß er nichts-
destoweniger zur Abstimmung zugelassen werden, wo-
fern die kompetente Behörde nicht den Beweis besitzt, 
daß er durch kantonale Gesetzgebung vom Aktiobürger-
recht ausgeschlosse» ist. 
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A r t . 7. Die Listen oder Wahlregister müsse» we-
lligstens während einer Woche uor der Abstimmung 
öffentlich ansgestellt werden, damit die Wähler genü-
gende Kenntniß davon nehmen können. 

A r t . 8. Das Stimmen durch Vollmacht ist unter-
sagt. 

Art . 9. Die Abstimmung hat geheim und durch 
Abgabe eines gedruckten Stimmzeddels zu erfolge», auf 
welchen man entweder ein J a für die Annahme oder 
ein N e i n für die Verwerfung schreibt. 

A r t . 10. I n jeder Geineinde oder Sektion wird 
gemäß dem uom Departement« des Innern vorgeschrie
benen Formulare eiu Abstimmuugsuerbal ausgefertigt, 
dessen Genauigkeit die Mitglieder des kompetente» 
Schreibamtes durch ihre Unterschrift bezeuge». 

We»» die auf die eine oder die andere Kolo»»e des 
Verbals eingetragene» Zahlen korrigirt oder ausgestri-
cheu wurden, müsse» sie, um keine» Zweifel übrig zu 
lasse», unten gänzlich in Buchstaben wiederholt werden. 

Sogleich nach vollendeter Abstimmung wird ei» au-
theatisches Doppel dieses Verbals a» das ka»to»ale De-
partement des I»»er» gesandt, während ein zweites 
Doppel sogleich de>» Regierungsstatthalter des Bezirkes 
zu übermitteln ist, welcher dasselbe ohne Verzögerung 
mit einer Zusammenstellung des Gesammtergebnisses 
dem gleiche» Departemente einzusenden hat. 
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Die Verzögerung der Eiüseiidimg der Verbale wird 
mit einer Geldbuße, welche sich auf 100 Fraukeu be
laufeil kann, bestraft. 

A r t . 11. Die Stimnizeddel müssen sorgfältig auf-
bewahrt werden. Dieselbe» werden durch die betreffenden 
Schrcibäniter gehörig in versiegelte Umschläge gelegt 
und an das Departement des Innern geschickt, um da-
selbst zur Verfiiguug der Bundesbehörden gehalten zu 
werden. 

A r t . 12. Die Gemeindebehörden müsse» sogleich durch 
telegraphische Depesche das Departement des Inner» über 
das Abftimmnngsresultat benachrichtigen. 

A r t . 13. Die Beschwerden, welche sich in Betreff 
der Abstimmnng ergeben könnte», müsse» innert der 
Frist von 6 Tagen, von jenem Tage a» gerechnet, wo 
das Resultat anitlich veröffentlicht wird, fchriftlich an 
den Stattsrath gesandt werden. 

Die nach der bezeichneten Frist überschickten Be-
schwerde» werden nicht mehr berücksichtigt. 

A r t 14. Für alle durch gegeuwärtige» Beschluß 
nicht vorgesehene» Fälle hat man sich nach der ein-
schlägigen Vundesgesetzgebuug und nach dem kantonalen 
Gesetze über die Abstirnrnuugen und Wähle» durch die 
Urversarnrnlungen vorn 24. Mai 1876 zu richten. 
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Gegeben im Staatörathe zu Sitte», den 6. September 
181)0, um Süimtag den VI., ly. nnd 20. nächsten 
Cftobcu in allen Gemeinden beo ftautoiiö öffentlich 
verlesen und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Slaatsrathes: 

M . öe l'a H ' i e r r e . 

Der Staatsschreiber: • 

3>CtU\>V>0!S. 



Beschluß 
vom 23. September 1890, 

betreffend 

die Wahl der Abgeordnete« auf den Natianulrath für 

die Legislaturperiode 1890 bis 1893. 

Der Staatsvath d?s Kantons WaNis, 
Eingesehen das Bundesgesetz vom 19. Juli 1872 über 

die Wahlen und eidgenössischeil Abstimmungen und jenes 
vom 20. Inni Ib'JO, betreffend die Wahlen der Viit-
glieder des Nationalrathes; 

Nach Einsicht des Bundesgesetzes oorn 20. Dezember 
1888, betreffend Abänderung des Artikel 4 des vorer
wähnten Bundesgefetzes voin 19. Juli 1872; 

Nach'Einsicht des bundesrätlichen Rundschreibeus uo>» 
20. September 1890; 

Auf den Antrag des Departeinentes des Innern, 

MsschNeßt: 

A r t . 1. Die Uruersainmlungen sind auf Sonntag, 
den künftigen 26. Oktober, zur Wahl der Abgeordneten 
auf den Nationalrath einberufen. 
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Die Mnnizipalräthe bestimmen in ihrer respektiven 
Gemeinde die Stunde der Eröffnung des Wahlgefchäftes. 

Ar t . 2. Die Wahlkreise und die Anzahl der von 
jedem derselben zu wählenden Abgeordneten sind fol-
gendermaßen bestimmt: 

a) Die Bezirke Goms, Vrig, Vifp, die beiden Raron, 
Lenk und Siders, den 48. eidgenössischen Wahl-
kreis bildend, ernennen zwei Abgeordnete; 

b) Die Bezirke ©ring und Sitten und die Gemeinden 
3iendaz, Gundis und Vetroz im Bezirke Gundis 
welche zusammen den 49. eidgenössischen Wahl-
kreis bilden, ernennen e i n e n Abgeordneten; 

c) Die Gemeinden Ardon und Chamoson im Be-
zirke Gundis und die Bezirke Entremont, Ätar-
tinach, St . Moriz und Monthey den 50. eidge-
nössischeil Wahlkreis bildend, ernennen zwei Ab
geordnete. 

Ar t . 3. Stimmberechtigt ist jeder Schweizer, der das 
20. Altersjahr zurückgelegt hat und im Uebriegen nach 
der Gesetzgebung des Kantons, im welchem er seinen 
Wohnfitz hat, nicht uom Aktiubürgerrecht ausgeschlossen 
ist. (Art. 2 des Buudesgesetzes von 19. Juli 1872.) 

Ar t . 4. Das Stimmrecht wird uon jedem Schwei-
zerbürger da ausgeübt, wo er als Kantonsbürger oder 
als Niedergelassener oder Aufenthalter wohnt. 
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A r t. 5. StiminLicrechtiijte, welchi! sich im l\lJititnr= 
dienst befinden, sowie Veainte und Angestellte der Post-, 
Telegraphen- und Zollverwaltung, der Eisenbahnen und 
Dainpfschiffe, kantonaler Anstalten lind Polizeikorps 
können ihre Stimmabgabe in versiegeltem Umschlag 
dem Schreibainte derjenigen Gemeinde, wo sie als 
stimmberechtigt eingetragen sind, nbermittlcn und zwar 
uor der Ttimmenzusaminenzählung. 

Der den Stimnizeddel umschließende Umschlag muß 
mit der Abreise des Wahlschreibamtes derjenigen Gc-
meinde, wo die Stimmabgabe erfolgt, sowie mit der 
Angabe der Vor- und Geschlechtönamens und der Ei-
geuschaft oder Anstellung des Wählers versehen sein. 

Die derart eingelaufenen Umschläge werden vom Wahl-
schreibamte vor der Stiminzusauunenzähluug erbrochen 
und die Stimnizeddel uugeöffnet in die Urne gelegt. 
Die Namen folcher Stimmenden werden unter Vormer-
kung dieser Abstimmnngsart in die Liste eingetragen. 

Ar t . (>. Die Verzeichnisse der Stimmberechtigten 
sollen während ivenigstens 14 Tagen vor der Wahl 
zur Einsicht der Beteiligten öffentlich ausgestellt werden, 
und dürfen nicht früher als 3 Tage vor der Abstim-
mnng geschlossen werden. (Art. 6 des genannten Ge-
setzest 

A r t . 7. Die gegen die Gültigkeit der Wahl erho 
denen Einsprachen müssen schriftlich in der Frist von 
ü Tagen, die mit dem Tage beginnt, wo die Kantons-
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regiernng das Wahlergebniß veröffentlicht, dein Staats-
rathe zu Handen der Nundesbehörden übersendet wer-
den. Die nach Ablauf dieser Frist eingesandten Ein-
spräche» werden nicht berücksichtigt, (Art. 10 des ge
nannten Gesetzes.) 

A r t. 8. Sogleich nach Vollendung der Abstimmung 
und spätestens innert den 24 darauffolgenden Stunden 
hat der Präsident des Wahlbüreau's, unter Strafe von 
18 Franken, ein Doppel des Abstimmungsverbals dem 
Departement des Innern und ein zweites dem Ne-
gieruugsstatthalter des Bezirkes zu übermitteln. 

Der letztere Übermacht die Doppel in der gleichen 
Zeitfrist, mit einer Zusammenstellung des Gesummter: 

gebnisscs im Bezirke, dem Departemente des Innern. 

21 r t. 9. Die Gemeindebehörden übermitteln nnver-
züglich das Wahlersebuiß durch telegraphische dein De-
partemente des Innern. 

Die Behörden von Gemeinden, welche kein Delegrn-
phenbürean besitze», haben ihre Depeschen durch das 
nächstgelegene Telegraphenbüreau zukomme» zn lassen. 

Ar t . 10. Innert den gleichen 24 Stunden hat der 
Präsident des Wahlbüreau's ebenfalls die Stimmzcd,del 
unter versiegeltem Briefumschlag und mit der Aufschrift 
„ S t i m m z e d d e l der G e m e i n d e 
fü r die Wnh l vo m 2<>. C ist o ber „ dem Depar
temente des Innern zu übermitteln. 
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A r t . 1 1 Für alle durch gegenwärtigen Beschluß 
nicht vorgesehenen Fälle sind die Verfügungen des 
Nundesgefetzes vo,» 19. Juli 1872 über die eidgeiios-
fischen Wahlen und Abstinnnungeu, foiuie das kantonale 
Gefetz vo», 24. Mai 187« über die Wahlen und Ab-
stimmungen in den Urverfamrnlungen maßgebend. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 23. Sep-
tember 1890, um Sonntags den 12., 19. und 2G. 
Oktober 1890 in allen Gemeinden des Kantons ver-
offentlicht und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

M. öe la ~gievve. 

Der Staatoschreiber: 



Beschluß 
vom 29. Oktober 1890, 

betreffend 

die Ersatzwahl eines Abgeordneten auf den National-

rath im 50. eidgenössischen Wahlkreis, fiir die 

«egislaturperiode 1890 bis 1893. 

(Siehe Vaild XV, Seite 177, her französischen Gesetzeö-
Sanonlnng.) 



Beschluß 
v>oxn 11. Movember 1890, 

betreffend 

die Ersatzwahl eines Abgeardneten auf den Krnße» 

Rath, im Bezilt 2 t . Muriz. 

(Ciehr Band X V, Seite 179, der französischen Gesches-

Satiuiihnia,.) 



Gesetz 
vom 24. Minterlnonclt 1890, 

betreffend 

den Thierschutz. 

Ter Große Rath des Kantons Wallys, 

Willens die Bestimmungen des Art. W, § 11, des 
Strafgesetzbuches zu ergänzen; 

Auf den Antrag des Staatsrathes; 

Verordnet: 

A r t . 1. Jegliche Quälerei oder Mißhandlung 
irgend eines Thieres, ohn.» Nothwendigkeit, ist verboten. 

A r t. 2. Die Hausthiere sollen angemessen gepflegt 
und genährt werden. Nebermäßige Anstrengung der-
selbe» durch Arbeiten oder Fahrten ist untersagt. 

A r t . 3. Thiere, welche allzulange ans öffentlichen 
Straße» oder Marktplätzen herumstehen, sind von der 
Ortspolizei in den Pfandstall überzuführen uud dort 
auf Koste» ihrer Eige»thüi»er oder Besitzer zu pflege» 
uud zu nähre». 

12 
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A r t . 4. Es darf keine Kuh oder Ziege ungemolken 
auf irgend welchen Markt, zu einem Wettbewerb, einer 
Ausstellung oder derartigen öffentlichen Schall allf-
geführt werden. 

Jedes in solchem Zustande angetroffene Stück Vieh 
wird von der Ortspolizei vorn Marktplatze weggeführt. 

A r t . 5. Geflügel oder andere Thiere dürfen nicht 
in solchen Mengen in Körben, Käfigen und andern 
Verschlüssen eingepfercht werden, daß es ihnen am 
nöthigen Raum zum Stehen und zur freien Bewegung 
gebricht. 

A r t . 6. Es ist verboten, Vieh auf Wagen zu be-
fördern, ohne dasselbe hinreichend mit Streue zu ver-
sehen uud ihm genügenden Raum zu gewähre». 

Ferner ist untersagt, Thiere aufzuschichten, über
einander zu laden, ihre Köpfe über den Wagen hinaus-
hängen zu lasse», oder sie in der Weise zu fesseln, 
daß der Blutumlauf gehemmt lind Anschwellungen 
verursacht werden. 

A r t . 7. Der Viehtrieb auf deu Markt, zur Schlacht-
baut oder auf die Weide mittelst Hullden ohne Maul-
korb ist verboten. 

Es ist verboteil die Thiere, die einen gegen die an-
deren, oder gegen Personen anzuhetzen. 

A r t . 8. Es ist untersagt, die zu schlachtenden Thiere 
ohne vorherige Betäubung bluten zu lassen. Der Tod 
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soll ihnen augenblicklich und unter Anwendung aller 
zur Verhütung längerer Leiden erforderlichen Vorsicht«-
maßregeln beigebracht werden. 

A r t . 9. Die Hunde müssen in der Weise mit 
Maulkörbeil versehen werden, daß diese den Trägern 
vollständig das Beißen unmöglich machen, ihnen aber 
gestatten, zu trinken und frei z>l athmen. 

A r t . 10. Die Landjäger, Forstwärter, Flurhüter 
und im Allgemeinen sämmtliche Polizeibeamten sind aus-
drücklich gehalten, Zuwiderhandlungen gegen das gegen-
wnrtige Gesetz mittelst Verbal zur Anzeige z» bringe». 

A r t . 11. Die Uebertretungen des gegenwärtigen 
Gesetzes werden durch die Polizeigerichte in Gemäßheit 
der polizeilichen Prozeßordnung, Vnch 4, einziges Haupt-
stück, und des Strafgesetzbuches, Buch 2, Hauptstück II, 
gebüßt. *^ 

Die Kompetenz der korrektionellen Gerichte bleibt 
vorbehalten, sobald die Uebertretungen den Charakter 
eines Vergehens annehinen, (Art. ns!4 und die fol
genden des Strafrechtes.) 

A r t. 12. Abzüglich des dem Angeber zukommen-
den Drittels fallen die Bußen der Kasse derjenigen 
Gemeinde anheim, in welcher die Zuwiderhandlung 
stattgefunden hat. 
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So gegeben im Großen Rathe zu Sitten, den 24. 
Wintermonat 1890. 

Der Präsident des Großen Rathes: 

I . Auntschen. 

' Die Schriftführer: 

V- <£. In-JUbon. — KyrMe Joris. 

Her Staatsrats des Kantons Wallis, 

MeschNeßt: 

Gegenwärtiges Gesetz soll Sonntag, den 18. und 
25. laufenden Januar in allen Gemeinden des Kantons 
öffentlich verlesen und angeschlagen werden. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, bin 9. Januar 
1891. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

M . öe l a ' U i e r r s . 

Der Staatsschreiber: 



Beschluß 
vom SO. J a n u a r 1891, 

zu Gunsten des Tetrets vom 27. Mai 1890, 

betreffend 

Erstellung eineö Kanals behufs Entwässerung und 
Urbar«firung der Eyen von Sitten. 

(Siehe Ba»d XV, Seite 185, der französischen 
Gesetzes-Sammlung.) 



Beschluß 
von 13. I e b r u a r 1891, 

betreffend 

die am Sonntag den 15. März 1891 stattsindende Volts-

abftimmung über das Nundesgesch vom 26. Scp-

temlier 1899, betreffend die arbeitsunfähig geluor-

denen eidgenössischen Veamten und Angestellten. 

Der S taa ts ra th des Kantons 3Val l is, 

Eingesehen das Bundesgesetz uc»n 19. Juli 1872 
über die Wahlen und eidgenossischen Abstimmungen, 
sowie dasjenige vorn 20. Dezember 1888 betreffend Abän
derung des Artikels 4 des vorgenannten Gesetzes; 

Eingesehen den Art. 11 des Bundesgesetzes vom 17. 
Juni 1874 betreffend die Volksabstimmungen über Ge-
setze und Bundesbeschlüsse, welcher jede» Kanton mit der 
Anordnung der Abstimmung auf seinem Gebiete beauf-
tragt. 

Eingesehen den Bnndesrathsbeschluß von 16. Ia iu iar 
1891, welcher die Volksabstiiunlung auf den 15. März 
1891 festsetzt; 
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Auf ben Antrag des Departements des Innern, 

MeschNeßt: 

A r t. 1. Die Urversammlungen sind auf S o n n t a g, 
den 15. M ä r z 1 8 9 1 , um 10 U h r M o r g e n s , 
einberufen, um sich über die Annahme oder Verwerfung 
des obenerwähnten Bundesgesetzes vom 26. September 
1890 auszusprechen. 

A r t . 2. Stimmberechtigt ist jeder Schweizer mit 
zurückgelegtem 20. Altersjahr und welcher übrigens vom 
Aktiv-Bürgerrecht durch die Gesetzgebung des Kantons 
nicht ausgeschlossen ist. 

Wenn in dieser Beziehung begründete Zweifel vor-
liegen, so muß Jener, welcher an der Abstimmung Theil 
nehmen wil l , beweisen, daß er dieses Recht besitzt. 

A r t . 3. Der Schweizerbürger übt sein Wahlrecht im 
Orte alls, >uo er sich aufhält, sei es als Kantonsbürger, 
sei es als sich aufhaltender (wohnsässiger) Bürger. 

A r t . 4. Stimmberechtigte, welche sich im Mil i tär-
dienst befinden, fowie Beamte und Angestellte der Post-, 
Telegraphen und Zollverwaltung, der Eisenbahnen und 
Dampfschiffe, kantonaler Anstalten und Polizeikorps 
tonnen ihre Stimmabgabe in versiegeltem Umschlag dem 
Schieibamte derjenigen Gemeinde, wo sie als stimm-
berechtigt eingetragen sind, übermitteln und zwar vor 
der Stimmenzusammenzählung. 
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Der den Stimnizeddel uinschließende Umschlag muß 
mit der Adresse des Wahlschreibamtes derjenigen @e= 
meinde, wo die Stimmabgabe erfolgt, sowie mit der 
Angabe des Vor- und Geschlechtsnamens und der 
Eigenschaft oder Anstellung des Wählers versehen 
werden. 

Die derart eingelaufenen Umschlage werden vom 
Wahlschreibamte uor der Stiinmenzusammenzählung er-
brochen und die Stimmzeddel ungeöffnet in die Urne 
gelegt. Die Namen solcher Stimmenden werden unter 
Vormerkung dieser Abstinnnungsart in die Liste einge-
tragen. 

A r t . 5. Das Vundesgesetz, welches den Gegenstand 
der Abstimmung bildet, sowie die Stimmzeddel sind bei 
den Gemeindepräsidenten hinterlegt, welche zur gehörigen 
Zeit jedem stimmfähigen Bürger ein Exemplar zustellen 
müssen. 

Die Eremplare des Vundesgefetzes müssen wenigstens 
vier Wochen vor dem Abstimnuingstage unter die Bür
ger vertheilt werden. 

A r t . 6. Jeder Schweizerbürger, welcher in einer 
Gemeinde wirklichen Wohnsitz hat, muß von Amtswegen 
auf die Wahlliste dieser Gemeinde eingeschrieben werden, 
und, wenn er übergangen wurde, muß er nichtsdesto-
weniger zur Abstimmung zugelassen werden, wofern die 
kompetente BeHorde nicht den Beweis besitzt, daß er 
durch kantonale Gesetzgebung vom Aktivbürgerrecht aus
geschlossen ist. 
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A r t . 7. Die Listen oder Wahlregister muffen we
nigstens während einer Woche vor der Abstimmung 
öffentlich ausgestellt werden, damit die Wähler genü-
gende Kenntniß davon nehmen können. 

A r t . 8. Das Stimmen durch Vollmacht ist nnter-
sagt. 

A r t . 9. Die Abstimmung hat geheim und dnrch 
Abgabe eines gedruckten Stimmzeddels zu erfolgen, auf 
welche mau entweder ein J a für die Annahme oder 
ein N e i n für die Verwerfung schreibt. 

A r t . 10. I n jeder Gemeinde oder Sektion wird 
gemäß dem vom Departemente des Innern vorgefchrie-
benen Formular ein Abstimmungsuerbal ausgefertigt, 
dessen Genauigkeit die Mitglieder des kompetenten 
Schreibamtes durch ihre Unterschrift bezeugen. 

Wenn die ans die eine oder die andere Kolonne des 
Verbals eingetragenen Iahleil korrigirt oder aus-
gestrichen wurden, müssen sie, um keinen Zweifel übrig 
zu lassen, unten gäuzlich in Buchstaben wiederholt 
werden. 

Sogleich nach vollendeter Abstimmung wird ein au-
thentifches Doppel dieses Verbals an das kantonale 
Departement des Innern gesandt, während ein zweites 
Doppel sogleich dem Regiernngsftatthalter des Bezirkes 
zu übermitteln ist, welcher dasselbe ohne Verzögerung 
mit einer Zusammenstellung des Gefa>nmtergeb„isses 
dem gleichen Departement« einzusenden hat. 
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Die Verzögerung der Einsendung der Verbale wird 
mit einer Geldbuße, welche sich auf 100 Franken b> 
laufen kann, bestraft. 

A r t . 11. Die Stimmzeddel müssen sorgfältig auf-
bewahrt werden. Dieselben werden durch die betreffenden • 
Schreibämter gehörig in versiegelte Umschläge gelegt 
und an das Departement des Innern geschickt, um 
daselbst zur Verfügung der Bundesbehörden gehalten zu 
werden. 

A r t. 12. Die Gemeindebehörden müssen sogleich durch 
telegraphische Depesche das Departement des Innern 
über das Abstimmungsresultat benachrichtigen, 

A r t . 13. Die Beschwerden, welche sich in Betreff 
der Abstimmung ergeben könnten, müssen innert der 
Frist von 6 Tagen, von jenem Tage an gerechnet, wo 
das Resultat amtlich veröffentlich wird, schriftlich an den 
Staatsrath gesandt werden. 

Die nach der bezeichneten Frist überschickten Be-
schwerden werden nicht mehr berücksichtigt. 

A r t . 14. Für alle durch gegenwärtigen Beschluß 
uicht vorgesehenen Fälle hat man sich nach der einschlä-
gigen Bundesgesetzgebung und nach dem kantonalen 
Gesetze über die Abstimmungen und Wahlen durch die 
Urversammlungen vom 24. Mai 1876 zu richten. 



— 187 — 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitte», den 13. Februar 
1891, um Souutag den 1., 8. und 15. nächsten März 
in allen Gemeinden des Kantons öffentlich verlesen und 
angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

M . öe £a H ' i s r r e . 

Der Staatsschreiber: 



Beschluß 
vom 20. F e b r u a r 1891 

betreffend 

den Einzug der Schnlbußen in den Gemeinden. 

Ter Siaatsrath des Kantons Wallis, 

Eingesehen, daß die gemachten Erfahrungen unbe-
dingt die Ergreifung wirksamerer Ätaßnahmen zum 
Zwecke der Verminderung unbegründeter Schulver
säumnisse gebieten; 

I n Vollziehung des Art. 5? des Gesetzes vom 4. 
Jun i 1873, betreffend den öffentlichen Unterricht; 

Auf den Antrag des Erziehungsdepartementes, 

MsschNeßt: 

A r t . 1. Am Ende jeder Woche hat das Lehrper-
sonal das Verzeichniß der Schulversäunmisse dem 
Präsidenten der Schulkonnnifsion zuzustellen. Die Nicht-
beachtung dieser Vorschrift wird mit einer Buße von 
2 bis 5 Fr. bestraft. 
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A r t . 2. Der Präsident der Schulkoinmission streicht 
die begründeten Schulversäumnisse durch und überuiacht 
diese Liste alsdann dem Gemeindepräsidenten, der die-
selbe, unter gleichzeitiger Aufforderung,, die Bußen 
innert acht Tagen zu bezahlen, am gewöhnlichen Aus-
rufungsorte veröffentlichen läßt. 

A r t . 3 Der Betrag der Bußen soll in der jähr-
lichen Verwaltungsrechnung figuriren. 

A r t . 4. Die Gemeindeverwaltungen, welche den 
Bezug der für Schlllversäumnisse eingelaufenen Bußen 
vernachlässigen, werden niit einer Geldbuße von 10 
bis 50 Franken bestraft. Im Nückfalle kann diese 
verdoppelt werden. 

A r t . 5. Um sich von der Beobachtung des Ge-
setzes zu überzeugen, darf der Schuliuspektor Einsicht 
in die Munizipalrechnung betreffend die Schulbußen 
nehmen. Die Verweigerung eines daherigen Begehrens 
zieht eine Geldbuße von 20 bis 100 Franken nach sich. 

A r t . 6. Die Schulbußen werden vom Munizival-
einnehmer eingezogen. I n Fällen schwerer Nachlässig-
keit abseile der Gemeindebehörden darf der Schulin-
spektor den Bezug der Bußen, gegen Ueberlassung der 
gewöhnlichen Provision, dem Bezirkseinnehmer über-
geben. 

A r t . 7. Die in den Art. 1, 4 und 5 vorgesehenen 
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Bußen werden, vorbehaltlich des Rekurses an den 
Staatsrath, vom Erziehungsdepartemente zu Gunsten 
des Fiskus ausgesprochen. 

Der Beschluß vom 8. Januar 1886 ist widerrufen. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 20. Februar 
1891, um am Sonntag, den 22. März 1891, in allen 
Gemeinden des Kantons veröffentlicht und angeschlagen 
zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

Der Staatsschreiber: 



Beschluß 
vom 8. April 1891, 

gegen d i e Wasserscheu. 

Der Staatsrath des Kantons WaNis, 

Eingesehei! den Bericht des in Gondu stationirte» 
Landjägers, aus welchem erhellt, daß ei» von Ital ien 
herkommender und von den Wuth angesteckter Hund 
das Dorf Gondo durchzogen und dort mehrere Thiere 
seiner Art gebissen hat; 

Auf den Antrag des Devartementes des Innern, 

MeschNeßt: 

A r t . I . Alle Hunde in den Gemeinden Gondo 
und Simplon müssen sofort eingeschlossen oder mit 
sichern inetallenen Maulkörben versehen werden, 

A r t . 2. Die von der Wuth angesteckten Thiere 
müssen sofort getödtet und vergrabe» werden. 

Ein Gleiches gilt für alle Thiere jeglicher Art, 
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welche von einem von der Wuth angesteckteil Thiere 
gebissen worden sind. 

Jeder nicht mit einein Maulkorb versehene Huild soll 
gleichfalls abgethan werden. 

A r t . 3. Die Thiere, welche mit einem verdächtigen 
Thier in Berührung gekommen, sollen selbst dann, 
wenn es auch nicht erwiesen ist, daß sie gebissen 
worden sind, an einen sichern Ort unter strenger 
Ueberwachung während wenigstens 3 Monaten einge-
schlössen werden. 

Der zuwiderhandelnde Eigenthümer verfällt in eine 
dem Fiskus zukommende Vuße von 10 bis 50 Franken. 

Die Muuizivalräthe sind mit der Vollziehung des 
gegenwärtigen Beschlusses betraut, welcher sogleich nach 
seiner Bekanntinachung in Kraft tr i t t . 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 8. April 
1891, um in den Gemeinden Gondo lind Simplon 
öffentlich verlesen und angeschlageil 511 werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

M . öe l a H ' ie r re . 

Der Staatsschreiber: 



D e k r e t 
vom 27. M a i 1891, 

betreffend 

Verwendung der zehn Prozent des Antheils des 
Kantons an den Alkohul-Einnahmen. 

Der Große Rath des Kantons Wattis, 

I n Vollziehung des 3. Alinea des Artikels 32-bü 
der Vnudesverfassung, welches bestimmt, daß „die 
„3lcilieiu!iahmen des Auudes aus der inländischen 
„Fabrikation und aus dem entsprechenden Zollzuschlag 
„auf eingeführte gebrannte Wesser unter die sämmtlichen 
„Kantone nach Verhältnis; der durch die jeweilige letzte 
„eidgenössische Volkszählung ermittelten faktischen Be-
„völkerung «ertheilt werden und daß die Kautoue vo» 
„deu daherigen Einnahmen wenigstens 10 Prozent zur 
„Vekämpfnng des Alkoholismus und seiner Ursachen 
„und Wirkungen zu verwenden haben"; 

Nach Einsicht des Artikels 13 des Vuudesgesetzes 
betreffend gebrannte Wasser, vom '23. Dezember 1880, 
gemäß welchem „die Kantousrrgieruuge» über die 

13 
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„Verwendung der zur Bekämpfung des Alkoholismus 
„uach dem vorgenannten Artikel der Bundesverfassung 
„bestimmten 10 Prozent ihrer Einnahmen jedes Jahr 
„an den Buudesrath Bericht zu erstatten haben"; 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 

MeschNeßt: 

A r t . 1. Es wird jedes Jahr von dem durch die 
eidgenössische Alkohol-Verwaltung gewonnenen Ertrag 
ein Zehntel vorweggenommen, bildend einen Fonds, 
welcher zu verwenden ist, wie dieses in den hier folgen-
den Artikeln vorgeschrieben ist. 

Diese Vorwegnahme beschlägt nicht die dem Staate 
bis Ende des Jahres 1890 bezahlteil Summen, als 
Ersatz der dahingefallenen Konfumgebühren, welche sich 
während den 4 letzten Jahren durchschnittlich auf 
Franken 36,632. 96 beliefen. 

A r t . 2. Der im vorhergehenden Artikel vorgesehene 
Fonds wird verwendet werden: 

1) Zur Gründung oder dem Unterhalt von öffent-
lichen oder privaten Wohlthätigkeits- oder Erziehungs-
anstalten, wie Spitäler, Kliniken, Asyle, Waisenhäuser, 
Krankenhäuser, Lazarethe, Absonderungs-Anstalten für 
Verpflegung der Kraukeu und Erstelluug von öffent-
lichen Unterrichtsanstalten. 

2) Zu Besserungs- und zu Rettungs-Anstalten für 
verwahrloste Kinder und jugendliche Verbrecher. 
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3) Zur Unterstützung philantropischer Vereine, welche 
die Unterstützung der ärmern Klassen dnrch Errichtung, 
von Volks- und Schulkiichen oder dnrch Verabreichung 
von Kleider» zum Zwecke haben. 

4) Zur Belehrung des Volkes über die verheerenden 
Wirkungen des Ulkohoiismus und die Mittel zä dessen 
Bekämpfung, sowie zur Förderung vou Maßigkeitsuer-
einen und gute und billige Lebensmittel liefernden 
Konsumvereinen. 

A r t . 3. Alljährlich während der Novembersession 
bringt der Staatsrath anläftlich der Berathung des 
Kostenvoranschlages, mittelst einer speziellen Botschaft 
bezüglich Verwendung der vom fraglichen Fonds her-
kommenden Summen dem Großen Rathe Bericht und 
Anträge ein. 

Dieser Fonds soll soviel als möglich gleichmäßig 
unter die verschiedenen Kantonstheile vertheilt weiden. 

A r t . <i. Anstalten und Vereine, welchen Beiträge 
verabfolgt werden, haben dem Staatsrathe über bereu 
Verwendung uuter Beibringung der Belegstücke all-
jährlich Bericht zu erstatten. 

A r t . 5. Wird der im Art. 1 genannte Fonds in 
einem Jahre nicht vollständig in Anspruch genommen, 
so sollen die daherigen Werthe durch leicht realisirbare 
Werthpapiere des Staates Wallis, der Eidgenossen-
schaft oder der Kantone repräfentirt werden. 

Die Zinse werden alljährlich kapitalisirt. 
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A r t . 6. Das Finanzdeparteineiit hat über die Ver-
malwng des Fonds und der bezüglichen Werthpapiere 
durch den Staatskassier eine eigene Rechnung führen 
zu lassen. 

So gegeben im Großen Rathe zu Sitten, den 27. 
Mai 1891. 

Der Präsident des Großen Rathes: 

I . M . v . O h a s t o r r a y . 

Die Schriftführer: 
]5>. g. In -Awon. — Gyrille Jori». 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 

MeschNeßt.-

Gegenwärtiges Dekret soll am Sonntag den 12. nach-
sten Juli in allen Gemeinden des Kantons veröffent
licht und angeschlagen werden. 

Gegeben im Etaatsrathe zu Sitten, den 25. Juni 
1991. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

Moten. 

Der Staatöfchreiber: 



/ 

Beschluß 
vom 80. Ulai 1891, 

betreffend 

die am Sanntay den 5. Jul i 1891 stattfindende 
Volksabstimmung über den Nundesbefchluß vom 8. 
April 1891, betreffend Revision der Bnndesvtrfaffnn». 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 

Eingesehen das Vundesgesetz vorn 19. Juli 187'2 
über die Wahlen und eidgenössischen Abstimmungen, 
sowie dasjenige vom 20. Dezember 1888, betreffend 
Abänderung des Artikels 4 des vorgenannten Gesetzes; 

Eingesehen den Artikel 11 des Vundesgesetzes vom 
17. Juni 1874 betreffend die Volksabstimmungen über 
Gesetze und Vundesbeschlüsse, welcher jeden Kanton mit 
der Anordnung der Abstimmung auf seinem Gebiete 
beauftragt; 

Eingesehen den Vundesrathsbeschluß vom 23. April, 
1891, welcher die Volksabstimmung aufden5. Juli 1891 
festsetzt; 
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Auf den Antrag des Departementes des Innern, 

Mefchließt: 
A r t . 1. Die Urversmnmlungen sind auf S o n n -

t a g , den 5. J u l i 1 8 9 1 , um 10 Uhr M o r g e n s , 
einberufen, um sich über die Annahme oder Verwerfung 
des obenerwähnten Bundesbefchllifses vom 8. Apri l 
1891 auszufprecheu. . 

A r t. 2. Stimmberechtigt ist jeder Schweizer mit 
zurückgelegtem zwanzigsten Altersjahr und welcher übn-
gens vo>n Aktiv-Bttrgerrecht durch die Gesetzgebung des 
Kantons nicht ausgeschlossen ist. 

Wenn in dieser Beziehung begründete Zweifel vor-
liegen, fo muß Jener, welcher an der Abstimmung 
theilnehmen wil l , beweisen, daß er dieses Recht besitzt. 

A r t . 3. Der Schweizerbürger übt sein Wahlrecht 
in« Orte aus, wo er sich aufhält, fei es als Kautous-
bürger, fei es als sich aufhaltender (wohnfäßiger) 
Bürger. 

A r t . 4. Stimmberechtigte, welche sich in» Militär-
dienst befinden, sowie Beamte und Angestellte der Post-, 
Telegraphen- und Zollverwaltung, der Eisenbahnen und 
Dampfschiffe, kantonaler Anstalten und Polizeikorps, 
könne» ihre Stimmabgabe in versiegeltem Umschlag dem 
Schreibamte derjenigen Gemeinde, wo sie als stimmbe-
rechtigt eingetragen sind, übermitteln und zwar vor 
der Stimmenzusanlmenzähllmg. 
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Der den Stimmzeddel umschließende Umschlag muß 
mit der Adresse des Wahlschreibamtes derjenigen Ge-
meinde, wo die Stimmabgabe erfolgt, sowie mit der 
Angabe des Vor- und Geschlechtsimmens und der Eigen
schaft oder Austelluug des Wählers versehen werden. 

Die derart eingelaufenen Umschläge werden vom 
Wahlschreibamte vor der Stimmenzusammenzählung 
erbrochen und die Stimmzeddel ungeöffnet in die Urne 
gelegt. Die Namen solcher Stimmenden werden unter 
Vormerkung dieser Abstimmungsart in die Liste ein-
getragen. 

A r t . 5. Der Buudesbeschluß, welcher den Gegen-
stand der Abstimmung bildet, sowie die Stimmzeddel, 
sind bei den Gemeindepräsidenten hinterlegt, welche zur 
gehörigen Zeit jedem stimmfähigen Bürger ein Exemplar 
zustellen müssen. 

Die Exemplare des Buildesbeschlusses müssen wenig-
stens vier Wochen vor dem Abstimniungtage unter die 
Bürger vertheilt werde». 

A r t 9. Jeder Schweizerbürger, welcher in einer 
Gemeinde wirklichen Wohnsitz hat, muß von Amts-
wegen auf die Wahlliste dieser Gemeinde eingeschrieben 
werden, und, wenn er übergangen wurde, muß er 
nichtsdestoweniger zur Abstimmung zugelassen werden, 
wofern die kompetente Behörde nicht den Beweis be-
sitzt, daß er durch kantonale Gesetzgebung vom Aktiv-
bürgerrecht ausgeschlossen ist. 
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A r t . 7. Die Listen ober Wahlregister müssen 
wenigstens während einer Woche vor der Abstimmung 
öffentlich alisgestellt werden, damit die Wähler genügende 
K^llntnih davon nehlnen können. 

A r t . 8. Das Stimmen durch Vollmacht ist unter
sagt. 

A r t . 9. Die Abstimmung hat geheim und durch 
Abgabe eines gedruckten Stimmzeddels zu erfolgen, auf 
welchen man entweder ein J a für die Auuahme, oder 
ein Nein für die Verwerftulg schreibt. 

A r t . 10. I n jeder Gemeinde oder Sektion wird 
gemäß dem vom Devartemeste des Innern vorge
schriebenen Formular ein Abstimmnngsuerbal ausge-
fertigt, dessen Genamgkeit die Mitglieder des kompe-
teilten Schreibamtes durch ihre Unterschrift bezeuge«. 

Wenn die auf die eine oder die andere Kolonne des 
Verbals eingetragenen Zahleil korrigirt oder ausge-
stricheil wurden, müssen sie, um keine» Zweifel übrig 
zu lasse», unteil gänzlich in Buchstaben wiederholt 
werden. 

Sogleich nach vollendeter Abstimmung wird ein au-
thentisches Doppel dieses Verbals an das kantonale 
Departement des Innern gesandt, während ein zweites 
Doppel sogleich dem Negierungsstatthalter des Bezirkes 
zu übermitteln ist, welcher dasselbe ohne Verzögerung 
mit einer Zusammenstellung des Gesammtergebnisses 
dem gleichen Departement einzufeuden hat. 
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Die Verzögerung der Einseuduug der Verbale wird 
mit einer Geldbuße, welche sich auf 100 Franken be-
laufen kaun, bestraft. 

A r t . 11. Die Stiinmzeddel müsse» sorgfältig ans-
bewahrt werden. Dieselben werden durch die betreffeu-
deu Schreibämter gehörig in versiegelte Umschläge ge-
legt und an das Deuarteinent des Innern geschickt, 
um daselbst zur Verfügung der Vuudesbehördeu ge-
halten zu werden. 

A r t . 12. Die Gemeindebehörden müssen sogleich 
dlirch telegraphische Depesche das Departement des 
Innern über das Abstimmuugsrcsultat beuachrichtige». 

A r t . 13. Die Beschwerden, welche sich in Betreff 
der Abstimmung ergeben könnten, müsse» innert der 
Frist von 6 Tagen, von jenem Tage an gerechnet, ivo 
das Resultat amtlich veröffentlicht wird, schriftlich a» 
den Staatsrath gesandt werden. 

Die nach der bezeichneten Frist überschickten Ve-
schwerden werden nicht mehr berücksichtigt. 

A r t . 14. Für alle durch gegenwärtigen Beschluß 
ilicht vorgesehenen Fälle hat man sich nach der ein-
schlägigen Vundesgesetzgebung und nach dem kantonalen 
Gesetze über die Abstimmungen und Wahlen durch die 
Urversammluugeu vom 24. Mai 187G zu richten. 
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Gegeben im Staatsrathe zu Sitte», den 30. Mai 
4891, um Sonntag, Keil 21. uud 28. Juni und 5. 
nächsten Juli in allen Gemeinden des Kantons öffeut-
lich verleseil und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

M . öe la ^xexve. 
Der Staatsschreiber: 



3er Staatsrath d?s Kantons Wallis, 

an das 

Wallifer-Vott. 

Liebe Mitbürger! 

Im Jahr 1291 ward zwischen den Urkantonen zum 
Schutz der alten Rechte als unabhängige Reichslande 
der erste Bund geschlossen. Das ist der Kern, der sich 
nach und nach, trotz Sturm und Wetter, unter Gottes 
Schutz und vom Heldenblut der Väter gedüngt, zuin 
kräftigen Baum entwickelte. Das Bundesfest, das in 
den ersten Tagen Allgusts stattfindet, ist sonnt die Ge-
burtsfeier der heutigen Eidgenossenschaft, und als treue 
Sühne des schweizerischen Vaterlandes wollen auch wir 
mit einstimmen in den Dank- und Freudenruf, der 
in diesen Tagen durch Berg und Thal vom Rhein-Fall 
bis zu den Alpen schallt. 

Jeder Volksstamm aber feiert seine Feste nach der 
Eigenart seines Charakters, und bei dem ernsten S inn, 
der sich bei der Walliser Bevölkerung unter hartem 
Kampf um's Dasein ausgebildet, soll auch das Bundes-
fest bei uns ein ernst-feierliches Gepräge tragen. Wie 
unsere Väter nach jedem Siege auf der Wahlstatt nie-
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derknieten, um dem Allerhöchsten die Ehre zu geben 
und ihm für seinen Beistand zu danken, so wollen auch 
wir den sechshundertjährigen Gedenktag des Urspnmgs 
der schweizerischen Eidgenossenschaft in ihrem S inn und 
Geiste begehen. Die freudige Stimmung hat leider das 
schwere Eisenbahnunglück bei Möuchenstein bedeutend * 
darniedergedrückt; daneben aber macht sich immer doch 
das Gefühl der Dankbarkeit gegen den Herrn geltend, 
der das Schweizervolk durch Jahrhunderte hin an 
schützender Vaterhand zu seinem gegenwärtigen Stand 
der Entwicklung und Blüthe geleitet. 

Wohl gab es manche Stunde schwerer Prüfung, 
durch gegenseitige Treue und festes Zusammenhalte» 
aber ward sie stets siegreich bestanden: darum wollen 
wir an diesen Gedächtnißtagen zum Gott der Väter 
beten, daß er ihren Muth im Augenblick der Gefahr, 
ihr Gottvertrauen im Unglück und die opferfreudige 
Bruderliebe auch im Herzen der Enkel erhalte. 

Möge jeder Eidgenosse an diesem feierlichen Tage 
großer Erinnerungen im Gefühl der Zusammenge-
Hörigkeit den Schwur erneuern, den Bund der Treue 
gewissenhaft zu halten, die ausrichtige Ueberzeugung 
gegenseitig zu achten und inannhaft einzustehen für 
Recht und Freiheit. I n dieser Geistesstimmung laßt 
uns dieses vaterländische Fest begehen, dann können 
wir unter Gottes Beistand mit froher Zuversicht der 
Zukunft entgegenfchauen, das heilige Erbe der freien 
Väter steht in sicherer Hut! 
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Beschluß 
vom. 7. Ju l i 1891, 

betreffend 

die sechshundertftt Gedächtnißfeier der Gründung der 
schweizerischen Vidgenoffenschaft. 

Der S t a a t s r a t h des Kantons W a l l i s , 

Zum Zwecke der würdigen Feier des Gedächtnisses 
der Gründung der schweizerischen Eidgenossenschaft; 

I m Einuerständniß mit dem Hochw. Oberhaupt uuseres 
Kirchensprengels, 

Meschl'ießt: 

Art. 1. Am ersten nächsten August, Abends um 
0 Uhr, wird das Fest in allen Pfarreien des Kantons 
mit sämmtlichen Glocken eingeläutet. 

Art. 2. Am folgenden Tage, Sonntags, wird in 
allen Pfarreien ein feierlicher Gottesdienst mit Te 
Dem ii abgehalten, welchem sämmtliche Behörden amt-
lich beiwohnen. 



— 206 — 

Die Hochw. Hrn. Pfarrer sind ersucht, in ihrer 
Predigt auf den Gegenstand dieses Festes Bezug zu 
nehmen. 

Art. 3. Nach dem Nachmittagsgottesdienst wird die 
Schuljugend auf öffeutlichem Platze versammelt, und 
ihr da, nach einer dem Anlaß entsprechenden Anrede, 
das Gedenkblatt an dieses Fest ausgetheilt. 

Die Gesang- und Musikgesellschaftei! sind eingeladen, 
durch ihre Mitwirkung die Feier zu erhöhen. 

Art. 4. Um 8 Uhr Abends werden auf den Höhen 
Freudenfeuer angezündet und Böllerschüsse verkünden 
den Schluß des Festes. 

Art. 5. Weitere Bestimmungen zur Hebung der 
Feier je nach den Ortsuerhältnissen sind den t i t l . Ge-
meindebehörden überlassen. 

Die Munizipalräthe sind zum Aufgebot von Mi l i tär 
in der Gemeinde ermächtigt. 

Art. 6. I n Sitten, dem Sitz der Kantonsregierung, 
werden am Vorabend und am Tage der Feier selbst 
Kanonensalven abgegeben. 

Am 2. August, Abends 8 Uhr, gebe» ebenfalls 
Kanonenschüsse das Zeichen zum Anzünden der Freu-
deufeuer in der Umgegend und zur Beleuchtung der 
öffeutlichen Gebäude der Hauptstadt. 
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Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 3. Juli 
1891. 

Gegenwärtiger Beschluß soll am Sonntag den 19. 
und 26. nächsten Juli in allen Gemeinden des Kan-
tons veröffentlicht und angeschlagen werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

Moten. 

Der Staatsschreiber: 

"Sfatteoea. 



Beschluß 
von 25. ^cumonat 1891. 

betreffend 

eine Grgänzungswahl für zwei Abgeordnete auf den 

Großen Rath. 

Ter Staatsrath des Kantons Wal l is , 

Eingesehe» den Hinschied des Herrn Alexander Seiler, 
DON Vlitzingen, und das unterin 24. lanfexden Heu-
monat, zufolge seiner Wahl in das schweizerische Bundes-
gericht, eingereichte Entlassungsgesuch des Herrn Felir 
Clansen, von Miihlebach, welche vo>» Bezirk Goins für 
die gegenwärtige Äintsperiode als Abgeordnete auf 
den Großen Rath erwählt worden waren; 

Eingesehen den Artikel 41 der Staatsoerfassuug; 

Auf den Autrag des Departeiueutes des Innern; 
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MeschNsßt: 

Art . 1. Die Urversammlungen der Gemeinden des 
Bezirkes Goms sind auf Sonntag, nächsten 9. August 
einberufen, um zur Wahl zweier Abgeordneten auf den 
Großen Rath zu schreiten. 

Ar t . 2. Die Wahl und Uebermittlung der auf die 
Abstimmung bezüglichen Akten soll nach Vorschrift des 
betreffenden Wahlgesetzes vom 24. Mai 1876 statt
finden. 

Ar t . 3. Das Central-Schreibamt für die Stimmen-
abzählung des Bezirkes Goms wird sich in Niederwald 
versammeln, ohne der spätern Bezeichnung des Haupt-
ortes dieses Bezirkes Eintrag zu thun. 

Gegeben iin Staatsrathe zu Sitten, den 25. Heu-
monat 4891, um an den Sonntagen, 2. und 9. nächsten 
August, in allen Gemeinden des Bezirkes Goms, üffent-
lich ausgerufen und angeschlagen zu werden. 

Der Präs ident des S t a a t s r a t h e s : 

L. Noten. 

Der S taa tsschre iber : 

R. Talltves. 

14 



Beschluß 
VON 4 . A u g u s t 1891 . 

betreffend 

Verbot der Ausübung des Gewerbes der französischen 
Bergführer auf Wallifer-Gebiet. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 

Eingesehen die von den Bergführern der Gemeinde 
Salvan eingereichte Klage; 

Erwägend, daß in Frankreich über Walliser Führer 
zahlreiche Bußen und selbst Gefängnißstrafe verhängt 
worden wegen Zuwiderhandlung gegen das Reglement 
der Bergführer von Chainonix, demzufolge daselbst 
ausschließlich die Führer dieser Ortschaft zur Ausübung 
ihres Gewerbes zugelassen werden; 

Nach Einsicht des Art. 19 des Polizei-Neglements 
vom 15. Juli 1887 für die Bergführer betreffend Gegen^ 
feitigkeit in Alisübung dieses Gewerbes, 
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Beschließt: 
Art. 1. Die ftanzösischen Bergführer sind von der 

Ausübung ihres Gewerbes auf dein Walliser-Gebiete 
ausgeschlossen. 

Art. 2. Die kantonalen und Gemeinde-Polizeibe-
amten haben in Gemäßheit des Polizeireglementes vom 
15. Juli 1887, betreffend die Bergführer, die Zuwi-
Verhandlungen gegen den gegenwärtigen Beschluß mit-
telst Verbal zur Anzeige zu bringen. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 4. August 
189l. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

Htoten. 

Der Staatsschreiber: 

Zalleve». 



•\ 

Gesetz 
vom 26. M a i 1891, 

betreffend 

die Einführung des Nundesgesetzes vom 11. April 1891 
über Schuldbetreibung und Konkurs. 

Der Große Rath des Kantons Wal l is , 

Eingesehen den Art. 333 des Bundesgesetzes über 
Schuldbetreibung und Konkurs, vom 1 1 April 1889; 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 

Vero rdne t : 

Erster Abschnitt. 

(Organisation. 
Art . 1. Jeder Bezirk des Kantons Wallis bildet 

einen Betreibungskreis und einen Konkurskreis. 

A r t . 2. Je nach Umständen kann das Konkurs-
amt mit dem Betreibnngsamt verbniiden werden. 

A r t . 3. Das Personal der Bctreibungs- und Kon-
kursämter besteht aus eiuem Amtsuorsteher (Betreibuugs-
beamten, Konkursbeamten) und einem Stellvertreter 
desselben. 
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Letzterer ersetzt den Amtsvorsteher, wenn dieser sich 
um Ausstände befindet oder an der Leitung des Amtes 
verhindert ist. 

Im Verhinderungsfalle oder Ablehnung des Amts-

vorsteheis und seines Stellvertreters, werden sie er-

setzt durch den Amtsuorsteher des Nachbarbezirkes in 

der Ordnung, wie diese durch das Gesetz über die Ge-

richtsorganisation vorgeschrieben wird. 

A r t . 4. Die Betreibungs- und die Konkursbeamten 
und dereu Stellvertreter werden durch den Staatsrath 
ernannt. 

Ueber die Wahl der Stellvertreter werden die Be- ' 
«litte» einvernommen. 

Bei Anlaß der Wahl der Beamten wird der Staats-
rath gleichzeitig den Amtssitz derselben bestimmen. 

A r t . 5. Die Amtsdauer der Betreibuugs- und 
Konkursbeamten und ihrer Stellvertreter ist auf 4 
Jahre festgesetzt. 

A r t . 6. Die Betreibungs- und Konkursbeamten 
sowie ihre Stellvertreter sind für den Schaden ver-
antwortlich, welchen sie durch ihr Verschulden ver-
Ursachen. 

Sie haben bei der Staatskasse eine Amtsbürgschaft 
zu leisten, welche sich für die Amtsvorsteher von Fr. 
5,000 bis auf Fr. 20,000 und für ihre Stellvertreter 
von Fr. 2,500 bis auf Fr. 10,000 belauft. 
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Die Beamten dürfe» sich nicht gegenseitig verbürgen. 

A r t . 7. Der Staatsrath kann die Betreibungs-
beamten verpflichten oder ermächtigen, in ihrem Bezirke 
die vermöge der Wichtigkeit der Geschäfte des Amtes 
oder vermöge der topographischen Lage des Amtssitzes 
nöthig werdende Anzahl von Angestellten oder Gehülfen 
sich beizugesellen. 

Der Betreibungsbeamte ist verantwortlich für die 
Handlungen des von ihm gewählten Hülfspersonals. 

Die Ernennung dieses Hülfspersonals ist der Ge-
nehmigung des Staatsrathes zu unterbreiten. 

Die Verrichtungen von nicht genehmigten Angestellten 
sind nichtig erklärt. 

A r t. 8. Die Wahl der Beamten, der Stellvertreter, 
der Angestellten und der Amtssitz sollen im Amtsblatte 
veröffentlicht werden. 

A r t . 9. Alle durch das Buudesgesetz sowohl in 
Betreibungs- als in Konkurssachen dem Richter zuge-
wiesenen Entscheidungen liegen in der Zuständigkeit 
des Bezirks-Einleitungsrichters, verbeiständet durch fei-
nen Gerichtsschreiber. 

A r t . 10. Vorbehalten bleiben diejenigen Entscheide, 
welche in Sachen von Staats- und Gemeindesteuern 
von Bußen und anderen ausschließlich dem öffentlicheil 
Rechte entsprungenen Verpflichtungen, nach Maßgabe 
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der jeweilen geltenden Verwaltungsgesetze, der Exekutiv-
gemalt zugewiesen sind. 

Handelt es sich um Steuerforderilngen, so ist der 
Schuldner, bevor er irgend welche Einsprache geltend 
inachen kann, zur Bezahlung des eingeforderten Be-
träges verpflichtet. Doch muß ihm derselbe durch die 
betreffende Verwaltungsbehörde wieder zilrückbezahlt 
werden, wenn die von ihm erhobene Reknrsbeschwerde 
von der Exekutivgewalt begründet erklärt wird. 

Die übrigen Forderungen öffentlich rechtlicher Natur 
sind vollstreckbaren gerichtlichen Urtheilen gleichgestellt, 
sobald dieselben durch eutgliltigen Entscheid der zustän-
digen Verwaltungsorgane festgestellt sind. 

A r t . 11. Gegen den Entscheid des Instruktions-
richters kann beim Kreisgerichte, das endgültig erkennt, 
Berufung eingelegt werde», wenn das Bundesgesetz 
die Weiterziehung vorzieht, oder wenn der Streitgegen-
stand den Werth vo» 100 Franken übersteigt. 

Jedenfalls sind nicht weiterziehungsfähig die Ent-
scheide des Eiuleitungsrichters, welche Bezug haben auf 
verspätete Einsprachen. (Art. 77 des eidgenössischen 
Gesetzes und Aufhebung des Rechtsvorfchlages. Art. 
80 bis 84). 

A r t . 12. Der Bezirkseinleituugsrichter entscheidet 
auch : 

1. über Arrestfragen; 
2. über die Ausweisung von Miether» und Pächtern. 



— 216 — 

A r t . 13. I n ©adjeu des Nachlahvertrages ent-
' scheidet das Kreisgericht, unter Vorbehalt der Weiter-

ziehung an den Appellationsgerichtshof. 

A r t . 14. Der Einleitungsrichter ist als untere 
Aufsichtsbehörde mit der Ueberwachung des Betreibungs-
und des Konkursamtes feiues Amtsbezirkes betraut. 

A r t . 13. Gegen die Verfügungen des Einleitungs-
richters, als untere Aufsichtsbehörde, können die Be
theiligten innerhalb der durch das Bundesgesetz festge-
stellten Fristen bei der kantonalen Aufsichtsbehörde 
Beschwerde einlegen. 

A r t . 16. Kantonale Aufsichtsbehörde ist der Appel-
lationsgerichtshof, welcher seine daherigen Funktionen 
durch eiue Abtheilung von ' 3 Mitgliedern verrichtet, die 
er selbst jeweilen auf ein Jahr ails seiner Mitte 
ernennt, 

Klagen und Beschwerden au die kautouale Aufsichts-
beHürde werden an das Schreibamt des Appellations-
Hofes in Sitten gerichtet. 

A r t . 1?. Die Ueberwachuug und Beaiifsichtiguug 
der Betreibungs- und Konklirsämter durch die Bezirks-
Einleituugsrichter soll eine dauernde und fortgesetzte 
sein; diejenige durch die kantonale Aufsichtsbehörde 
äußert sich in der Regel alljährlich wenigstens einmal 
durch eine Inspektion säinmtlicher Aemter. 

Die kantonale Aufsichtsbehörde kann, wenn es die 
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Umstände erheischen, zn jeder Zeit außerordentliche 
Inspektionen anordnen. 

A r t . 18. Als untere Aufsichtsbehörde kann der 
Einleitungsrichter gegen die Betreibungs- und Kon-
knrsbellinten folgende Ordnungsbuhen aussprechen: 

1. Rüge, 

2. Geldbuße bis auf Fr. 200. 

Ist eine schwere Strafe zu verhängen, so berichtet 
er an die kantonale Aufsichtsbehörde. 

Die Äintseiustellung und die Amtsentsetzung werden 
auf Antrag der kantonalen Aufsichtsbehörde durch den 
Staatsrath verhängt. 

A r t. 19. Die durch die Gerichtsbehörden auf Gruud 
der Art. 9, 11, 12 und 13 dieses Gesetzes getroffenen 
Entscheidungen werden in die gewöhnlichen Gerichts-
Protokolle, die Verfüglingen der unteren Aufsichtsbe-
Horden dagegen (Art. 14), sov'ie jene der kantonalen 
Alifsichtsbehörde (Art. 15 und 16), in besonders hiefür 
eingeführte Protokolle eingetragen. 

A r t. 20. Die Betreibungs- und Konklirsbeamten 
beziehen als Gehalt die vom Vundesrathe in einem 
Gebührentarif festgesetzten Sporteln, 

A r t . 21. Der Staatsrath bezeichnet eine oder 
mehrere aus den im Kantone bestehenden Finanzan-
anstalteil, bei welchen alle durch das Buudesgesetz vor-
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geschriebenen Depositen gemacht werden müssen. (Depn-
sitenanstalten). 

Er wird sich von denselben hinreichende Sicherheiten 
in guten Inhaberpapieren leisten lassen, welche in der 
Staatskasse hinterlegt bleiben. 

A r t . 22. Die Betreibungs- und Konkursbeawten 
können weder Mitglieder des Appellationsgerichtshofes, 
der Kreisgerichte, noch des Großen Rathes sein. 

Ebenso ist ihnen die Ausübung des Advokatenberufs, 
sowie das Gewerbe eines Geschäftsagenten oder Ban-
kiers untersagt. 

A r t. 23. Der Große Rath kann durch ein Dekret 
die Anzahl und Umgrenzung der Betreibungs- und 
Konkurskreise, sowie die Minimal- und Maximalau-
sätze der von den Betreibungs- und Konkursbeamten 
und ihren Stellvertretern zu leistenden Amtsbürgschaft 
abändern, sowie die Unverträglichkeiten, welche auf 
diese Beamten anwendbar sind. 

Der Art. 20 kann ebenfalls vermittelst Dekretes ab-
geändert werden. 

Z w e i t e r A b s c h n i t t . 

Verfuhren. 
A r t. 24. Für Streitsachen, welche nach dem Nun-

desgesetze im beschleunigten Verfahren zll behandeln 
sind, gelten die gegenwärtigen Bestimmungen der bür-
gerlicheu Prozeßordnung über summarische Verfahren 
uuter folgenden Abänderungen: 
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Die Parteien weiden auf kurz bemessenen Termin 
geladen. 

Die Vorladungsfristen dürfen acht. Tage nicht über-
schreiten und laufen, wie auch die Beweisfristen selbst 
während den Profanferien. 

Die Frist, innert welcher das Gegenbeweisbegehren 
gestellt werden muß, ist auf 8 Tage beschrankt. 

Sobald der Einleitungsrichter den Handel als spruch-
reif betrachtet, wird er die Instruktion desselben schließen 
und von Amtswegen die Schlußverhandlungen ansetzen. 

Gegen die Partei, welche zu denselben nicht erscheint, 
ist das Urtheil im Contumazwege zu erlassen. 

Dieselbe kann jedoch in den zehn Tagen nach der 
Anzeige des Contumazurtheils die Gegenpartei vorladen, 
um die Aufhebung desselben zu erwirken und eventuell 
zu den Debatten zu schreiten. 

A r t. 25. Alle Urtheile, welche in Streitsachen er-
lassen werden, für welche das befchleuiligte Prozeßver
fahren zur Anwendung kommt, müssen in acht auf die 
Sitzung folgenden Tagen durch den Gerichtsschreiber 
entweder an die Person selbst oder vermittelst auf der 
Post eingeschriebenen Vrief angezeigt werden, unter 
Verantwortlichkeit des fehlbaren Beamten oder Ange-
stellten. 

Der diesfalls im Fehler sich befindende Augestellte 
hat eine Disziplinarstrafe von 5 bis 20 Franken zu 
bezahlen. 
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A r t . 26. Wird gegen den Entscheid des Einlei-
tungsrichters Berufung eingelegt, so hat dieses unter 
Verfallsstrafe in der Frist von zehn Tagen seit der 
Anzeige des Urtheils zu geschehen.. 

Wenn die Anzeige vermittelst eingeschriebenem Brief 
geschieht, fängt die Appells-Frist erst seit Empfang 
des eingeschriebenen Briefes an zu laufen. 

A r t . 27. I n allen Fällen muß das Hanvturtheil 
der letzten kantonalen Instanz spätestens binnen fechs 
Monaten feit der AnHebung der Klage erfolgen. 

A r t . 28. Die vorstehenden Bestimmungen find 
auch auf das Prozeßverfahren für die Erledigung von 
Nechtsvorfchlägen und von Konkursbegehren anwendbar, 
vorbehaltlich der im Bundesgefetze vorgesehenen abge-
kürzten Fristen und besonderen Formen. 

A r t . 29. Nebst den Beweismitteln, die in Civil-
fachen zulässig sind, kann das Gericht in Handelsange-
lcgenheiten den Beweis durch anerkannte Faktur, durch 
Correfvondenz, durch regelmäßig gehaltene Bücher der 
Parteien und durch Zeuge» zulassen. 

D r i t t e r Abschnitt. 

Tiliill'chtlillie ßestimmnngen. 

A r t. 30. Wenn die Sonderling der Hinterlassen-
schaft nach Maßgabe von Art. 899 und den folgenden 
des Civilgefetzbuches begehrt worden ist, sowie auch in 
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den Fälle» von Erbschaftsausschlagungen mit oder ohne 
Anrufung der Nechtswohlthat des Inventars (beni-
ficiurn inventarii), bilden die Bestandtheile der Ver-
lasseuschaft eine besondere Masse, aus welcher die An-
sprüche der Erbschastsgläubiger befriedigt werde» müssen. 

A r t . 31 . Der Hypothekargläubiger, welcher Betrei-
bung nachsucht, auf Deckung aus dein ihm verpfändeten 
Grundstücke, hat Anspruch auf jene Früchte, die zur 
Zeit der Anzeige des Zahlungsbefehls auf dem Gruud-
stücke noch gehangen, es fei denn, diefe Früchte wären 
vor der angeführten Anzeige bereits gesetzlich veräußert 
worden.. 

Sein Vorzugsrecht bleibt auch dann bestehen, wen» 
er die Deckung nur aus de» Früchte» des ihm ver-
pfändeten Grundstückes begehrt. 

Das hier oben festgesetzte Vorzugsrecht erstreckt sich 
ebenfalls auf die bürgerliche» Früchte des Grundstückes 
von der Anzeige des Zahllingsbefehles an. 

A r t. 32. Bei der Versteigerung von Liegenschaften 
bleiben die rechtsgültig errichteten und eingeschriebene» 
Hypotheken nach ihrem Rang von Rechtswegen auf 
dem versteigerten Grundstücke haften und werden bis 
zum Betrage der Kaufsumme dem neuen Erwerber 
überbunden. 

A r t. 33. Der Uebergang des Eigenthums an der 
versteigerten Liegenschaft auf den neuen Erwerher wird 
durch den im Steigerungsprotokoll beurkundeten Zuschlag 
bewirkt. 
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Die Mutation in den Steuerregistern findet auf Be-
trieb desjenigen Beamten statt, welcher die Versteige-
rung geleitet hat. 

Drittiuanu gegenüber äußert der Verkauf seine 
Wirkung erst vom Zeitpunkte der Eintragung in die 
Register des, Hypothekaramtes an. 

Bis zur Bezahlung der Kaufstlinuie haftet die Liegen-
fchaft als gesetzliche Hypothek, welche auf dem Hypo-
thekaramt einzuschreiben ist. 

Einschreibung und Eintragung (inscription 6t trans-
cription) finden auf Betrieb und unter der Verantwort-
lichkeit des betreffenden Betreibungs- oder Konkursmntes 
statt. 

A r t . 34. Die Bewilligung zur Streichung der 
Hypothekareinschreibung und der Eintragungen wird 
mittelst eines, nach Maßgabe des kantonalen Rechtes 
ausgestellten authentischen Aktenstückes ertheilt; dieser 
Akt bleibt auf dem Hypothekaramte hinterlegt. 

Der Kollokationsplan bezeichnet die Einschreibungen 
und Eintragungen, welche zufolge der Kollokatio» ge-
löfcht werden sollen. Diese Streichuugeu werden ans 
Veranlassung des mit der Betreibung oder dem Kon
kurs betraute» Beamte» vorgenommen. 

Jedoch muß der Streichung eine Anzeige an den 
Gläubiger vorausgehen nach Vorschrift der Art. 1961 
und 19(52 des Eivilgesetzbuches. 

A r t. 35. Wenn durch deu Erlös der Pfnudver-
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werthmig die Forderung des Gläubigers nicht voll-
ständig gedeckt wird, so behält dieser für den unge-
deckten Theil derselben den Rückgriff gegen den Schuld-
ner und die Schuld besteht für diesen Theil als per-
sönliche oder Chirographarschuld fort. 

A r t. 36. Um Drittniann gegenüber wirksam zu 
sein, muß die Pfändung einer Liegenschaft aus Ver-
anlassung des Betreibungsbeamten auf dem Hypothekar-
amt eingetragen werden. 

A r t . 37. M i t Ausnahme dessen, was,im folgen
den Artikel gesagt irnrd, richtet sich der Rang der 
Grundpfandgläubiger untereinander nach dem Datum 
der Einschreibung der Hypothek. 

Diese erhält ihren Rang erst uom Tage der Ein-
schreibnng an, welche auf Begehre» des Gläubigers 
oder eines Dritten, in dessen Name» in den Registern 
des Hypothekar-Amtes in der durch das Ciuilgesetzbuch 
vorgeschriebenen Art lind Form stattgefunden hat. 

A r t . 38. Die im Art. 1885 Nr. 1, 3 und 4 des 
Eiuilgesetzbuches erwähnten gesetzlichen Hypotheken gehen 
selbst denjenigen Hypotheken im Range voran, welche 
vor dem Eintritt der Thatsache» errichtet worden sind, 
welche die gesetzliche Hypothek begründet haben, immer-
hin aber nur bis zum Belange des Mehrwerthes, 
welcher den hypothezirten Liegenschaften ans diesen 
Thatsachen erwachsen ist. 

A x t. 30. Wen» zur Sicherung eines Capitals, 
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welches Zins oder einen andern jährlichen Ertrag ab-
wirft, eine Hypothekareinschreibung stattgefunden hat, 
so berechtigt derselbe zum Begehren, daß drei verfallene 
Iahreszinse und der laufende mit dem gleichen Rang,, 
wie das Kapital selbst, kollozirt werden. 

Für frühere Zinfe lind Rückstände kann der Gläubiger 
gesonderte Einschreibungen begehren, welche jeweilen 
von ihrem Datum an besonderes Pfandrecht bewirken. 

Die zur Sicherung des Kapitals vorgenommene 
Einschreibung bewirkt außerdem uoch, daß auch die 
Auslagen für Urkunde, Einschreibung und die gewöhn-
lichen Vetreiblingskosten dasselbe Pfandrecht geuießen 
und im gleichen Rang kollozirt werden müssen, wie das 
Kapital, selbst dann, wenn bei der Einschreibung der 
Betrag dieser Kosten nicht in Gemäßheit von Art. 4896 
des Civilgesetzbuches angegeben worden wäre. 

A r t. 40. Die Forderung der Ehefrau des Gemein-
schuldners für ihr iu die Ehe gebrachtes oder während 
der Ehe durch Erbschaft oder Schenkung von Seite 
dritter Personen erworbenes Vermögen, ist für die 
Hälfte priviligirt, nach dem vom Vundesgefetze vorge-
schriebe»«» Rang (Art. 219). 

A r t . 41. Die Forderungen, welche ihren Ent-
stehungsgrund in den ehelichen, elterlichen oder vor-
mundfchaftlicheu Verhältnissen haben, können die Ehe-
frau, die Kinder, die Mündel und Verbeistäudeteu des 
Schuldners, während einer Frist vou vierzig Tagen 
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auch ohne vorhergegangene Betreibung 011 der Pfänd
ung theilnehmen, in Geniäßheit des Art. 111 des 
eidgenössischen Gesetzes über die Schuldbetreibung. 

Vierter Abschnitt. 

Sltllsteltimmllngen. 

» A r t. 42. Der Schuldner des Genieinschuldners^ 
sowie derjenige, welcher Sachen des Gemeinschuldners 
besitzt, wird, wenn er binnen Monatsfrist seit der 
Bekanntmachung des Konkurses, die ihm laut Art. 
232, §§ 3 und 4 des Bundesgesetzes über Schuldbe-
treibung und Konkurs obliegenden Verpflichtungen nicht 
erfüllt, mit einer Ordnungsbuße von 5—50 Franken 
bestraft. 

A r t . 43. Mit Geldbußen von 5—100 Franken 
oder mit Polizeihaft von 5—30 Tagen werden bestraft: 

a) Der Schuldner, welcher der gesetzlichen Aufforde-
rung der angesetzten Pfändung, der Ausnahme 
des Güteruerzeichnisses oder der Vollziehung des 
Arrestes beizuwohnen oder sich dabei vertreten 
zu lassen, keine Folge leistet, oder seine Ver-
mögensstücke mit Einschluß derjenigen, welche sich 
nicht in seine!» Gewahrsam befinden, sowie seine 
Rechte und Forderungen gegen Drittinann nicht 
angibt; 

b) Der in Konkurs gerathene Schuldner, welcher 
•15 
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der im ihn engangeuen Aufforderung entgegen 
der Aufuahlue des Güteruerzeichuisses nicht bei-
wohnt, dein Konknrsanite nicht alle seine Ver-
niögentzstücke angibt, oder während der Dauer 
des Konknrsoerfahrens sich der Verfügung der 
iionknrsverwaltnng entzieht; 

c) Die erwachsenen Personen, welche mit dein uer-
storbenen oder flüchtigen Konkursiten in einein 
Haushalte gelebt haben, und sich weigern, dein 
Koiikursanite die Verrnügensstücke desselben an
zugeben und zur Verfügung zu stellen, 

A r t . M. Ein Schuldner, ivelcher der Vetreibnng 
auf Pfändung unterworfen ist, und der in der Absicht 
eine bevorstehende Schuldbetreibung fruchtlos zu inachen: 

1. Vermögensgegenstände verheimlicht, beseitigt oder 
büsiuillig zerstört. 

2. Dlirch Anerkennung erdichteter Schulden, bewirkt, 
daß angebliche Gläubiger auf dem Wege der 
Pfäuduug dem berechtigten Gläubiger zuvor-
kommen, oder durch Aufchlußpfändung deren 
Antheil schmälern, wird bestraft: 

a) wenn der.enstandene Schaden .*)00 Franken 
nicht übersteigt, mit einer Vnste bis auf 
200 Franken oder mit einer Gefängnißstrafe 
bis auf 60 Tage; 

b) wenn der Schaden 500 Franken übersteigt, 
mit einer Buhe bis auf 500 Franken oder 
mit einer Gefängnißstrafe bis auf ?> Jahre. 
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A r t. 4ü. Wird mit den im vorgehende» Artikel 
vorgesehenen Strafen bestraft: 

a) Der Schuldner, welcher es unterläßt, dafür zu 
sorgen, daß die inventarisirten Verniögeuüstücke 
vorhanden bleiben oder dnrch gleichwerthige er-
setzt werden; 

h) Der Schuldner, welcher gegen das Verbot des 
Vetrcibungsbeamten über geufnudete oder mit 
Arrest belegt Vermögensgegenstände verfügt; 

c) Der Schuldner, welcher seit der Zustellung des 
Zahlungsbefehls Gegeustäude beseitigt oder zer
stört hat, an welchen der Vermiether oder der 
Verpächter ein Netentiousrecht geltend gemacht, 
und bezüglich derer nach Art. 283 des Bundes-
gefetzes ein Verzeichnis; angefertigt wordeil ist. 

Die Buße und die Einsperrung können 
cumulntif ausgesprochen werden. 

A r t. W. Des einfachen Naukerots niacht sich 
schuldig und wird mit einer Vuße von 20 auf 100 
Franken oder zu einer Eiusperrung von 15 Tageu' bis 
auf <> Äiounte bestraft, der im Konkurs befindliche 
Schuldner, welcher im Handelsbuche eingeschrieben ist: 

] . Die durch ttesetz, Keschäftssitte, Art und Um-
fang des Geschäftsbetriebes, geforderteil Bücher 
entweder gar nicht oder in solcher Unordnung 
geführt hat, daß daraus fei» Vermögensstand 
nicht ersehen werden kaun; 
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2. Fingirte Wechsel in Umlauf gesetzt oder acceptirt 
sich in einen inihbräuchlichen Austausch von 
Wechselunterschriften eingelassen ober Wechsel mit 
fingirter oder ungenügender Provision bezogen hat; 

3. Sich in rein vom Zufall abhängige Unterneh-
nulngeil in Börsen- oder Waarenspekulationen 
(Differenzhandel) eingelassen, welche das Maß 
seiner finanziellen Kräfte bedeutend überstiegen 
haben; 

4. Persönlich oder in seiner Haushaltung einen zu 
seinen Einkünften und seinein Erwerb in keinem 
Verhältniß stehenden Aufwand getrieben. 

A r t . 47. Des betrügerischen Bankerots macht sich 
schuldig und wird mit Gefängniß bis auf eiuen Mo-
nat mindestens oder mit Zuchthaus bis zu 3 Jahren 
bestraft: 

Der in Konkurs gerathene, im Handelsregister ein-
getragene Schuldner: 

1. Wenn er sein Vermögen ganz oder theilweise 
verheimlicht oder beseitigt hat; 

'2. Wenn er seine Geschäfts- und 3lechuungsbücher 
verheimlicht, gefälscht oder wahrheitswidrig ge-
führt; 

3. Wenn er feinen Gläubiger durch wissentlich fal-
fche Angaben, durch fälschliche Anerkennung von 
Schulden oder durch fingirte Geschäfte oder 
Verträge getäuscht; 

4. Wenn er nach Aufnahme des Güteruerzeichnisses 
Inuentarstücke bei Seite schafft, und 
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5. Wenn er, nach ansgebrochenem Konkurse Massa-
gut beseitigt oder sonst darüber verfügt hat. 

A r t . 48. Die Direktoren, Geschäftsführer, Ver-
walter, Aufseher und sonstigeil Vertreter oder Bevoll-
mächtigen einer in Konkurs gerathenen Handelsgesell-
schuft, sowie auch jene Personen, welche unter einein 
fremden oder fingirten Namen Handelsgeschäfte treiben, 
werden, wenn sie sich in ihrer Geschäftsführung einer 
in den Art. 46 und 47 dieses Gesetzes vorgesehenen 
Handlung oder Unterlassung schuldig gewacht, nach 
den Bestimmungen dieser Artikel bestraft. 

A r t. 49. Die gegen die Gehülfen verhängte Strafe 
besteht höchstens in drei Viertheilen und jene gegen 
die Begünstiger höchstens in der Hälfte derjenigen, 
welche von dein Gesetze gegen den Urheber der Ueber-
tretung verhängt ist. 

A r t. 50. Die Verfügungeu, enthalten im allge-
meinen Theil des Strafrechtes, find auch auf die Ver
geh» des gegenwärtigen Gesetzes anwendbar, insofern 
dieselben den hier vorangehenden Vorschriften nicht 
widersprechen. 

A r t . 51. Insofern sie die Gegenwart des Gemein-
schuldners als nothwendig erachten, können das Kon-
kursamt oder die Massaverwaltung beim Einleitungs-
richter das Begehren stellen, daß der Konknrsit zu ihrer 
Verfügung gestellt werde. Der Einleituugsrichter wird 
zu diesem Zwecke die nöthigen Maßnahmen treffen. 
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A r t . 52. I n den in den Artikel» 42 und 43 dieses 
Gesetzes vorgesehenen Fällen wird der Einleitungsrichter ° 
von Amtswegen einschreiten und nach Anhörung der 
Parteien auf das Gutachten des Berichtstellers darüber 
auf summarische!» Wege endgültig entscheiden. 

Die in den Art. 44, 45 und 40, 47, 48 ange
drohten Strafen aber werden nach einer in Genmßheit 
der Bestimmungen der Strafprozeßordnung durchge-
führten Untersuchung durch die ordentliche Korrektiouel-
und Kriminal-Gerichte verhängt. 

A r t. 53. Der Betreibungsbeamte, das Konkurs- ' 
amt und die Konkursverwaltung werden über die Zu-
widerHandlungen gegen die vorstehenden Strafartikel 
Anzeige und Strafklage aufnehmen und dieselben dem 
Einleitungsrichter übermitteln. 

Die Anzeigen und Klageu, welche von anderen Be-
amten oder Angestellten oder von Geschädigten und 
anderweitigen Interessenten ausgehen, sind an das 
Betreibuugs- und eueutuell an das Konkursamt zu 
richten, von wo alis dieselben ebenfalls dem Einleituugs-
richter übermittelt werde». 

F ü » f t e r Abschnit t . 

ArliergllngZIitstimmiiWrn. 

A r t. 54. Als Urkunde, welche dem Zahlungsbefehl 
des Bundesgesetzes entspricht, gilt das Vetreibnngsbot 
des bisherigen Rechtes. 
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A r t. 55. Bei Liegenschaftssteigerliilgen infolge von 
Pfändung oder Konkurs ist der Zuschlag nur dann 
gestattet, wenn das Angebot 30 % des Schatzungs
werthes erreicht. 

Im Konkurse wird die Kollokatiou der ©laubiger 
im Falle des NichtVerkaufes mit Abschlag von 25 °/0 

des Schatzungswerthes stattfinden, 

t Diese Nestimmnngen bleiben bis zum 1. Januar 
1900 in Kraft, beziehen sich jedoch nicht auf diejenigen 
Hnpothekarfchuldtitel, welche seit dem Inkrafttreten des 
gegenwärtigen Gesetzes errichtet werden. 

A r t. ~>G. Die Betreibungen, Konkurse, Verlassen-
schnfts-Liiiuidationen und Arreste, für welche laut Art. 
319 des Vundesgefetzes das kantonale Recht maßgebend 
bleibt, werden von den bisherigen Veamteu und Be-
Horden zu Ende geführt. 

A r t . 57. Die vor dem 1. Januar 1892 begonnenen 
Betreibungen und erwirkten Arreste müssen, unter 
Peremptionsstrafe, sofern sie bewegliche Gegeilstände 
betreffen, binnen einem Jahre, und wenn sie Liegen-
schaften beschlagen, binnen 3 Iahreu von genannten 
Datum an gerechnet, ausgetragen sein. 

Die Dauer des Handels, während welcher die Ve-
treibung aufgehalten wird, ist in diesen Fristen nicht 
mitzurechnen. 
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Art . 58. Die vor dem 1. Januar 1892 pendent 
gewordenen Konkurse, Vermögensabtretungen und Liqui-
dationen ausgeschlagener Verlassenschaften müssen bis 
zum 1. Januar 1835 durchgeführt und erledigt sein. 

Ar t . 59. Schuldner, deren Vermögen am I. Januar 
1892 einer Konknrsliquidation unterworfen oder ganz 
oder theilweise gepfändet oder mit Arrest belegt ist, 
sind zur Einreichung des durch das Vuudesgesetz ein
geführte» Nachlaßbegehrens berechtigt. 

A r t . 60. Die Einzugsprokuratorcn bleiben für die 
Durchführung ihrer vor dem 1. Januar 1692 an-
hängigen Geschäfte, während den in den Artikeln 56, 
5? . und 58 diefes Gesetzes den bisherigen Behörden 
uud Beamten eingeräumten Fristen, zur Ausiibuug 
ihres Gewerbes ermächtigt. 

A r t . 61. Die erste Amtsperiode der Vetreibungs-
uud Konkursbeamte», ihrer Augestellten und Weibel, 
geht ausnahmsweise schon mit dein 1. Juli 1893 zu 
Ende. 

Art . 62. Die Gesetze vom 19. November 1870 
über die Schuldbetreibung, und über das Konkursuer-
fahre», die Bestimmungen über die Ausübung der 
Professiou der Einzugsprokuratorcn, und insbesondere 
das Gesetz vom 24. Mai 1876, betreffend die von 
denselben zu leistenden Bürgschafte», sind widerrufen. 
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Vorbehalten bleibe» die in den Artikeln 55, 56, 
57, 58 und 60 dieses Gesetzes vorgesehenen Ueber-
gangsbestimmungen. 

So gegeben ini Großen Rathe zu Sitten, den 26. 
Mai 1891. 

Der Präsident des Großen Rathes: 

Johann Maria von Chastonay. 

Die Schriftführer: 

P . L. In-Albon. - Cyr. Joris. 
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Der schweizerische SundeZrath 

Nach Einsicht des Ausfiihrllngsgesetzes des Kantons 
Wallis zum Bnndesgesetze vom 11. April 188!) über 
Schuldbetreibnng und Konkurs; 

Kraft der Artikel '28, 2!) und 333 des Vundes-
gefetzes über Schuldbetreibung und Konkurs; 

Alif den Bericht und Antrag seines Justiz- und 
Polizeidepartemeutes; 

E r w ä g e n d : 

Daß das vorgenannte, vom Großen Rathe des 
Kantons Wallis erlassene Gesetz die den Kantonen 
durch das erwähnte Bundesgesetz auferlegten Bedin-
gungen zu erfülle» scheint und übrigens nichts enthält, 
was mit dem Letztern im Widerspruch stehen würde. 

Beschließt: 

Dem Ausführuugsgesetz des Kantons Wallis vom 
26. Mai 1891 znm Bundesgefetze vom 11. April 
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1889 über Schuldbetreibung und Konkurs wird die 
eidgenössische Genehmigung ertheilt. 

Bern, den 30. Juli 1891. 

Namens des schweizerischen Vundesrathes: 

Für den Bundespräs identen: 

Troz. 

Der Buudeskanzler : 

lltingier. 
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Der Stcmtsrath des Kantons Wallis 

Beschließt: 

Das gegenwärtige Gesetz soll Sonntag, den nächsten 
6. September, in allen Gemeinden des Kantons uer-
öffentlicht werden, uin am 1. Januar 1892 in Kraft 
zu treten. 

I n Ersatz des Anschlages werden bis zum ersten 
nächsten Januar Exemplare des gegenwärtigen Gesetzes 
bei dein Munizipal-Schreibamte jeder Gemeinde auf-
gelegt, wo die Bürger uon demselben Kenntniß nehmen 
können. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 4. August 
1891. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

Moten. 

Der Staatsschreiber: 

JatTeves. 



Beschluß 
»ott 4 . Keptelnber 1891, 

betreffend 

Aussetzung van Prämien für die Vertilgung 

schädlicher Thiere. 

Ter Staatsrath des Kantons Wallis, 

Wille»s die Vertilgung von dein Wild und der Land-
wirthschaft schädlichen Thieren zu begünstigen; 

Eingesehen den Artikel 23 dec Bundesgesetzes vom 
17. September 1875, über Jagd- und Vogelschutz, 

MeschNeßt: 

A r t . 1. Die Staatskasse bezahlt den patentirten 
Jägern und wahrend der Dauer der Jagd für die 
Vertilgung eines alten Fuchses: 

' vom 1. bis 30. September Fr. 2. — 
und vom 1. Oktober bis zum 15. 

Dezember „ 1. — 
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Für den Fang, junger Füchse desselben Jahres wird 
bezahlt: 

vom 1. bis 30. September Fr. 1. — 
vom 1. Oktober bis zum 15. Dezember „ —. 80 

A r t . 2. Während der ganzen Dauer der Jagd 
wird für die Vertilgung von Raubvögeln, wie Habicht, 
Sverber, Lämmergeier und Falke, für jedes Stück 

bezahlt Fr. —. 80 
für die Vertilgung einer Elster „ —. 40 

Art . 3. Die Kontrolle der vertilgten Thiere ge-
schieht für die Füchfe durch Ueberbringung der beiden 
vordem Pfoten nnd für die Vögel durch Ueberbriu-
gung des Kopfes. 

Art. i. Für die Vertilgung der Adler und Läm-
niergeier und unter der Bedingung, daß diese Thiere 
an das naturhistorifche Atuseum des Kantons abgeliefert 
werden, bewilligt der Staatsrath angemessene Prämien. 

A r t . 5. Die Erklärung kaun vom Jäger auf dem 
nächsten Landjägerposten gemacht werden. 

Jeder Posten führt ein Verzeichnis der gemachten 
Erklärungen, unter Angabe des Namens und Wohn
ortes des Jägers uud Bezeichnung des Ortes, wo 
das Thier erlegt worden ist. , 

Eine Abschrift der Eintragungen ist sammt den hin-
terlegten Beweisen jeden Ätonat an den Landjäger-
kommandanten zu senden. 
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A r t . (i. Die jedem Jäger zugesprochenen Prämie» 
werden vom Vezirkseinnehiner in der zweiten Hälfte 
Dezember gegen Vorweisung eines vom Justiz- und 
Polizeidepartemente ausgestellten Gutscheines ausbezahlt. 

A r t . 7. Die Wildhüter sind ebenfalls und während 
des ganzen Jahres zu den durch gegenwärtigen Ve-
schlusi ausgesetzten Prämie» berechtigt, sofern sie die 
Thiere auf dem Gebiete des ihrer Bewachung unter-
stellten Naunbezirkes erlegt haben. 

Sie erhalten für jedeu Fuchs uom 1. Mai bis zum 
1. Oktober zwei Franken und während der übrigen 
Monate des Jahres einen Franken. 

Gegeben im Staatsratbe zu Sitten, den 4. Sep
tember 18*)1, um in allen Gemeinden des Kantons 
veröffentlicht und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

Hiotcn. 

Der Staatsschreiber: 

JalTcxu»-.. 



Beschluß 
t>om 4 . Keptember 1891, 

betteffend 

die am Sonntag den 18. Oktober 1891 stattfindende 
Volksabstimmung über die Annahme oder die 
Verwerfung des Bundesbefchluffes vom 29. Jul i 
1891, betreffend die Revision des Art. 39 der 
Bundesverfassung (Banknoten), und des Bundes-
gefetzes vom 10. April 1891, betreffend den 
schweizerischen Zolltarif. 

Der S taa ts ra th des Kantons W a l l i s , 

Eillgeseheil das Vuiidesgesetz vom 19. Juli 1872 
über die Wahlen und eidgenössischen Abstimmungen, 
sowie dasjenige vom 20. Dezember 1888, betreffend 
Abänderung des Artikels 4 des vorgenannten Gesetzes; 

Eillgesehe» den Artikel 11 des Bundesgesetzes vom 
17. Juni 1874, betreffend die Volksabstiminullgen über 
Gesetze und Bundesbeschlüsse, welcher jeden Kanton 
init der Anordnung der Abstimmung auf seinem Ge
biete beauftragt; 
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Eingesehen den Bundesrathsbeschluß vom 8. Auglist 
1891, welcher die Volksabstimmung auf den 18. Ok-
tober 1891 festsetzt; ' 

Auf dcu Antrag des Departementes des Innern, 

MeschNeßt: 

A r t . 1. Die Uruersammlungen sind auf S o n n -
t a g , den 18. Oktober 1 8 0 1 , um 10 Uhr M o r 
gens , einberufen, um sich über die Annahme oder 
Verwerfung des obgenannten Bundesbeschlusses vom 
29. Juli 1891, und des Vuudesgesetzes vom 10. April 
1891, auszusprechen. 

A r t. 2. Ttimmberechtigt ist jeder Schweizer mit 
zurückgelegtem zwanzigsten Altersjahr und welcher übn-
gens vom Aktiu-Aürgerrccht durch die Gesetzgebung des 
Kantons nicht ausgeschlossen ist. 

Wenn in dieser Beziehung begründete Zweifel vor-
liegen, so muß Jener, welcher an der Abstimmung 
thciluehmen wil l , beweisen, daß er dieses Recht besitzt. 

A r t. 3. Der Schweizerbürger übt sein Wahlrecht 
im Orte aus, wo er sich aufhält, sei es als Kautons-
biirger, sei es als sich aufhaltender (wohusäßiger) 
Bürger. 

Art. 4. Stimmberechtigte, welche sich im Militär-
dienst befinden, sowie Beamte und Angestellte der Post-, 
Telegraphen- und Zollverwaltung, der Eisenbahnen und 

10 
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Dampfschiffe, kantonaler Anstalten und Polizeikorps, 
können ihre Stimmabgabe in versiegeltem Umschlag dem 
Schreibamte derjenigen Gemeinde, wo, sie als stimmbe-
rechtigt eingetragen sind, übermitteln und zwar vor der 
Stimmenzufainmenzählung. 

Der den Stimmzeddel umschließende Umschlag muß 
mit der Adresse des Wahlschreibamtes derjenigen Ge-
meinde, wo die Stimmabgabe erfolgt, sowie mit der 
Angabe des Vor- lind Geschlechtsnamens und der 
Eigenschaft oder Anstellung des Wählers versehen 
werden. 

> Die derart eingelaufenen Umschläge werden vom 
Wahlschreibamte vor der Stimmenzusammeuzählung er-
brachen und die Stimmzeddel ungeöffnet in die Urne 
gelegt. Die Namen solcher Summenden werden unter 
Vormerkung dieser Abstimmungsart in die Liste einge-
tragen. 

A r t . 5. Der Beschluß welcher den Gegenstand der 
Abstimmung bildet, sowie die Stimmzeddel, sind bei den 
Gemeindepräsidenten hinterlegt, welche zur gehörigen 
Zeit jedem stimmfähigen Bürger ein Exemplar zustellen 
müssen. 

Die Exemplare des Bundesbeschlusses und des Bun-
desgesetzes müssen wenigstens vier Wochen vor dem 
Abstimmungstage unter die Bürger vertheilt werden. 

Ar t 6. Jeder Schweizerbürger, welcher in einer 
Gemeinde wirklichen Wohnsitz hat, muß von Aints-
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wegen auf die Wahlliste dieser Gemeinde eingeschrieben 
werden, und, wenn er übergangen wurde, inuß er 
nichtsdestoweniger zur Abstimmung zugelassen werden, 
wofern die kompetente Behörde nicht den Beweis be-
sitzt, daß er durch kantonale Gesetzgebung vom Aktiv-
bürgerrecht ausgeschlossen ist. 

A r t . 7. Die Listen oder Wahlregister müssen wenig-
stens während einer Woche vor der Abstimmung üffent-
lich ausgestellt werden, damit die Wähler genügende 
Kenntniß davon nehmen können. 

A r t . 8. Das Stimmen durch Vollmacht ist unter-
sagt. 

A r t . 9. Die Abstimmung hat geheim und durch 
Abgabe eines gedruckten Stimmzeddels zu erfolgen, auf 
welchen man entweder ein Ja für die Annahme, oder 
ein Nein für die Verwerfung schreibt. 

A r t . 10. I n jeder Gemeinde oder Sektion wird 
gemäß dem vom Departemente des Innern vorge-
schrieben«» Formular ein Abstimmungsverbal ausge-
fertigt, dessen Genauigkeit die Mitglieder des kompe-
tenten Schreibamtes durch ihre Unterschrift bezeuge». 

Wen» die ans die ei»e oder die andere Koloime 
des Verbals eingetragene» Zahlen korrigirt oder aus-
gestrichen wurden, müsse» sie, um keine» Zweifel übrig 
zu lasse», u»te» gä»zlich in Buchstabe» wiederholt 
werde». 
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Sogleich nach vollendeter Abstimmung wird ein 
authentisches Doppel dieses Verbais an das kantonale 
Departement des Innern gesandt, während ein zweites 
Doppel sogleich dem Negiernngsstatthalter des Bezirkes 
zu übermitteln ist, welcher dasselbe ohne Verzögerung 
mit einer Znsammenstellung des Gesammtergebnisses-
dein gleichen Departement einzusenden hat. 

Die Verzögerung der Einsendung der Verbale wirk 
mit einer Geldbuße, welche sich auf 100 Franken be-
laufen kann, bestraft. 

A r t . 11. Die Stimmzeddel müssen sorgfältig ailf-
bewahrt werden. Dieselben werden durch die betreffen-
den Schreibämter gehörig in versiegelte Umschläge ge-
legt und an das Departement des Innern geschickt̂  
um daselbst zur Verfügung der Vundesbehürden ge-
halten zu werden. 

A r t. 12. Die Gemeindebehörden müssen sogleich 
durch telegraphische Depesche das Departement des 
Innern über das Abstimmungsresultat benachrichtigen. 

A r t . 13. Die Beschwerden, welche sich in Betreff 
der Abstimmung ergeben könnten, müssen innert der 
Frist uon 6 Tagen, von jenem Tage an gerechnet, wo 
das Resultat amtlich veröffentlicht wird, schriftlich an, 
den Staatörath gesandt werden. 

Die nach der bezeichneten Frist ttbcrschickten Ae-
schwerdcu werden nicht mehr berücksichtigt. 
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A r t . 14. Für alle durch gegenwärtigen Beschluß 
nicht vorgesehenen Fälle hat man sich nach der ein-
schlägigen Bundesgesetzgebung und nach dem kantonalen 
Gesetze über die Abstimmungen und Wahlen durch die 
Urversammlungen vom 24. Mai 1876 zu richten. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 3. September 
4891, um Sonntag, den 4., 11. und 18. nächsten 
Oktober in allen Gemeinden des Kantons öffentlich 
verlesen und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

Moten. 
Der Staatsschreiber: 

ZaNeves. 



Beschluß 
vom 25. August 1891, 

betreffend 

die Ersatzwahl eines Abgeordneten auf dem 

Großen Rathe. 

(Siehe Band XV. des ftanz. Gesetzbuches.) 



Beschluß 
vom 9. September 1891, 

betreffend 

Errichtung einer praktischen landwirthschaftlichen 
Schule. 

Der Staatsrath d?s Kantons Wallis, , 

I n der Absicht, der Bevölkerung von Wallis die 
Mittel zur Erwerbung der zur Entwickelung und 
Förderung der den Hauptzweig der Nationalökonomie 
des Kantons bildenden Landwirthschaft erforderlichen 
Kenntnisse zu verschaffen; 

I n Vollziehuug des Großraths Beschlusses vom 3. Juni 
1891, betreffend Errichtung einer Landwiithschaftsschule; 

Auf den Antrag des Departementes des Innern, 
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Beschließt: 

A r t. 1. Unter der Mitwirkung des Stiftes von 
St . Bernhard wird in Econe bei Riddes eine Schule 
errichtet, in welcher die sich der Landwirthfchaft im> 
menden jungen Leute den nöthigen theoretischen und 
praktischen Unterricht erhalten. 

A r t . 2. Das leitende und lehrende Personal wird 
im Einuerständnisse mit dem Sift uon St. Bernhard 
und auf den Vorschlag des Letztern durch den Staats-
rath ernannt. 

Der Unterrichtsplan unterliegt der Genehmigung des 
Staatsrathes. 

A r t . 3. Die Eintrittsbegehren sind sammt einein 
Geblirtsscheine, Studienzeugnissen, Gesundheitsschein und 
Leumundszeugnisse alljährlich vor dem 1. Dezember an 
den Direktor der Anstallt zu richten, welcher die Kan-
didaten zur Eintrittsprüfllng einberuft. Für die Zu-
lassung sind die Ergebnisse dieser Prüfung entscheidend. 

Jeder Schweizer, der diese Bedingungen erfüllt, 
wird zum Besuche der Schule zugelassen. 

A r t . 4. Die Dauer der Lehrzeit umfaßt zwei 
Jahre. 

Das Schuljahr beginnt am 15. Januar und endigt 
am 15. Dezember. 
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A r t. 5. Bei seiner Aufnahme in die Schule hat 
der Zögling beiin Departement« des Innern eine Ein-
trittsgebühr von 50 Fr. zu hinterlegen, die ihm nach 
Ablauf der zweijährigen Lehrzeit wieder zugestellt wird. 
Dieselbe verfällt jedoch der Schule, wenn der Zögling 
diese vor zwei Jahren verläßt oder verabschiedet wird. 

A r t . 6. Der Pensionspreis beträgt jährlich 250 Fr. 

Für unbemittelte Walliser Schüler und zu Gunsten 
von Zöglingen aus dem Kanton, die es am meisten 
verdienen, werden Stipendien errichtet. 

A r t . 7. Unterrichtsplan und Schulreglement wer-
den von der Direktion ans Verlangen Jedermann 
unentgeltlich mitgetheilt. 

A r t . 8. Für deutschsprechende Zöglinge, welche sich 
in der französischen Sprache auszubilden wünschen, wird 
vor Beginn des Schuljahres ein Vorkurs von drei 
Monaten abgehalten. 

Die Zulassungsbegehren zu diesem Kurse sind vor 
dem 15. September an die Direktion zu richten. 

A r t . 9. Am Ende jedes Schuljahres findet in 
Gegenwart eines im Einverständnisse mit dem Depar-
temente des Innern ernannten Preisgerichtes eine über 
alle Unterrichtsfächer sich erstreckende, theoretische und 
praktische Prüfung statt. 

Dieselbe ist maßgebend für die Rangordnung der 
Zöglinge nach Verdienst ihr Vorrücken in einen höhern 
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Kurs oder ihre Entlassung wegen Mangel an Befähi-
gung. 

Am Schlüsse des zweiten Schuljahres haben die 
Zöglinge eine Austrittspriifung zu bestehen und erhal-
ten ein Zeugniß über Bildungsgrad und Betragen. 
Dieses Fähigkeitszeugniß wird vom Direktor der Schule 
ausgestellt und vom Vorstand des Devartementes des 
Innern gegengezeichnet. 

Das Departement des Innern verabfolgt den besten 
Zöglingen Diplome. 

A r t. 10. Das Departement des Innern uerössent-
licht am Ende eines jeden Jahres einen allgemeinen 
Bericht über deu Staud der Schule und die Verwendung 
der ihm gewährten Kredite. 

A r t. 11. Die Dauer der Anstalt ist für eine erst-
malige Periode auf zehn Jahre vom 15. Januar an 
festgesetzt. Der mit dem Stifte von St . Bernhard ab-
geschlossene Vertrag wird alsdann auf weitere Zeiträume 
von zehn Jahren erneuert, es fei denn es kündige 
eine der vertragschließenden Parteien ein Jahr zum 
Voraus. 

A r t. 12. Zur Deckung der in Gemäßheit des ge-
genwärtigen Beschlusses vom Staate zu bestreuenden 
Kosten werden alljährlich im Kostenvoranschlag die er
forderlichen Kredite vorgesehen. 
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So beschlossen im Staatsrathe zu Sitten, den 9. 
September -1891, um Sonntag den 27. September 
und 4. Oktober nächsthin in allen Gemeinden des 
Kantons veröffentlicht und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

Moten. 

Der Staatsschreiber: 



Beschluß 
vom 3. •glottemßer 1891, 

betreffend 

die am Sonntag, den 6. Dezember 1891 , stattfindende 
Volksabstimmung, über die Annahme «der die Ner-
Weisung des Nundesbeschluffes vom 25. Juni 1891, 
betreffend den Ankauf der schweizerischen Central-
bahn. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 

Eingesehen das Vundesgesetz vom 49. Juli 4872 
über die Wahlen und Eidgenössischen Abstimmungen, 
sowie dasjenige vom 20. Dezember 1888 betreffend 
Abänderung des Artikels i des vorgenannten Gesetzes; 

Eingesehen den Artikel 44 des Bnndesgefetzes vom 
47. Jun i 4874, betreffend die Volksabstimmungen über 
Gesetze und Bundesbeschlüsse, welcher jeden Kanton mit 
der Anordnung der Abstimmung auf seinem Gebiete 
beauftragt; 
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Eingesehen den Vundesrathbeschluß vom 16. Oktober 
189-1, welcher die VoltsabstiMmuug auf den 6. Dezember 
1891 festgesetzt; 

Auf den Antrag des Departementes des Innern, 

Meschließt: 

A r t. 1. Die Uruersammliingeu sind ans Sonntag 
den G. Dezember 1891, uin '10 Uhr Morgens, einbe-
rufen, uin sich über die Annahme oder die Verwerfung 
des abgenannten Vuudesbeschlusses vom 25. Juni 1891, 
auszusprechen. 

A r t. 2. Simmberechtigt ist jeder Schweizer mit 
zurückgelegtem zwanzigsten Altersjahr und welcher 
übrigens vom Aktiubürgerrecht durch die Gesetzgebung 
des Kantons nicht ausgeschlossen ist. 

Wenn in dieser Beziehung begründete Zweifel vor-
liegen, so muß Ieucr, welcher an der Abstimmung 
theiluehmen wi l l , beweisen, daß er dieses Recht besitzt. 

A r t. 3. Der Schweizerbürger übt sein Wahlrecht 
im Orte aus, wo dr sich aufhält, sei es als Kantons-
bürger, sei es als sich aufhaltender (wohusaßiger 
Bürger. 

A r t, 4. Stimmberechtigte, welche sich im Mi l i tär-
dienst befinden, stimmen auf dem Waffeuplatze auf 
welchem sie sich befinden, Beamte und Angestellte der 
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Post-, Telegraphen- und Zollverwaltung, der Eisen-
bahnen und Dampfschiffe, kantonaler Anstalten und 
Polizeikorps, können ihre Sinnnabgabe in versiegeltem 
Umschlag dem Schreibamte derjenigen Gemeinde, wo 
sie als stimmberechtigt eingetragen sind, übermitteln 
und zwar vor der Stimmenzusammenzählung. 

Der den Stimmzeddel umschließende Umschlag muß 
mit der Adresse des Wahlschreibamtes derjenigen Gemeinde, 
wo die Stimmabgabe erfolgt, sowie mit der Angabe 
des Vor- und Geschlechtsnamens und der Eigenschaft 
oder Anstellung des Wählers versehen werden. 

Die derart eingelaufene» Umschläge werden vom 
Wahlschreibamte vor der Stimmenzusammenzählung 
erbrochen und die Stimmzeddel ungeöffnet in die Urne 
gelegt. Die Namen solcher Stimmenden werden unter 
Vormerknng dieser Abstimmungsart in die Liste ein-
getragen. 

A r t . 5. Der Beschluß, welcher den Gegenstand der 
Abstimmung bildet, sowie die Stiinmzeddel, sind bei 
den Gemeindepräsidenten hinterlegt, welche zur gehörigen 
Zeit jedem Stimmfähigen Bürger ein Eremplar zu-
stellen müssen. 

Die Exemplare des Vundcsbeschlusses muffen wenig-
stens vier Wochen vor dem Abstimmungstage unter 
die Bürger vertheilt werde». 
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A r t, 6. Jeder Schweizerbürger, welcher in einer 
Gemeinde wirklichen Wohnsitz hat, muß uon Amtswegen 
auf die Wahlliste dieser Gemeinde eingeschrieben werden, 
und, wenn er Übergängen wurde, muß er nichtsdesto-
weniger zur Abstimmung zugelassen werden, wofern 
die kompetente Behörde nicht den Beweis besitzt, daß 
er durch kantonale Gesetzgebung vom Aktiubnrgerrecht 
ausgeschlossen ist. 

A r t . 7. Die Listen oder Wahlregister müssen 
wenigstens wahrend einer Woche vor der Abstimmung 
öffentlich ausgestellt werden, damit die Wähler genü-
gende Kenntniß davon nehmen können. 

A r t . 8. Das Stimmen durch Vollmacht ist uutersagt. 

A r t . 9. Die Abstimmung hat geheim und durch 
Abgabe eines gedruckten Stimnizeddels zu erfolgen, 
auf welchen man entweder ein J a für die Annahme, 
oder ein Nein für die Verwerfung schreibt. 

A r t. 10. I n jeder Gemeinde oder Sektion wird 
gemäß dem vom Departement« des Innern vorgeschrie
benen Formular ein Abstimmungsverbal ausgefertigt 
dessen Genauigkeit die Mitglieder des kompetenten 
Schreibamtes durch ihre Unterschrift bezeugen. 

Wenn die auf die eine oder die andere Kolonne des 
Verbals eingetragenen Zahlen korrigirt oder ansge-
striechen wurden, müssen sie, um keinen Zweifel übrig 
zu lassen, unten gänzlich in Buchstaben wiederholt 
werden. 
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Sogleich nach vollendeter Abstiinmuug wird ein 
authentisches Doppel dieses Verbals au des kantonale 
Departement des Innern gesandt, während ein zweites 
Doppel sogleich dem Regierungsstatthalter des Bezirkes 
zu übermitteln ist, welcher dasselbe ohne Verzögerung 
mit einer Zusammenstellung des Gesammtergebnisses 
dem gleichen Tepartemente einzusenden hat: 

Die Verzögerung der Einsendung der Verbale wird 
mit einer Geldbuße, welche sich auf 100 Franken be-
laufen kaun, bestraft. 

A r t . 11. Die Stimmzeddel müssen sorgfältig auf-
bewahrt werden. Dieselben werden durch die betreffenden 
Schreibämter gehörig in versiegelte Umschläge gelegt 
und an das Departement des Inner» geschickt uni 
daselbst zur Verfügung der Vundesbehördeu gehalten 
zu werden. 

A r t. 12. Die Gemeiudebehördeu müssen sogleich 
durch telegraphische Depesche das Departement des 
Innern über das Abstimmungsresultat benachrichtigen. 

A r t . 13. Die Beschwerden, welche sich in Betreff 
der Abstimmung ergeben könnten, müssen innert der 
Frist von sechs Tagten, von jenem Tage an gerechnet, 
wo das Resultat amtlich uerüffeutlicht wird, schriftlich 
au deu Staatsrath gesandt werden. 

Die nach der bezeichneten Frist übcrschickten Be-
schwerden werden nicht mehr berücksichtigt. 
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A r t . 14. Für alle durch gegenwärtigen Beschluß 
nicht vorgesehenen Fälle hat mau sich nach der ein-
schlägigen Buudesgesetzgebuug und »ach dem kantonalen 
Gesetze über die Abstimmungen und Wahlen durch die 
Urversammlungen von 24. Mai 1876 zu richten. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitteu, de» 3. November 
1891, um au den Sonntagen 22. und 29. November 
und den 6. Dezember nächsthin in allen Gemeinden des 
Kautons verlesen und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes; 

Note«. 

Der Staatsschreiber i 
"2t. Jtatt'cvc's. 

17 



Beschluß 
vom 25. August 1891 

betreffend 

die Wahl eines Abgeordnete» für den Bezirk Ering. 

Siehe Band XV, Seite 241, der französischen 
Gesetzessammlung. 



Beschluß 
vom 9. September 1891 

betreffend 

Errichtung einer praltifche» landwirthschnftlichen 
Schule. 

Der Statttsrath des Kantons Wallis, 

I n der Absicht, der Bevölkerung von Wallis die 
Mittel zur Erwerbung der zur Entwickelung und Für-
derung der den Hauptzweig der Nationalökonomie des 
Kantons bildenden Landwirthschaft erforderlichen Kennt-
nisse zu verschaffen; 

I n Vollziehung des Großraths-Beschlusses vorn 3. 
Ilini 1891, betreffend Errichtung einer Landwirth-
schastsschnle; 

Auf deu Antrag des Devartementes des Innern, 

MoschNeßt: 

A r t . 1. Unter der Mitwirkung des Stiftes von 
St. Bernhard wird in Econe bei Niddes eine Schnle 
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errichtet, in welcher die sich der Landwirthschaft widmen-
den jungen Leute den nöthigen theoretischen und »ras-
tischen Unterricht erhalten. 

A r t . 2. Das leitende und lehrende Personal wird 
im Emuerständnisse mit dem Stift von St. Bernhard 
und auf den Vorschlag des Letztern durch den Staats-
rath ernannt. 

Der Unterrichtsplan unterliegt der Genehmigung 
des Staatsrathes. 

A r t . 3. Die Eintrittsbegehren sind sammt einem 
Geburtsscheine, Studieuzeuguissen, Gesundheitsschein 
und Leumundszeugnisse alljährlich vor bem 1. Dezember 
an den Direktor der Anstalt zu richte», wel6)er die 
Kandidaten zur Eintrittsprüfung einberuft. Für die 
Zulassung sind die Ergebnisse dieser Prüfung ent-
scheidend. 

Jeder Schweizer, der diese Bedingungen erfüllt, wird 
zum Besuche der Schule zugelassen. 

A r t . 4. Die Dauer der Lehrzeit umfaßt 2 Jahre. 

Das Schuljahr beginnt am 12. Januar und endigt 
am 15. Dezember. 

A r t . 5. Bei feiner Aufnahme in die Schule hat 
der Zögling beim Departcmente des Innern eine Ein-
trittsgebühr von 30 Fr. zu hinterlegen, die ihm nach 
Ablauf der zweijährige» Lehrzeit wieder zugestellt wird. 
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Dieselbe verfällt jedoch der Schule, wenn der Zögling 
diese vor zwei Jahren verläßt oder verabschiedet wird. 

A r t. 6. Der Pensionspreis beträgt jährlich 250 Fr. 

Für unbemittelte Wallifer Schüler und zu Gunsten 
von Zöglingen aus dein Kanton, die es am meisten 
verdienen, werden Stipendien errichtet. 

A r t . 7. Unterrichtsplan und Schulreglement werden 
von der Direktion auf Verlangen Jedermann unent
geltlich mitgetheilt. 

A r t . 8. Für deutfch-sprechende Zöglinge, welche sich in 
der französischen Sprache auszubilden wünschen, wird vor 
Beginn des Schuljahres ein Vorkurs von drei Monaten 
abgehalten. 

Die Zulassungsbegehren zu diesem Kurse sind vor 
dem 15. September an die Direktion zu richten. 

A r t . 9. Am Ende jedes Schuljahres findet in 
Gegenwart eines im Einverständnisse mit dem Depar-
temente des Innern ernannten Preisgerichtes eine über 
alle Unterrichtsfächer sich erstreckende, theoretische und 
praktische Prüfung statt. 

Dieselbe ist maßgebend für die Rangordnung der 
Zöglinge nach Verdienst ihr Vorrücken in einen höhern 
Kurs oder ihre Entlassung wegen Mangel an Befähigung 

Am Schlüsse des zweite» Schuljahres haben die 
Zöglinge eine Austrittsprüfuug zu bestehe» und er-
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halten ein Zeugniß über Bildungsgrad und Betragen. 
Dieses Fähigkeitszeugniß wird vvm Direktor der Schule 
ausgestellt und vom Vorstand des Departements des 
Innern gegengezeichnet. 

Das Departement des Innern verabfolgt den besten 
Zöglingen Diplome. 

A r t . -10. Das Departement des Innern veröffent-
licht am Ende eines jeden Jahres einen allgemeinen 
Bericht über den Stand dee Schule und die Verwen-
düng der ihn: gewährten Kredite. 

A r t . 11. Die Dauer der Anstalt ist für eine erst-
malige Periode auf zehn Jahre festgesetzt. Der mit 
dem Stifte von St . Bernhard abgeschlossene Vertrag 
wird alsdann ans weitere Zeiträume von zehn Jahren 
erneuert, es sei denn, es kündige eine der vertrag-
schließenden Parteien ein Jahr zum Voraus. 

A r t . 12. Zur Deckung der in Gemäßheit des gegen-
wältigen Befchlußes vom Staate zu bestreitenden Kosten 
weiden alljährlich im Kostenvoranschlag die erforderlichen 
Kredite vorgesehen. 

So beschlossen im Staatsrathe zu Sitten, den 9. Sep-
tember 1891, um Sonntag den 27. September und 
4. Oktober nächsthin in allen Gemeinden des Kantons 
veröffentlicht und angeschlagen zu weiden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
Noten. 

Der Staatsschreiber: 



Beschluß 
vom 17. Oktober 1891 

betreffend 

die Wahl von zwei Abgeordneten für den Vezirl 
Sitten und Montheh. 

Siehe Band XV, Seite 257, der ftanzüsischen 
Gesetzessmninlung. 



Beschluß 
vom 10. Oktober 1891 

betreffend 

Vollziehung der Nundesgesetze über die Unfälle in den 
Fabriken nnd die Haftpflicht der Inhaber von Ge-
werben und der Unternehmer von Arbeiten. 

Der Staaisrath des Kantons Wallis, 

I » Vollziehung der Bundesgesetze vom 23. Vtärz 1877, 
betreffend die Arbeit in den Fabriken, sowie vom 
25. Iuui 1881 und 26. April 1887, betreffeud die 
Haftpflicht; 

Auf den Antrag des Justiz- und Polizeidepartementes, 

Meschließt: 
A r t . 1. Die Ciuilstandsbeamte» werden als die im 

Art. 4 des Gesetzes vom 23. März 1877, betreffend 
die Arbeit in den Fabriken, vorgesehene Lokalbehörde 
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bezeichnet, welche die Anzeige, der in den Fabriken und 
in den, den Vorschriften der genannten Bundesgesetze 
unterstellten Unternehmungeil vorgekommenen Unfälle 
entgegenzunehmen hat. 

A r t. 2. Die unter das Vundesgesetz vom 25. Juni 1881, 
betreffend die Haftpflicht aus Fabrikbetrieb, fallenden Be-
triebsuuternehmer; die Inhaber von Gewerben und 
Unternehmer von Arbeiten, welche in den im § 2 des 
Art. i des Gesetzes vom 26. April 1887, betreffend 
die Ausdehnung der Haftpflicht, verzeichneten Gewerben, 
Unternehmuugeu und Arbeiten durchschnittlich mehr als 
5 Arbeiter beschäftigen; die Leiter von Gewerben, in 
welchen explodirbnre Stoffe gewerbsmäßig erzeugt oder 
verwendet werden, haben, ohne Rücksicht ans deren 
Schwere, ausnahmslos alle den in ihrer Fabrik oder 
ihrem Baugewerk angestellten Arbeitern zugestoßenen 
Unfälle innert 24 Stunden beim Ciuilstandsbeaniten 
ihres Kreises zur Anzeige zu bringen. 

A r t . 3. Die Anzeige hat schriftlich und auf For-
mularen, welche den Interessirten von den Civilstands-
beamten auf Verlangen zugestellt werden, zu erfolgen. 

A r t . 4. Die bei ihnen gemachten Anzeigen find von 
dem Liuilstands- beamten sofort dem Ilistiz- und Polizei-
departement zu übermitteln. 

Uufälle, welche den Tod zur Folge gehabt haben, 
sollen die Ciuilstandsbeamten gleichzeitig zur Kenntniß 
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des Bezirks-Einleitungsrichters bringen, behufs An-
ordnling einer Untersuchung zum Zwecke der Ermit-
telung der Todesursache. 

A r t . 5. Die im Art. 2 aufgezählten Inhaber von 
Gewerben und Unternehmer von Arbeiten, haben über-
dies ein Verzeichnis? der bei ihrem Geschäftsbetrieb vor-
gekommenen Unfälle nach einem aufzustellenden For-
mulare zu führen, aus welchem allßer dem Tage und 
dem Ausgauge des Unfalles zu entnehmen ist: 

1. Wann die vorgeschriebene Anzeige bei der zu-
ständigen Bchörde gemacht, 

2. welche Entschädigung uach Maßgabe von Art. 6 
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1881 ausge
richtet worden, und 

3. aus welcher Quelle diese gestoßen sind. 

Diese Angaben sind spätestens drei Monate vor Ablauf 
der Verjährungsfrist dem kantonalen Justiz- und Polizei-
departemente einzusenden. 

A r t . 6. Als erheblich gilt jeder Unfall, der Körper-
uerletznng verursacht, welche eiue Arbeitsunfähigkeit von 
mehr als 6 Tagen zur Folge haben. 

A r t. 7. Zuwiderhandlungen gegen die Vestimmungen 
des gegenwärtigen Beschloßes werde» mit einer Buhe 
von 5 —100 Fr. und im Wiederholungsfälle bis 
200 Fr. belegt. 
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A r t . 8. Die Regierungsstatthalter, Gemeindebe
hörden, Cioilstandsbeamten, sowie die Beamten der Ge-
meinde- und Kantonspolizei haben dafür zu sorgen, daß 
die Fabrikanten, Inhaber von Gewerben und Unter-
nehmer von Arbeiten die in ihrem Geschäftsbetrieb vor-
gekommenen Unfälle regelmäßig zur Anzeige bringen. 

A r t . 9. Das Justiz- und Polizeidepartement wird 
einen eigenen Ueberwachungsdienst organisiren behufs 
Ermittelung, ob in jedem einzelnen Falle, die von einem 
Unfälle betroffenen Opfer die ihnen zustehende billige 
Entschädigung erhalten haben. 

Dasselbe Departement ordnet nöthigenfalls die im 
Gesetze vorgesehenen Untersuchungen an, deren Kosten 
den fehlbaren Inhabern von Gewerben und Unter-
nehmern von Arbeiten überbürdet werden können. 

Das Justiz- und Polizeidepartement ist mit der Voll-
ziehung des gegenwärtigen Befchlußes beauftragt und 
spricht, vorbehaltlich des Rekursrechtes an den Staats-
rath,, die vorgesehenen Strafen aus. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 10. Okto
ber 1891, um Sonntag, den 15. nächsten November in 
allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht und ange-
schlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

Noten. 

Der Staatsschreiber: 



Beschluß 
vom 3. "3Io»em6er 1891 

betreffend 

die am Sonntag, den 6. Tezember 1891, stattfindende 
Volksabstimmung über.die Annahme oder die Ver-
wcrfung des Nnndcsbeschlußes vom 25. Juni 1891, 
betreffend den Anlauf der schweizerischen Centralbahn. 

Ter Staatsrath des Kantons Wallis, 

Eingesehen das Bundesgesetz vom 19. Juli 1872 
über die Wahlen und eidgenössischen Abstimmungen, so-
wie dasjenige vom -0. Dezember 1888 betreffend Ab-
änderung des Artikels 4 des vorgenannten Gesetzes; 

Eingesehen den Artikel I I des Bundesgesetzes vom 
17. Juni 1874, betreffend die Volksabstimmungen über 
Gesetze und Bundesbeschlüsse, welcher jeden Kanton 
mit der Anordnung der Abstimmung auf seiuem Ge-
biete beauftragt; 

Eingesehen den Bundesrathsbeschluß vom 16. Oktod r 
1891, welcher die Volksabstimmung auf den fi. De
zember 1891 festsetzt; 
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Auf den Antrag des Departeinentes des Innern, 

MeschNeM: 
A r t . 1. Die Uruersammlungen sind ans Sonntag, 

den 6. Dezeinber 1891, um 10 Uhr Morgens, ein
berufen, uin sich über die Annahme oder die Verwerfnng 
des obgenannten Bundesbeschlusses vom 25. Iuui 1891, 
auszusprechen.. 

A r t . 2. Stimmberechtigt ist jeder Schweizer mit zu-
rückgelegtem zwanzigsten Altersjahr und welcher übrigens 
vom Aktivbürgerrecht durch die Gesetzgebung des Kautons 
nicht ausgeschlossen ist. 

Wenn in dieser Beziehuiig begründete Zweifel vor
liegen, so muß Jener, welcher an der Abstimmung theil-
nehmen wi l l , beweise!«, daß er dieses Recht besitzt. 

A r t . 3. Der Schweizerbürger übt sein Wahlrecht 
im Orte ans, wo er sich aufhält, sei es als Kantons-
bürger, sei es als sich aufhaltender (wohnsäßiger 
Bürger). 

A r t , 4. Stimmberechtigte, welche sich im Militär-
dienst befinden, stimmen auf dem Waffenplatze anf 
welchem sie sich befinden, Beamte und Angestellte der 
Post-, Telegraphen- und Zollverwaltung, der Eisen
bahnen und Dampfschiffe, kantonaler Anstalten und 
Polizeikorps, können ihre Stimmabgabe in versiegeltem 
Umschlag dem Schreibamte derjenigen Gemeinde, wo 
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sie als stimmberechtigt eingetragen sind, übermitteln 
und zwar vor der Stimmenzusaminenzählung. 

Der den Stimmzeddel umschließende Umschlag muß 
mit der Adresse des Wahlschreibamtes derjenigen Ge-
meinde, wo die Stiminabgabe erfolgt, sowie mit der An-
gäbe des Vor- und Geschlechtsnamens und der Eigen-
schaft oder Anstellung des Wählers versehen weiden. 

Die derart eingelaufenen Umschläge werden vom 
Wahlschreibamte vor der Stinnnenzusainmenzählung er-
brochen und die Stimmzeddel ungeöffnet in die Urne 
gelegt. Die 3iamen solcher Stimmenden werden unter 
Vormerkung dieser Abstimmungsart in die Lifte ein-
getragen. 

A r t . 5. Der Beschluß, welcher den Gegenstand der 
Abstimmung bildet, sowie die Stimmzeddel, sind bei den 
Gemeindepräsidenten hinterlegt, welche zur gehörigen Zeit 
jedem stimmfähigen Bürger ein Exemplar zustellen 
müssen. 

DieExemplare des Bundesbeschlusses müssen wenigstens 
vier Wochen vor dem Abstimmungstage unter die Bürger 
vertheilt werden. 

A r t , 6. Jeder Schweizerbiirger, welcher in einer Ge-
meinde wirklichen Wohnsitz hat, muß von Anilswegen 
auf die Wahlliste dieser Gemeinde eingeschrieben werden, 
und, wenn er übergangen wurde, muß er nichtsdesto-
weniger zur Abstimmung zugelassen werden, wofern die 
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kompetente Behörde nicht den Beweis besitzt, daß er 
durch kantonale Gesetzgebung vom Aktiubürgerrecht aus-
geschlossen ist. 

A r t . ? . Die Listen oder Wahlregister müssen 
wenigstens während einer Woche vor der Abstimmung 
öffentlich ausgestellt werden, damit die Wähler genügende 
Kenntniß davon nehmen können. 

A r t. 8. Das Stimmen durch Vollmacht ist unter-
sagt. 

A r t . 9. Die Abstimmung hat geheim und durch 
Abgabe eines gedruckten Stimmzeddels zu erfolgen, 
auf welchen man entweder ein Ja für die Annahme, 
oder ein Nein für die Verwerfung schreibt. 

A r t. -10. I n jeder Gemeinde oder Sektion wird 
gemäß dem vom Departemente des Innern uorgeschrie-
benen Formular ein Abstimmuugsoerbal ausgefertigt 
dessen Genauigkeit die Mitglieder des koinpeteuten 
Lchreibamtes durch ihre Unterschrift bezeugen. 

Wenn die auf die eine oder die andere Kolonne des 
Verbale eingetragenen Zahlen korrigirt oder ausge-
strichen wurden, müssen sie, um keinen Zweifel übrig 
zn lassen, unten gänzlich in Buchstaben wiederholt werden. 

Sogleich nach vollendeter Abstimmung wird ein authen-
tisches Dovpel dieses Verbais au des kautouale Depar-
tenient des Innern gesandt, während ein zweites Doppel 
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sogleich dein Negieruugsstatthalter des Bezirkes zu über-
Mitteln ist, welcher dasselbe ohne Verzögerung mit einer 
Zusammenstellung des Gefammtergebnisses dein gleichen 
Departemente einzusenden hat. 

Die Verzögerung der Einsendung der Verbale wird 
mit einer Geldbuße, welche sich auf 100 Franken be
laufen kann, bestraft. 

A r t . 11. Die Stimmzeddel müssen sorgfältig auf-
bewahrt werden. Dieselben werden durch die betreffen-
den Schreibämter gehörig in versiegelte Umschlage 
gelegt und an das Departement des Innern geschickt 
um daselbst zur Verfüguug der Vundesbehörden gehalten 
zu werden. 

A r t . 12. Die Gemeindebehörden muffen sogleich durch 
telegraphische Depesche das Departement des Innern 
über das Abstimmnngsresultat benachrichtigen. 

A r t . 13. Die Beschwerden, welche sich in Betreff 
der Abstimmung ergeben könnten, müssen innert der 
Frist von sechs Tagen, von jenem Tage an gerechnet, 
wo das Resultat amtlich veröffentlicht wird, schriftlich 
an den Staatsrath gesandt werden. 

Die nach der bezeichneten Frist übelschickte» Beschwer-
den werden nicht mehr berücksichtigt. 

A r t . 14. Für alle durch gegenwärtigen Beschluß 
nicht vorgesehenen Fälle hat man sich nach der ein-
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schlägigen Bundesgesetzgebung und nach dem kantonalen 
Gesetze über die Abstimmungen und Wahlen durch die 
Urversammlungen vom 24. Mai 4876 zu richten. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 3. Novem-
ber 1891, um an den Sonntagen 22. und 29. Novem-
und den 6. Dezember nächsthin in allen Gemeinden 
des Kantons verlesen und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staats rathes: 

Roten. 

Der Staatsfchreiber: 

18 



Gesetz 
vom 18. 39mfermortaf 1891 

betreffend 

Herabsetzung des Verkaufspreises des Salzes. 

Ter Große Rath des Kantons Wal l i s , 

Erwägend, daß der gegenwärtige Stand der Staats-
finanzen es gestattet, eine theilweise Verminderung der 
öffentlichen Lasten eintreten zu lassen; 

Nach Einsicht des Artikels 4 des Finanz-Gesetzes 
vom 28, Ma i 1874; 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 

fBevcxönet: 
A r t . 1. Der Verkaufspreis, sowohl des Meer- als 

Steinsalzes wird auf '20 Franken der Meterzentner, 
oder auf 10 Rappen das halbe Kilogramm (altes Pfund) 
festgesetzt. 

A r t , 2. Alle früheren sachbezüglichen Gesetzesbe-
stimmungen sind widerrufen, nämlich: 
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a) Das Gesetz vom 2. November 1802, welches die 
Strafen gegen den Salzschmuggel festsetzt. 

d) Das Gesetz vom 28. November 1803 gegen den 
Schleichhandel mit Walliser-Salz auf dem Gebiete 
der italienischen Republik. 

c) Das Gesetz vom 24. November 1*98 wider den 
Schleichhandel mit Salz auf dem Gebiete von 
Frankreich und Italien. 

d) Der Beschluß vom 21. August 1851, betreffend 
Festsetzung des Salzpreises laut Finanzgesetz vom 
6. Dezember 1850. 

e) Das Gesetz vom 27. Mai 1861, betreffend Her
absetzung des Verkaufspreises des Meersalzes. 

Ä r t. 3. Das gegenwärtige Gesetz tritt am 1. 
Iauuar 1892 in Kraft. 

So gegeben im Großen Rathe zu Sitten, den 18. 
Wintermonat 1891. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

I . M. von Khllftonllt). 

Die Schriftführer: 

•g(\ <£. Jn-ZUbon. — Oyr. Jo r i s . 
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Ter Staatsrath des Kantons Wallis, 

MeMießt: 
Gegenwärtiges Gesetz soll am Sonntag, den 20. 

laufenden Dezember, in allen Gemeinden des Kantons 
öffentlich verlesen und angeschlagen werden. 

So gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 4. 
Dezember 1891. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

Raten. 

Der Staatsschreiber: 



Gesetz 
vom 20. Dlintermonat 1891 

fictrcffcnb 

Ermächtigung an den StantsratH zur Griindnny cirtev 
Hypothellllbant, Spar-, Leih- und Teps.fitcn-Kaffe, 
mitzuwirken. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 

Willens, zur Sparsamkeit im Kanton aufzumuntern, 
derselben alle Sicherheit zu bieten und die Interessen 
der Landwirthschaft zu fördern; 

Auf den Autrag des Staatsrathes, 

"i&evov&net: 

Art . 1. Dem Staatsratbe wird die Erniächtigung 
ertheilt, die Initiative zu ergreifen, zur Gründung 
einer privaten Aktiengesellschaft, mit einem Kapitale 
von wenigstens 500,000 Franken, welche zum Zwecke 
haben soll, Hypothekardarlehen im Kanton zu machen, 
Ersparnisse und Depositen zu sammeln und zu verwalten. 
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Die vom Staate zu übernehmenden Aktien dürfen 
den Betrag von 50,0Ü0 Franken nicht überschreiten. 

A r t . 2. Diese Gesellschaft ist auf eine Dauer von 
20 Jahren, von der Zahlung der Kapital- und Ein-
kommensteuer, sowohl für das Aktienkapital als der 
hinterlegten Fonds enthoben. 

Vorbehalten bleiben die Gesetzesbestimmungen, be-
treffend Gewerbesteuer, Stempel und Einregistrirung. 

A r t . 3. Die Statuten der Gesellschaft, sowie jede 
Abänderung derselben sind der Genehmigung des Staats-
rathes unterworfen. 

Die Statuten Wen das Verbot enthalten, den Zins-
fuß höher als fünf durch hundert zu stellen, die Kom-
Mission einbegriffen. 

Art. 4. Die Gesellschaft, welcher die in den vor-
stehenden Artikeln erwähnten Begünstigungen gewahrt 
werden, ist mit der Verwaltung der im Bundesgesetze 
vom 14. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs 
vorgesehenen Depositenkasse betraut. 

So gegeben im Großen Rathe zu Sitten, den 20. 
Wintermonat 1891. 

Der Präsident des Großen Rathes: 

I . M . von Chllstanay. 

Die Schriftführer: 

H>. <H. I n Awc>n. — Oyr. Joris. 
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Ter Staatsrath des Kantons Wallis, 

MeschNeßt: 

Gegenwärtiges Gesetz soll am Sonntag, den 20. 
laufenden Dezember, in allen Gemeinden des Kantons 
öffentlich verlesen und angeschlagen weiden. 

So gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 4. De
zember 1891. 

Der Präsident des Staatsrathes: * 

Noten. 

Der Staatsschreiber: 

Ht. Zalleve». 



Gesetz 
vom 24. ^lot>cmßer 1891 

betreffend 

Errichtung und Revision der Register der Kapital-
und Einkommensteuer. 

» , 

Ter Große Math des Kantons Wallis, 

Nach Einsicht des Finanzgefetzes vom 28. Mai 1874 
und der Nachtragsgesetze vom 2. Juni -1875 und 27. 
November -1883; 

Willens den Schwankungen, welchen die Einkommen 
und der Werth der Liegenschaften unterworfen sind, 
Rechnung zu tragen; 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 

Merorönet: 

I. Register. 

A r t . 1. Jede Gemeinde führt ein besonderes 
Register: 

a) für die Grundgüter, 
b) für die Gebäulichkeiten, 
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c) für die Schxldfoiderungen, 
d) für die Rente», Pensionen, Gehälter und Honorare. 

Jedoch können die Gebäulichkeiten und die Liegen-
fchaften in ein, einziges Register eingeschrieben werden. 

A r t . 2. Die wirklich bestehenden Register dienen 
als Grundlage fiir die künftige Abänderung. 

Für die Liegenschaften ist die gleiche Ordnuugs-
nuimner beibehalten, oder wenn eine Neuerung ange-
nommen wird, soll die vorgehenbe angeführt werden. 

A r t . 3. Die Steuerregister, sowie die in denselben 
sich folgenden Mutationen, werden durch die mit dieser 
Arbeit betrauten Augestellten datirt und unterzeichnet. 

Diese Register sind öffentlich. 

A r t . 4. Die Munizipalräthe sind verpflichtet, jedes 
Jahr dein Finanzdepartemente in der von demselben 
zu bezeichneten Frist, in zwei Doppeln einen nach 
alphabetischer Ordnung abgefaßten Suniarbestand der 
Kapital- und Einkommensteuer und der Gewerberegister 
einzureichen. 

I I . R e v i s i o n e n . 

A r t . 5. Die Revision der Grund- und Einkommen-
steuer-Register wird durch den Großen Rath beschloßen. 

Diese Revisionen umfasseil sowohl die Liegenschaften, 
Gebäulichkeiten, als die Schuldforderungen, Renten, 
Pensionen, Gehälter und Honorare. 
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A r t . 6. Bei jeder Schatzungsreuisiou sollen die 
Liegenschaften, Gebäulichkeiten und Grundstücke, sowie 
auch die Schuldforderungen, Renten, Pensionen, Gehälter 
und Honorare, von den betreffenden Stimmpflichtigen 
innert der voin Finanzdepartemente zu bestimmenden 
Frist neu angegeben werden. 

I n denjenigen Gemeinden jedoch, wo ein geometrisch 
aufgenommener Kataster besteht, sind die Grundstücke 
von dieser Eingabe enthoben. 

A r t . 7. I n jeder Gemeinde ernennt der Muuizipal-
rath eine Kontrol- und Schatzungskommission von 3 
bis 5 Mitgliedern (genannt Kommission der Steuer
register). 

Der Verwahrer der Steuerregister ist von Rechts-
wegen Mitglied dieser Kommission. 

Diese Kommission kontrollirt und nimmt sämmtliche 
Erklärungen auf und ihr obliegt die Klassifizirung der 
Liegenschaften. 

Die Kommission wird dem Munizipalrathe über die 
Eintheilung der Bezirke und richtige Bezeichnung der 
Ortsnamen ihre Anträge stellen. 

A r t . 8. Auf Verordnung des Finanzdepartementes, 
werden die Munizipalrathe den Stellerpflichtigen die 
Eingabefrist kund gebeu. 
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A r t . 9. Die Liegenschaften sind in der Gemeinde, 
wo sie sich befinden und die Schuldforderungeu, Renten, 
Pensionen, Gehälter, Honorare in der Wohnortsge-
meinde des Steuerpflichtigen anzugeben und zu ver-
zeichnen. 

Die Steuerpflichtigen haben ihre Eingaben zu unter-
zeichne». 

Die Erklärungen bezüglich der Liegenschaften, müssen 
den Ortsnamen, die Beschaffenheit, die Grenzbezeich-
nungen und den Flächeninhalt bestimmen. Dieser soll 
auf eine Erklärung des Feldmessers, oder eines vom 
Staatsrathe ermächtigten Sachkundigen erstellt weiden. 

Der Flächeninhalt wird in Metern, nach dem Hori-
zontalplan festgestellt. 

A r t . 10. Die Schätzung der im Kanton gelegenen 
Liegenschaften wird nach Anhörung des Gemeindeaus-
schusses durch einen speziell damit betrauten kantonalen 
Ausschuß vorgenommen. 

Derselbe hat auch zugleich; die Aufgabe, die genaue 
Eingabe aller der Steuer unterworfenen Liegenschaften 
zu prüfen, sowohl in Bezug der Zahl-Angabe als des 
Flä6)euinhaltes. 

Diese Kommission, bestehend aus 3 Mitgliedern, 
wird vom Staatsrathe in den 3 Kreisen des Kantons 
gewählt und steht unter der Amtsgewalt des Finanz-
departementes. 
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A r t . 11. Die Schätzung der Grundstücke geschieht 
nach Ortszone mit verschiedenen Klassen und eintreten-
den Falls mit Unterabtheilungen der Klassen für jede 
Art von Kultur, z. 33. Rebberge, Garte», Baumgärten, 
Wiesen, Aecker, Weideu, sumpfigen oder unbebauten 
Boden, Kastanienwalder und Niederwaldungen, Ge-
meinde- und Privatalpen. 

Bei der Schätzung der Liegenschaften ist sowohl der 
Verkehrspreis als auch der Werth des Mittelertrages 
in Anschlag zu bringen. 

A r t . 12. Die Anwendung der Unterabtheilungen 
der Schatznngsklassen geschieht durch den Gemeinde-
ausschuß, der sich zu diesem Behufe an Ort und Stelle 
zu verfügen hat, um für jede Parzelle die ihr zukommende 
Taxe zu bestimmen. 

Diese Arbeit unterliegt der Prüfung des Steuer-
Kontrolleurs. 

Der Negisterhalter besorgt die Eintragung in das 
Steuerregister. 

A r t . 13, Die Hochwaldungeu von Gemeinden und 
Privaten werden von der kantonalen Forstverwaltung 

> unentgeltlich vermessen. 

Dieselben werden für die Schätzung, je nach ihrer 
Lage, ihrer Ausbeutungsfähigkeit und ihres Ertrages 
in sechs Klassen eingetheilt. 
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A r t . 14. Mehrwerthe, die sich in Folge Aenderung 
der Kultur oder durch Neubauten in der Zwischenzeit 
von einer Revision zur andern ergeben, müssen vom 
Gemeindeausschuß nach Analogie geschätzt und in die 
betreffenden Register eingetragen weiden und es soll 
darüber Bericht an das Finanzdeparlement erstattet 
werden. 

Mehlwerthe von Grundstücken werden jedoch erst 
dann versteuert, wenn dieselben einträglich geworden sind. 

Liegenschaften, welche in Weinberge umgewandelt 
wurden, sind erst 5 Jahre nach der Umwandlung für 
ihren Mehrwerth steuerpflichtig. 

A r t . 15. Bei jeder allgemeinen Revision der Steuer-
register, kommen die neuen Schätzungen erst in An-
wendung, nachdem diese Arbeit im ganzen Kanton zu 
Ende geführt worden. 

I I I . Muta t ionen. 

A r t . 16. Die abgegebenen Erklärungen oder Ein-
gaben bleiben in Kraft bis zu den neuen Hand-
änderungen oder Mutationen, welche alljährlich im 
ganzen Kanton vom 1. Januar bis 1. März vorge
nommen werden sollen. Nach dieser Frist werden fiir 
den laufenden Jahrgang keine Mutationen mehr ge-
stattet, außer für die Renten, Pensionen, Gehälter und 
Honorare. 
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A r t . 17. Die Mutationen werden innert der im 
vorhergehenden Artikel festgesetzten Frist, auf das Be-
gehren der Interessenten bewerkstelligt und zwar: 

1. Für die Liegenschaften, auf Vorweisung von Akten, 
enthaltend die Nebertragung oder Erwerbung des 
Eigenthums. 

2. Für die Schuldtitel, auf Vorweisung einer schrift-
licheu Erklärung, bescheinigend die Rückzahlung, die 
Abtretung oder de» Verlust. 

IV. Strafbest immungen. 

A r t . 18. Wenn ein Steuerpflichtiger die im Art. 7 
vorgeschriebene Erklärung unterläßt, oder wenn über 
die Aufrichtigkeit feiner Angabe Zweifel obwaltet, er-
theilt die Schatzungskommifsion dem Finanzdepartemente 
Bericht darüber, welches eine Untersuchung des steuer-
Pflichtigen Vermögens anordnet. 

Der Zuwiderhandelnde hat die Kosten dieser Unter-
suchung zu trageu, unbeschadet der Anwendung der 
Verfügungen, der hier folgenden Artikel. 

A r t . -19. Die Steuerpflichtigen, welche die uer-
langten Erklärungen laut der in Artikel 8 vom Muni-
zipalrathe festgesetzten Frist nicht abgeben, verfallen in 
eine Buße von 5 bis 200 Franken. 

A r t . 20. Die Kontrole der Schuldforderungen wird 
vlljährlich vorgenommen, vermöge Anwendung aller 
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Mittel um deren Dasein nachzuweiseil, wie durch Kenntniß-
nähme der Hypothekar- und Einregistrirlinas-Aemter 
und der Waifenamtsprotokolle. 

Die Hypothekarverwahrer und Einregistrirungsbeamte 
werden jährlich dem Geineinderathe einen Auszug aller 
Einschreibungen und Streichungen aus den Registern 
übermitteln. 

A r t . 21. Für Handänderungen von Liegenschaften, 
die nicht innert der im Artikel 16 festgesetzten Frist 
angegeben sind, wird eine Buße festgesetzt, die sich bis 
auf 15 Franken erstrecken kann. 

Die Buße wird auf den Antrag des Steuerregister-
Halters durck» den Mlinizipalrath zu Gunsten der 
Munizipalkasse ausgesprochen. 

A r t . 22. Gegen Munizipalräthe, die deu Bestim-
mungen des Art. 4 nicht Folge leisten, wird eine Buße 
von 50 Franken ausgesprochen. 

A r t . 28. Jeder Steuerpflichtige, welcher absichtlich 
sein Vermögen oder einen Theil desselben der Steuer 
entzieht, verfällt in eine Buße des zehnfache^ der ent-
zogenen Steuer. 

Diese Strafe wird vom Finanzdepartemente, sowohl 
zu Gunsten des Staates als der Gemeinde, im Ver-
hältniß der ihnen zufallenden Steuer ausgesprochen. 
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V. Schlußbe stimm« ngen. 

A r t . 24. Der Staatsrath ist mit der Vollziehung 
des gegenwärtigen Gesetzes beauftragt. 

Art . 25. Der Art. 9 des Gesetze« vom 2. Juni 
1875, sowie der Beschluß des Staatsrathes vom 27. 
Februar 1878, betreffend die Revision der Register der 
Kapital- und Einkommenssteuer sind widerrufen. 

So gegeben im Großen, Rathe zu Sitten, den 24. 
Wintermonat 1891. 

Der Präsident des Großen Rathes: 
I . M. von Chaftonay. 

Die Schriftführer: 
~W- S- J « Awon. - ßyr. Joris. 

2>er Staatsraih des Kantons Wallis, 

Gegenwärtiges Gesetz soll am Sonntag, den 20. lau-
senden Dezember, in allen Gemeinden des Kantons 
öffentlich verlesen und angeschlagen werden. 

So gegeben in« Staatsrathe zu Sitten, den 4. De-
zember 1891. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
Roten. 

Der Staatsschreiber: 
M. Zalleves. 



Beschluß 
vorn 26. ~Zlot>cm&ev 1891, 

betreffend 

Widerrufung des Nefchlußes vom 8. April 1891. 
gegen die Wasserscheu. 

Der S taa ts ra th des Kantons W a l l i s 

Eingesehe», daß weder in den Gemeinden Gondo 
und Simplon, noch in deren Uingebung, seit dem 
Beschluß vom 6. April 4891, kein Fall von Wasser-
scheu vorgekommen ist; 

Auf den Antrag des Departementes des Innern; 

Der Beschluß vom 8. April 1891 gegen die Wasser
scheu in den Gemeinden Gondo und Simplon ist 
widerrufe». 

19 
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Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 26. No-
vember 1891, um in den Gemeinden Gondo und 
Simplon veröffentlicht und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

Roten. 

Der Staatsschreiber: 
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— 292 — 

» Seite 
rechtliche Streitigkeiten wegen Nachahmung 
patentirter Gegenstände. Gesetz vom 25. 
Wintermonat 4889 92 

G 

Ersatzwahl eines Abgeordneten auf den Großen 
Rath. Beschluß vom 8. Februar 1888 . 

eines Abgeordneten auf den Großen Rath in 
Sitten. Beschluß vom 29. März 1888 . 

eines Abgeordneten auf den Großen Rath in 
Martinach. Beschluß vom 16. Apri l 1889 

eines Abgeordneten auf, den Großen Rath. 
Beschluß vom 21. Januar 1890 . . . 

eines Abgeordneten auf den Großen Rath in 
Gundis. Beschluß vom 11. Februar 1890 

eines Abgeordneten auf j.deit Großen Rath. 
Beschluß vom 5. August 1890 . . . . 

eines Abgeordneten auf den Großen Rath im 
Bezirke Gundis. Beschluß vom 11. Febr. 
1890 

eines Abgeordneten auf den Nationalrath im 
50. eidgenössischen Wahlkreis, für die Legis-
laturperiode 1890 bis 1891. Beschluß 
vom 29. Oktober 1890 175 

1 

19 

70 

111 

113 

151 

161 



— 293 — 

Ersatzwahl eines Abgeordneten auf den Großen Rath 
im Bezirk St . Moriz. Beschluß vom 11 
November 1890 

eines Abgeordneten auf den Großen Rathe, 
Beschluß vom 25. August 1891 . . 

eines Abgeordneten für den Bezirk Ering 
Beschluß vom 25. August 1891 . . 

Seite 

176 

246 

258 

Ersatzwahlen von Abgeordneten auf den Großen 
Rath. Beschluß vom 4. Juni 1889 . . 77 

Erlaß an das Walliser-Volk 203 

Ergänzungswahl für zwei Abgeordnete auf de» 
Großen Rath. Beschluß vom 25. Heu-
monat 1891 280 

F 
Französischen Bergführer. Verbot der Ailsübung 

des Gewerbes der französischen Bergführer 
auf Walliser-Gebiet. Beschluß vom 4. 
August 1891 . . . . ' . . . . . 210 

G 

Gampel. Wiederaufbau des Dorfes Gampel. 
Beschluß vom 22. Mai 1890 . . . . 125 



— 294 - -

Seite 
Gebrannte Wasser. Ausschank und den Klein-

verkauf über die Gasse von gebrannten 
Wassern. Beschluß vom 19. August 1890 153 

Gedächtnißfeier. Die fechshundertste Gedächtniß-
feier der Gründung der schweizerischen 
Eidgenossenschaft. Beschluß vom 7. Juli 
1891 205 

Gerichtsgebühren. Gehalt der Gerichtsbehörden 
und die an die Staatskasse zu entrichtenden 
Gerichtsgebühren. Dekret vom 30. Winter-
monat 1889 99 

Genferfee. Veitheilung des Beitrages des Kantons 
Wallis an die Tieferlegung und Regulirung 
der Wasserstände des Genfersee's. Dekret 
vom 26. Wintermonat 1888 . . . . 45 

Gradetsch. Beigabe eines finanziellen Admini-
strators an den Gemeinderath von Gradetsch. 
Beschluß vom 23. Oktober 1888 . . . 41 

b 

Hausthiere. Beschluß vom 20. März 1888, be-
treffend Abänderung des Beschlusses vom 
24. Mai 1887 über die Gesundheitspolizei 
der Hausthiere 14 



— 295 -

Seite 
Hunde. Kontrolle über die Hunde. Polizei-Be-

schluß vom 24. Ju l i 1888 . . . . . 33 

Hundebann. Aufhebung des über die Bezirke 
Monthey und Martinach verhängten Hunde-
bannes. Beschluß vom 31. August 1888 36 

Hnpothekarbank. Ermächtigung an den Staats-
rath zur Gründung einer Hypothekarbank, 
Spar-, Leih- und Depositenkasse, mitzu-
wirken. Gesetz vom 20. Winterinonat 1891 27? 

K 

Kapital- und Einkommensteuer. Errichtung und 
Revision der Register der Kapital und Ein-
kommensteuer. Gesetz vom 24. November 
189l . . 280 

3 

Landsturm. Beschluß vom 17. Februar 1888, 
betreffend die Vollziehung der^ Vorschriften 
über die Organisation des Landsturms 12 

Liebesgabensainmlung. Anordnung einer Liebes-
gabensammlung zu Gunsten der im Laufe 



— 296 — 
Seite 

des Frühlings 1888 im Kanton Wallis von 
Lawinenschaden betroffenen Opfer. Beschluß 
voin 10. Apri l 1888 . . . . . . . 20 

Anordnung einer Liebesgabensammlung zu 
Gunsten der Wasser- und Brandbeschadigten 
des Kantons Wallis. Beschluß vom 13. 
Noueinber 1888 42 

Anordnung einer Liebesgabensammlung der 
Brandbeschadigten von Versegeres, Ge-
meinde Bannes 83 

Anordnung einer Sammlung für die Brand-
beschädigten von Gainpel. Beschluß vom 
21. März 1890 •. . . 118 

M 

Mehlthau. Maßnahmen zum Schutze der Wein-
berge gegen den falschen Mehlthall, Be-
schluß vom 17. Apri l 1889 71 

Merjelen-See. Tieferleguug und Gewässer-Regu-
lierung des Merjelen^Sees. Dekret vom 
2. Juni 1888 29 



— 297 — 

O 
Seite 

Obstbaumschulen. Anlegung von Obstbaumschulen. 
Dekret vom 27. Wintermonat 1888 . . 49 

P 
Polizeiverordnung vom 4. April 1890 für die 

Badanstalten in Leukerbad 121 

Primärschulen. Verleihung von Aufmunterungs-
Prämien an das Lehrpersonal der Primär-
schulen. Dekret vom 26. Mai 1888 . . 26 

R 

Reglement für die Studirenden an den Staats-
kollegien, vom 17. Dezember 1889 . . 103 

Rechtsbeistand. Die Wohlthat des unentgeld-
lichen Nechtsbeistandes. Gesetz vom 26. 
Wintermonat 1889 95 

S 

Salz. Herabsehung des Verkaufspreises des 
Salzes. Gesetz vom 18. Wintermonat 1891 274 



- - '298 — 
Seite 

Sitten. Erstellung eines Kanals behufs Ent-
Wässerung und Urbarifirung der Eyen von 
Sitten. Beschluß vom 20. Januar 1891, 
zu Gunsten des Dekrets vom 27. Mai 1890 181 

Schuldbetreibung und Konkurs, Die Einführung 
des Bundesgesetzes vom 11. April 1891 
über Schuldbetreibung und Konkurs. Ge-
setz vom 26. Mai 1891 212 

Schulbußen. Einzug der Schulbuße» in den 
Gemeinden. Beschluß vom 20. Februar 
1891 188 

Spezialkurs. Errichtung eines Spezialkurses am 
kantonalen Lyceum zur Vorbereitung der 
Schüler auf den Eintritt ins Polytechnikum. 
Beschluß vom 6. August 1889 . . . . 80 

St. Leonhard. Die Gemeinde St . Leonhard be-
züglich der Finanzverwaltung wird unter 
Regie gestellt. Beschluß vom 2. September 
1890 160 

Schule. Errichtung einer praktischen landwirth-
schaftlichen Schule. Beschluß vom 9. 
September 1891 259 



— '299 — 
Seite 

Schädliche Thiere. Aussetzung von Prämien für 
die Vertilgung schädlicher Thiere. Beschluß 
vom 4. September 1891 237 

T 

Thierschutz. Gesetz vom 24. Wintermonat 1890, 
betreffend den Thierschutz . . . . . 177 

U 

Unfall-Statistik. Beschluß vom 22. März 1888, 
über die Unfall-Statistik 17 

V 

Verbot der Einfuhr in den Kanton Wallis von 
Tafel-Trauben, welche aus den benach-
barten phylloxerakrankeu Ländern oder 
Kantonen bezogen werden. Beschluß vom 
-2. September 1890 157 

Verordnung für die öffentlichen Arbeiten in den 
Gemeinden, vom 8. Februar 1888 . . 3 

vom 13. Juni 1890 betreffend das Reife-Zeugniß 143 

Verfassung. Abänderung des Art. 83 der Ver. 
fassung vom 26. Wintermonat 1875. Ge-
setz vom 20. Wintermonat 1888 . . . 66 



— 300 — 

Seite 
Die Abänderung des Artikels 83 der Verfassung 

durch die Volksabstimmung. Dekret vom 
23. Mai 1889 . 74 

Viehfperre gegen die Kantone Uri und Teffin. 
Beschluß vom 6. Juni 1890 . . . . 141 

gegen die Kantone Uri und Teffin. Beschluß 
vom 1. August 1890 159 

Vollziehung des Artikels 3 des Gesetzes vom 29. 
Wintermonat 1886 über die Vertheilung 
der Munizipallasten und der öffentlichen 
Arbeiten in den Gemeinden. Dekret vom 
27. Mai 1890 . 133 

der Bundesgesetze über die Unfälle in den 
Fabriken und die Haftpflicht der Inhaber 
von Gewerben und der Unternehmer von 
Arbeiten. Beschluß vom 10. Oktober 1891 264 

Vollziehungs-Regleinent vom 1. Dezember 1383 
zum Gesetze über den Gehalt der Gerichts-
behördcu und den Tarif der Gerichtskosten. 
Nachtrags-Verorduung vom 18. Februar 
1890 130 

Vorbereitungsfchulen für die 3lek«lten. Beschluß 
vom 7. September 1888 37 



— 301 — 
Seite 

Volksabstimmung. Die am Sonntag, den 17. 
November 1889 stattfindende Volksabstim
mung zum Zwecke der Annahme oder Ver-
werfung des Bundesgesetzes vom 11. April 
1889 über Schuldbetreibung und Konkurs., 
Beschluß vom 12. September 1889 . . 86 

Die am Sonntag den 26. Oktober 1890 statt
findende Volksabstimmimg über den Bundes-
beschluß vom 13. Juni 1890, betreffend 
Ergänzung der Bundesverfassung vom 29. 
Mai 1874, durch einen Zusatz bezüglich 
des Gesetzgebuugsrechtes über Unfall- und 
Krankenversicherung. Beschluß vom 6. 
September 1890 164 

Die am Sonntag, den 15. März 1691 statt-
sindende Volksabstiinmung über das Bundes-
gefetz vom 26. September 1890, betreffend 
die arbeitsunfähig gewordenen eidgenössischen 
Beamten uud Angestellten. Beschluß vom 
13. Febniar 1891 182 

Die am Sonntag, den 5. Juli 1891 statt-
findende Volksabstimmung über den Bundes
beschluß vom 8. April 1891, betreffend 
Revision der Bundesverfassung. Beschluß 
vom 30. Mai 1891 197 



— 302 — 

Seite 
Die am Sonntag, den 18. Oktober 1891 statt

findende Volksabstimmung über die An-
nähme oder die Verwerfung des Bundes-
beschlusses vom 19. Juli 1891, betreffend 
die Revision des Art. 39 der Bundesuer-
fassung (Bankuoten), und des Bundesge-
setzes vom 10 April 1891, betreffend den 
schweizerischen Zolltarif. Beschluß vom 4. 
September 1891 240 

die am Sonntag, den 6. Dezember 1891, 
stattfindende Volksabstimmung, über die 
Anuahme oder die Verwerfung des Bundes-
beschlusses vom 25. Juni 1891, betreffend 
den Ankauf der fchweizerifchen Centralbahn 252 

W 

Wahl der Abgeordneten in den Großen Rath 
für die Amtsperiode 1889 bis 1893. Be
schluß vom 12. Februar 1889 . . . . «0 

der Abgeordneten auf den Nationalrath für 
die Legislaturperiode 1890 bis 1893. Be
schluß vom 23. September 1890 . . . 170 

von zwei Abgeordnete» für den Bezirk Sitten 
und Monthei).. Beschluß vom 17. Oktober 
1891 263 
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Wahlkreise für die Amtsdauer 1889 bis 1893. 
Dekret vom 30. Wintermouat 1888 . . 53 

Waisenamt. Tarif für die Nmtsverrichtungen 
der Waisenamts-Mitglieder. Dekret vom 
29. Mai 1890 137 

Wasserscheu. Maßnahme» gegen Wasserscheu. 
Beschluß vom 3 Ju l i 1888 32 

Beschluß vom 8. April 1891, gegen die 
Wasserscheu 191 

Widerrufung des Beschlusses vom 8. April 
1891, gegen die Wasserscheu. Beschluß 
vom 26. November 1891 . . . . .% 289 

Z 
Zermatt. Die Gemeinde Zermatt wird unter 

Staatsverwaltung gestellt. Beschluß vom 
16. Januar 1889 56 

Die über die Gemeinde Zermatt verhängte 
Staatsverwaltung wird aufgehoben. Be-
schluß vom 5. April 1889 61 

Das öffentliche Verbot, die für die Eisenbahn-
arbeiten bestimmten Züge zwischen Visp 
und Zennatt zu besteigen. Beschluß vom 
9. Juni 1890' 162 
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